
n-J50l (der Beilagen zu den Steuographi~chen Protokotte~ 
- des Nationalrates XV. Gcsctzgebungspeciode 

Präs.: __ 198, __ ~_-_02_-_19 

ANTRAG 

. NO •.. i-?"cf/f1 

der Abgeordneten Dipl.lng. Riegler, Graf, DDr. König 

und Genossen 

betreffend ein Bundesgesetz vom 

zur·Sicherung der landwirtschaftlichen Produktion und der Ver

sorgung der Bevölkerung mit Grundnahrungsmitteln (Agrar- .und 

Ernährungswirtschaftsordnung 1982) 

Die'öVP hat zum erstenmal im Jahr 1978 dem Parlament eine um

fassende Agrar- und Ernährungswirtschaftsordnung vorgelegt; 

diese wurde 1980 weiterentwickelt und als Initiativantra.g im 

Nationalrat eingebracht. Die Abgeordneten der.österreichischen 

Volkspartei legen nunmehr die Agrar- und Ernährungswirtschafts

ordnung 1982 zur Sicherung der landwirtschaftlichen Produktion· 

und der Versorgung der Bevölkerung mit Grundnahrungsmitteln in 

Weiterentwicklung der Marktordnung vor. 

Für die österreichische Bevölkerung muß eine ausreichende Er-

.nährung jederzeit gesichert sein. Diese Sicherheit kann die 

österreichische Landwirtschaft bieten. Besonders in Krisenzeiten' 

wird für einen neutralen Staat die Unabhängigkeit in der 

Nahrungsmittelversorgung zur Existenzfrage. Darüber hinaus trägt 

die'österreichische Landwirtschaft die Hauptverantwortung für 

eine gepflegte Kultur- und Erholungslandschaft. Damit die 

I,andwirtschaft diese Aufgaben erfüllen kann, braucht. Österreich 

die leistungsfähigen bäuerlichen Familienbetriebe. Ihre 

Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit kann nur durch eine b~eite 

Palette von Maßnahmen gesichert werden. 

Der Arbeitsplatzsicherung in der Landwirtschaft und in den vor

Wld nachg'elagerten Wirtschaftsbereichen kommt die gleiche Be

deutung zu, wie in Industrie und G~Nerbe. 
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ARTIKEL 11 

Abschnitt I 

Agrarwirtschaftsordnung 

Zielsetzun9' 

§ 1 Ziel der Bestimmungen dieses Abschnittes ist. 

a) die Sich~rung der Versorgung der österreich ischen Be

völkerung mit pflanzlichen und tierischen Nahrungsmitteln 

aus der inländischen Produktion zu angemessenen Preisen, 

insbesondere auch in Krisenzeiten und unter Berücksichtigung 

der Erfordernisse der wirtschqftlichen Landesverteidigung, 

b) die Erhaltung und Entwicklung leistungfähiger, selbständiger 

bäuerlicher Familienbetriebe, 

c) die Erhaltung und eine den natürlichen Gegebenheiten ent

sprechende Weitergestaltung der Kultur- und Erholungsland

schaft, 
, .. . , 

d) die Aufrechterhaltung einer ausreichenden Siedl~ngsdichte 

und Bewirtschaftungsintensität, 

e) die Schaffung und Erhaltung funktionsfähiger ländlicher

Räume, 

f) die Gewährleistung eines den vergleichbaren Berufsgruppen 

entsprechenden EinkoTIUnens und eines zeitgemäßen Lebens

standards in der .Land- und Forstwirtschaft, 

9) die Erhöhung der Produkti vi tät und die Sicherung der \'lett

bewerbsfähig-kel. t der Land- und Forst'i.virtschaf t I insbesonderE 

auch durch strukturelle Maßnahmen, 

h) der Ausgleich naturbedingter Nachteile gegenüber anderen 

Wirtschaftszweigen, 

- - --- --------
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i) die Sicherung der Teilnahme der in der Land- und Forst

wirtschaft beschäftigten Personen an der fortschreitenden 

Entwicklung der österreichischen Volkswirtschaft 

und 

j) die Sicherung der traditionellen Exporte und der Aufbau 

sinnvoller neuer Exportmärkte. 

Bergbauernbetriebe 

§2 (1) Bei der Vollziehung dieses Bundesgesetzes, sind Berg

bauernbetriebe besonders zu berücksichtigen. 

(2) Unter Bergbauernbetrieben sind jene Betrieb .. , zu ver

stehen, in denen sich durch das Klima,. die ä,ußere und die 
" ' 

innere Verkehrs lage oder die Hanglage besonders erschwerte 

Lebens- und Produktionsbedingungen ergeben. 

(3) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft kann 

mit Zustimmung des Hauptausschusses des Nationalrates durch 

Verordnung die Bergbauernbetriebe, einzeln oder nach Gemeinden 

und"Gemeindeteilen zusammengefaßt, bestimmen. 

Feststellung der wirtschaftlichen Lage der Land- und 

Forstwirtschaft; Einkommensparität 

§ 3 (.1) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat unter 

Mitwirkung des Sachverständigenausschusses (§ 5) jährlich für 

das abgelaufene Kalenderjahr die wirtschaftliche Lage der Land

und Forstwirtschaft, gegliedert nach Betriebsgrößen, Betriebs

formen und Produktionsgebieten, festzustellen. 

(2) Diese Feststellungen haben auch eine Stellungnahme zu ent

halten, inwieweit ein den Löhnen vergleichbarer Berufsgruppen ent

sprechendes Einkon~en für die familieneigenen Arbeitskräfte - umge

rechnet auf notwendige Vollarbeitskräfte - ein angemessenes Entgelt 

für die Tätigkeit des Betriebsleiters (Betriebsleiterzuschlag) und 

eine angemessene Verzinsung des betriebsnotwendigen Kapitals 

erzielt wurden. 
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(3) Zur Feststellung der wirtschaftlichen Lage der Land- und 

Forstwirtschaft und ihrer einzelnen Gruppen sind alle dafür 

geeigneten betriebswirtschaft lichen und statistischen Unt~r

lagen heranzuziehen. Insbesondere kann ein landwirtschaftliches 

Buchführungsinstitut vertraglich beauftragt werden, die Buch

führungsergebnisse einer ausreichenden Anzahl land- und forst

wirtschaftlicher Betriebe aller Gruppen in repräsentativer 

Auswahl zusammenzustellen und auszuwerten. Die Mitwirkung der 

Betriebe ist freiwillig. 

(4) Tatsachen, die für Zwecke dieses Abschnittes erhoben oder 

festgehalten worden sind und sich au~ bestimmte Betriebe be

ziehen, dürfen ohne "Zustimmung dieser Betriebe für andere Zwecke 

nicht herangezogen werden. 

(5) Der Bundesminister für Land- urid Forstwirtschaft hat der 

Bundesregierung bis zum 15. September eines jeden Jahres über 

die Feststellungen gemäß Abs. 1 und 2 und die sich daraus 

ergebenden Notwendigkeiten zu berichten. 

(6) Auf Grund des Berichtes gemäß Abs. 5 hat die Bundes

regierung bis zum 15. Oktober desselben Jahres dem Nationalrat 

einen "Bericht über die wirtschaftliche Lage der Land- und 

Forstwirtschaft" vorzulegen; dieser hat auch Vorschläge über 

Maßnahmen zu enthalten, die die Bundesregierung zur Erreichung 

der im § 1 dieses Bundesgesetzes genannten Ziele für notvlendig 

erachtet. 

Richtpreise 

§ 4 (1) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat zur 

Erreichung der Ziele des § 1 jährlich Richpreise für 

'landwirtschaftliche Schlüsselprodukte (Absa"tz 2) zu er

mitteln und nach Anhörung des Sachverständigenaus-
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'schusses (Abs.6) bis 15.1.1c.rz jeden Jahres in Amtsblntt 

zur tI~7iener Zei t1.lnß " kundzU38,chen~ D,ic llichtp~ise kÖ:n.nen . . 
in Form von T~cisb~derri' (Festsctz~~ einer Ober- Ulld 

Unterc;rcnzc) gehalten sein~ .. 
(2) Land~-rtsch2~tliche Sehlüsselproaill~te sind 

a) Grundnf'hrtnGscittel (§ 12) und 
: . 

b-) sonstige in der uirtschaftlichen TIedcutll1g für die 
Land\7irtsahaft den in litc a) .genannten gl.eichzu-

haltende 12nd~-rtsehaftliche Erzeugn~sse. 

( (~) Der Eundes~'d_nister für Land- und Forstr-:irtschaft '1?-at 

mit Ver ordr •1i 1Jg landr!i!.'tsct.aftlich~ S~hlüsseil?rodUkte 
. gemäß Abs.2 li t.b) festzüstell~n"- .. '\. 

(4) Bei der ~~mittlung rler Richtpreise hat der ~u~desminister 
., für ~and- und Forst;irtschaft Ka1h\llati~n5modelle auzu-

- uenden l bei denen die Deckung der Kosten zuzüglich eines 

angemessenen Gerdrms yon nach Größe~ Ausstattung urld 

Betriebsorga.n.isaticn von wirtsch'aftiich 'geführten' und 

als repräsentativ anzusehenden bäuerlichen Fw.rilien
betrieben in maßgeblichen Erzeugungsgebieten gegeben . . . -

ist.· .. "... ~ 

'- '(5) Ferner hat der B~deS!IJ.inister für Land- und Forstuirt-

.. sehaft bei derErmit~l:mg der Richt-'pr~ise auf-" 
n) die Siche~~g der inländischen l~Dd~~rtschaftlichen . 

Produktion, 

b) die ausreiche!lde Yersorc.m.g der Beyölkerung mit 

NahrungsBitteln, 
.... - .... 

C) d . . r: k . -1'" . - d' 1 ~e J.Jar -'" co.ge J.!!1 J.n- un ~~us CL."'ld "Und 

d) die Expor~öslichkei ten 
". 

Bedacht zu neh=en. 
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(6) Der Eundcs:ninistcr .fÜr IJCL"1c..o UJld P;;rst,:d-rtsc~aft hai; 

die für ci~c Ku.YJ.clrl<1chung in : .. ussicht Gcnom~e~en Richt

preise und die bei der Errrd:t.tlWLg CI!ge\"Lc.n~:t.!~n Kill:u .... 

lationsr:.odcll~ Cin3C!~1 ießlich der iili" ihl:-c "L!l.t.7end~g" . 

ß b d ,.. .. :"\ ma "GC eD cn ... ru..1J.Cle deru Sachvcrst2nd.ig.enausswuß (§ 5)" . , " 

diescnunt'cr ·Setz1l1\ö einer Cllse-bekanntzugeben tLTld 

messenen Frist zur 
.. . . .; .' ~ ~ '. ..... -:'. . : 

Erstattu..~g eine s Gutacllt.cns -b.ierüb"cx-
aufzufordern .. ,. '" , , ... 

(7) Kundgemachte Richtpreise gelten jegeils bis einschließ-· 

1iclf,l'111-.hlärz des auf ihJ.:~ I~unä..illa~hung folgenden Jc.'0.x"es 

und sind uirtschaft.spoli t;~'3ehe Rntsl'-heid:unss grundlagen 

insbesondßre für 
. . 

a) 'den"- Bundesm;.ni ster für Lo..nd .... und" Forst'7utschaft, 

b) die Fonds (§'13), .. 

c) die mit der PreisrBge1un6 betrauten Bundesm.inister 

-und. sonstigen Behörden sot"fie die .Preis'k-07'TT1; ssion 

und - -.... 

d) die gemäß §' 3 Abs.1 des Bundesgesetzes VO::l 27.3.1969 

, . 

.über die Einhebung eines Impotzaussleichs bei der 
Einfuhr von Erzeugnissen· der Geflüt;el\-lirtschaft ,

BGBl.Nr.135/69,in geltender Fassung, für die Fest
setzllilG des Sch-;·mllenpreises zuständis~n 3undes- . 

minister und den Beirat .J:;~;!?::§ _§_ -1.9 d_e_s_ ::-'I':Qrgenannten 
Gesetzes. 

. : :" .. ~.. . .. . .... ~. -::,: 

, S~chve!."st~"ldi ~en~us'schuA' 
, ... 

" ~~-----~.--------~~----~-----

§ 5 (1) Eeiw Blli1deS2i~istcrilill für Land- llllQ Fors~.~~tsch~it 
ist ein Sz:.chverst2.ndif;;enausschuß Z.ur 

a) Besutachtung von Richt9reisen, 

b) Fcststellu .. '1:::; der \TI.rtschaftlicl!en Lage d~r Land- und 

Forst·rlirtschaft Ulld ':\:_' 

c) El'stel1tm.ß von Pro[;TI.osen \-/3,hrena· (re· i:; laufcndc'n Jahres 

über die kilili'tisc \-~'irtschaftliche Ent<;;icl-::lullC; der 

.. 
_ .. 

-. 

( 
L. 
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Land- und Forstwirtschaft auf Grund des jeweils vor

handenen Datenmaterials 

zu errichten. 

(2) Der Sachverständigenausschuß besteht aus 12 Mitgliedern, 

von denen je zwei von der Präsidentenkonferenz der Landwirt

schaftskammern österreichs, 

der Bundeskalmner der gewerblichen Wirtschaft" 

dem Österreichischen Arbeiterka~nertag und 

dem österreichischen Gewerkschaftsbund, sowie 

j'e eines von 

der Universität für Bodenkultur und 

dem österreichischen Institut für Wirtschafts forschung 

zu bestellen sind. 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammernöster

reichs hat zwei weitere Mitglieder zu bestellen, die Land~ 

wirte oder Sachverständige der landwirtschaftlichen Betriebs-· 

wirtschaft sind. 

(3) Für jedes Mitglied ist in gleicher Weise ein Ersati

mitglied zu bestellen. Die Abs. 7 - 10 finden auf Ersatzmit

glieder sinngemäß Anwendung. 

(4) Den Vorsitz im Sachverständigenausschuß hat ein jeweils 

vom Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft zu beauf

tragender Beamter zu führen. 

(5) Beschlüsse des Sachverständigenausschusses bedürfen einer 

Mehrheit von mindestens vier Fünftel der abgegebenen St.immen. 

Der Vorsitzende stimmt nicht mit. 

(6) Die Verwaltungsgeschäfte des Sachverständigenausschusses 

sind vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft zu 

führen. 
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(7) Das Amt der Mitglieder des Sachverständigenausschusses 

ist ein unbesoldetes Ehrenamt. Tatsächliche Aufwendungen, die 

den Mitgliedern aus ihrer Tätigkeit erwachsen, sind vom 

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft zu vergüten. 

(8) Mitglieder des Sachverständigenausschusses müssen zum 

Nationalrat wählbar sein. 

(9) Die Mitglieder des Sachverständigenausschusses sowie 

allenfalls hinzugezogene Sachverständige (Absa 13) sind ver

pflichtet Q über alle ihnen in Ausübung ihrer Tätigkeit bekannt 

gewordenen Amts-, Geschäfts= und Betriebsgeheimnisse Ver

schwiegenheit zu bewahren. 

(lo) Die Mitgliedschaft zum Sachverständigenausschuß erlischt, 

a) wenn jene Stelle u die das Mitglied bestellt hat, die 

Bestellung widerruf tu 

b) wenn die Wählbarkeit zum Nationalrat verloren geht 

und 

c) im Fall des Verzichtes. 

(11) Der Sachverständigenausschuß ist beschlußfähig, wenn 

mindestens 6 Mitglieder (Ersatzmitglieder) anwesend sind~ 

(12) Der Sachverständigenausschuß hat für seine Tätigkeit 

eine Geschäftsordnung zu beschließen u die der Genehmigung 

des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft bedarf. 

C13} Der Sachverständigenausschuß ist berechtigte weitere 

Sachverständige in beratender Funktion beizuziehen. 

(14) Der Sachverständigenausschuß ist vom Vorsitzenden 

einzuberufen. Eine Sitzung hat innerhalb von 8 Tagen statt

zufinden u wenn es mindestens 2 Mitglieder verlangen. 
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, '. 
§ 6 (1) Der J3undcscin~tc,r fUr, ;LonC:.- ~1,4 porst'::irtschc,ft hat 

'bei tfbcr- und Unterschreit~b von ~:'(;.h-::;reisen Enßn3.hDen 
.. . i 

f 00 , T'I 1 . . ~ ~ • k""' ......., r;' 1 . ur eu?-e l.'~esu ~erunG aes LaX'· ,,&S ~ll. a.OZ::.1 z,J..e eJ..ner. 
-. .-

HeranfÜhru.l1G eier J.:[LL~~~tpreise an die Richtpreise' z,u ver-

anlassen, so insbesondere HaßnaDJTlenfür eine 
.' ' 

a).Entle:stung des l.1::.rkte~' (§ 7) " 

~b) Vermarktu..'r1g eingelagert~r 'laxen ode~ 

c) Erhöhung) Verminderung oder Einstellung von Iluporten 

oder Exporten. ' 
•• e:. . 

(2) Soy.reit ein Fonds (§ 13) für Ltaßnahmen' gemäß Abs.1, zu-

ständig ist, sind sie von diesem zu v~ranlassen • . 

'. .'. ... 

Marktentlastung .. ; 

§ 7 So~eit ßS im Interesse d~~ inländischen Prodcl~tion von land
\7irtschaftliche'n Erzeugnissen und deren Verarbeitungspro

dulcten zur StabilisiertUlg der Preise und zur Versorgung 

,der Bevöll:erung honlendig ist, hat der Bundesminister für 

Land:':' und Forst\"drtschaft mi't zu einschlägigen Geschäften 

befugten Unternehmen, insbesondere' rechtlich selbste.ndigen 

Zusommenschlüssen d'erselben, Vereinbarungen zu treffen, 

" daß sie solche Zrzeugnisse aufkaufen,. lagern und ver- , 

werten, und sie, sorlei t es zYlischenstaatll.che Vereinbn.rUllGen 
..' . 

. erfordern, mit der Ausstellung von Uiridestpreiszertifi1-;:aten 

zu betrauen (l!c.rktentlastun:;).. I.!z.rktentlo.stende 1,:nßnnhnen 

sind so zu t'reffcn, dnß die Entlastung des Hflxktes best-

möglich erzielt vrird. '.2 

158/A XV. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 9 von 131

www.parlament.gv.at



.. 10-

Kostens("nkun~ -------
§ 8 (1) So\-;eit l'Ia!?nah::len nach §§ 6 'U:ld 7 nicht ausreichen, UIl 

einen zei tGcmäßcn Lebensst~d.ard in der T·and-

und Ji'orst .. ·:irtschaft (~ 1 lit • .f) und' außerdem 

eine rationelle "lirtschaftsi'tihruns auf Grund. 
der geändertefr strukturelle~ Verb~ltnisse und 

technischen Höglichkeiten zu ge\..räb"T"leisten, 
. hat der Bundesminister für Tca.nd~ und Forst

wirtschaft 

Maßnahmen zur Se:!.:ü:un.s der Kosten von Betriebs

nu.f\'lendungen (Abs. 2) zu treffen. 

• 
. (2) Die Senh"UD.g der Kosten von Betriebsauf\'lendungen 

.. 

• 

kann insbesondere 

a) :in. der teil \-leisen oder gmzlichen Rückver

gütung von Steuern und 

b) im teil"leisen oder gänzlichen· Ersatz von 
Kosten für'Dünge-, Futter~ und sonstige land-

wirtschaftliche Betriebsauf\·rendungen bestehen. 

• 
.' 

i 
. I 

! 

( .. i 
! 
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§ 9 (1) Unter den Voraussetz~~Gen des § 8 Abs~1 hat 

.. 

• 

der J3undescinister für La::ld- und Forst'\"li.rt
schaft ferner Ausöleichsbeträsc zu Preisen 
land\'lirtschaftlicber Erzeut;rrisse (Abs.2) zu 
leisten. 

(2) Ausgleichsbeträce zu Preisen landwirtschaft
licher Erzeugnisse sind insbesondere nach 

Äusschöpfun6 der l'löglichkei ten des inländischen 

und des ~xportIDarktes, jedenfalls aber unter 
. Bedachtnahme auf die Kaufkraft dez> Verbraucher 
solcher Erzeugnisse in der erforderlichen 
nöhe zu listen. ." 
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Gartenbau 
.... 

, . 

§ 10 (1) Soricit I!Qßnab..:i{cn ,nach.§§ 6 und 7 nicht ausrcichcl1i t:m. 

• 

" . 
die Ilebensmc5lichkei t, der Betriebe sicherzustellen, die 

auf die gärtr~crische' Heranzucht von Gemüse und Blumen' 

enge\liesen sind,· ka...rm der Bundesminister für Land-

\Uld F?rstY;irtschaft zur Anpassung der Gemüse- 'und 

Blumei~pro(l'Qkticn an die ,Auf~a}!.Jnefühigkei t des heiI!lis~hen 
Markte's lillter Bedachtncl1me auf d:i~e 'ordnungsgemäße Ver-

sorguri"g der EevöLi<ertLl1g und der v9I'arbcitendcn Industrie 
dur:;1i V~rordJ:1.Ulg bestirnnen, daß p'ersonen, die niehr' 

als 3 'ha Nutzfläche ZUl"'. Heranzucht .y~n 'Ge'müse oder 

Blumen verwenden,wollen, ein~"auf 'bes'timnte ,A.rten dieser 
Pflanzen lautende Be'.7illigung d~$ Bu.~des~.;.nisteritmls ... ' .... . 

für band- und Forst~rtsch~ft bedürfen. , , . .. ... ... 

. , 
(2) Die_~träge gemäß Abs.1 sind unter Vorlage eines Jmb~u-· 

planes bei deI' nach dem Betriebsstandort zust~digen. 
Landwirtschäf.tsl~aIDL1er e.inzubringen. Die l..ngaben, die, . . 

der lillbauplan'zu enthalten hat, bestimmt der B1h~des~ 

minister für Land- und ForsmiX:tsch~:tt durch 'Ver-
~rdnung. TIessleichen vird durch Verordnung bestimmt, 
bis 'zu uelchem Zeitpunkt die J~suchen für die im Herbst . .. . ,.. 
g~bauten und. für die im ~rühjahr gebauten Gemüse~ t . 

, .' 

und'Blumenarten einzubrinGen sind. . . 
. " 

(3) Die BewiliiSL~g ist, sofern nicht die Voraussetzlli~gen 
. der ~bsätze 4 und 5 gegeben sind, &~Ü die Dauer eines 

"Jahres, und n~ d~..n zu erteilen ~ ~;1en..."'1. dadurch kei:!e

\V<:sentliche Versc"il1echterung d.er !Jarkt- und ..:\.bs.itz
ver~~ltnisse der 'in je tracht kommenden Gemüse- und 

Elumenarte~ zu en7arten ist. Sie kür~~untcrBeCi~~~!Gen ... 
und AuflaßG~ ert~il~ ~erden, die zur _u1pass~~s der 

GemüGe- ~~d Zlumc~p~oduktion ~n die nufnchmef~~i~:cit 
des l.;UI'ktes UIld zur 3rhal tu..""1g der Lebensmöglichl::ei t 

der auf die gä.rtncrische lIeronzucht von GeI1\üse unc1 

Blumen tmGc::tiescnen Betri~bc not\icnc:.ie; sind. Die 
• 

• --" I 

158/A XV. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)12 von 131

www.parlament.gv.at



", .. 

- 13 1* 

Bedin&'\l...'I1(;en tu.'"1d Auflc..Gcn können sich insbcsondc.I'c ntü 
, , 

das Austlaß der für don Anbcu der ein~clncn Gcr.lüße- '..U1G. 

Blun1Cn~rtell in AussJ.cht bGnOt~;~c~~' i?i~che:n, die z:ci tl'iche 

Yertcilung des l.nb:::mcs, die SortejJx/nhl, die ErzGugunt:;s

'7eise, den Ver\"lenclu~ssz\~:cck lmd die llie.r!r:te;crechtc TIchz..nd

lung ,der Gcerntcte~ Zrzcue;nisse erstrcc:~en. 
" 

(l~) Die BcnilliG"Ul1g ge:näß Abs.1 ist nich:t 7l1,ot'.7cndig, wenn' (lcr 

M1tragsteller das her&nßczotenc Gemüse entReder selbst 
, , 

industriell vGreXbeit0t oder venn der Anbau in n~,en 

eines .LieferuuGsvortrages mit einem Bet~ieb der honscr

venindustric erfolgt, In diesen Fällen ist jedoch dem 
, . . 

,'Bundesministerium für Lund- ·und Forst~irts~~aft spätGstens 

im Zci tpuIlkt des }Jlbc::.ues die Lnzeig~ über die .A .. 1.'t der 

angebauten Pflanzen, die'bebnute FIEl.che 1.:l1ct die in Aus

sicbZ genoonene Ver~ertung des erzeugten GemÜses.zu 

erstatteno Die Belege für die in der Jillzeige enthaltenen 

Angaben, sind .im Betrieb ~"".l.:tzub~~.niliren., 3ehöl~dlichon 

Erhe.bungsorgUL"1.,en ist auf Verl2Ilgen Sinblick in diese. 

Belege s0'l.7ie di:e "Besichtigung der Betriebsfl:ic.henzu 
.J- .J-t , ,ges .... au e~. .. ,. : ... 

. : 

... 

( . (5) 1.7eist der Antre.gsteüier nach; daß er im.,'Ji~tsCh2.ftsjnhr 
1975/76 mehr als '3 ha der nutzfläche seine~' Betri,ebes 

zur J!erunzucht von Gem.üse oder Blumen veX".;rendet hat, so 

ist die !3eY:illiLUnG oime Rücksicht au~. die jc·,·;eilißen 

,Uarkt- und Absatzverh2.1 tnissc für die nnchge-;n.esene Fläche, 
.'. höchstens aber für (:) ha, zu erteilen j :3GSchrärJ:\L.'1e;en der, 

BeuilligunS auf einen bestimmtenZeitr~~ oder nuf be

stimmte :~ten von Gemüse oder Blumen sind in diesem. Fall , 
nich~ zulässig. 

. -... 

(6) Der :3\L"ldestlinister für Land- und J.i'orst-.• irtschc;,ft 'kann 

die TIefu3llis zur :~rteilu.n5 der Be'..'lilliß1.1!'lG d"tITc!l Ver

~rdnunG ~llsefficin oder für bestiLll"1ltc .. ·...r-te!! von Gemüse 

ouer Bluruen uni den Lnndcsho.uptmann übc:rtr':-_3en. 
' .. 
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Abschnitt II 

Ernährungswirtschaftsordnung 

A. Grundsätze 

Allgemeine Zielsetzung 

§ 11 Ziel der Bestimmungen dieses Abschnittes ist 

§ 12 

a) der Schutz der heimischen Ernährungswirtschaft und die 

Erhaltung ihrer Wettbewerbs- und Leistungsfähigkeit, 

b) die 'Sicherung der Versorgung der B'evölkerung mit Grund

nahrungsmitteln zu angemessenen Preisen, 

c) die Gewährleistung einer ungestörten, inländisdhen Produkticm, 

d) der Ausgleich naturbedingter Nachteile gegenüber anderen 

Wirtschaftszweigen 

e) die Verhinderung und Beseitigung von Marktstörungen, 

f) die Stabilisierung der Preise von Grundnahrungsmitteln und 

g) die Vorsorge für die Ernährung der Bevölkerung in K~isen

fällen, insbesondere durch Aufrechterh'altung der Produktions.

bereitschaft. 

' (1 ) 

a) 

b) 

c) 

d) 

, G'rÜndnahrUng'smitt'e I 

Grundnahrungsmittel im Sinne dieses Abschnittes sind 

Milch und Erzeugnisse aus Milch, 

B~etreide, Mahlerzeugnisse und Industriegetreide, 

Schlachttiere und tierische Produkte sowie 

ölsaaten und Erzeugnisse aus Ölsaaten 

(2) Futtermittel werden Grundnahrungsmitteln gemäß Abs. 1 
gleichgehalten. 

Fonds 

§ 13 (1) Zur Erreichung der in § 11 gesetzten Ziele und zur Durch

fÜhrung der Aufgaben nach den Unterabschnitten Abis D 

werden nach Maßgabe der Bestinunungen dieser Unterabschnitte 

158/A XV. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)14 von 131

www.parlament.gv.at



- 15 -

a) der "Milchwirtschaftsfonds", 

b) der "Getreidewirtschaftsfonds" und 

. c) der "Viehwirtschaftsfonds 11 

errichtet. 

(2) .Jeder der Fonds ist eine juristische Person, hat seinen 

Sitz in Wien und ist berechtigt, das. Bundeswappen zu führen. 

(3) Der Hirkungsbereich jedes Fonds erstreckt sich auf das 

ganze Bundesgebiet. 

(4) Die Fonds werden durch je eine "Verwaltungskommission" 

verwaltet. 

(S) Für ihre Tätigkeit (Abs.1) verfügen die Fonds über 

a} die ihnen nach Maßgabe der Bestimmungen des jeweiligen 

Unterabschnittes zufließenden Beträge, 

b) Zuwendungen des Bundes und 

c) sonstige Einnahmeno 

'B',' l-1ilchwirtsdlaftsordnung 

Besondere Zielsetzung 

§ 14 Der Milchwirtschaftsfonds -in den folgenden Bestimmungen 

dieses Unterabschnittes als "Fonds" bezeichnet - hat der 

allgemeinen Zielsetzung (§ 11) zu entsprechen und 

a} die für die Versorgung der Bevölkerung mit Milch und Erzeug

nissen aus Milch notwendige Produktion unter Beachtung 

saisonaler Unterschiede in Produktinn und Absatz, 

b) einen möglichst einheitlichen Erzeuger- und Verbraucher

preis für Milch und Erzeugnisse aus Milch zu sichern, 

c) zur Erreichung einer möglichst wirtschaftlichen Anlieferung, 

Bearbeitung, Verarbeitung und Verteilung von Milch und von 

Erzeugnissen aus Milch beizutragen, 

d) für die Erzielung- der aus volkswirtschaftlichen Gründen gebo~

tenen Gleichmäßigkeit in der Belieferung der Märkte mit Milch 

und Erzeugnissen aus Milch sowie 

e) für die Bereitstellung von Milch und Erzeugnissen aus Milch 

in entsprechender Sortenvielfalt und einwandfreier 
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. '" .'.: .... 

. ' , 

, guter Beschaffenheit zu sorgel?-, und 

'.r)""11aßnahmen 'zu ergreifen~' ?-ie, 'die 'Ernä~ung der" 'Be

vöikerung 'auch in Kriserlfä.i;Len, ge·'Vlährleisten. 
" , ... ". 

_. ~ .. :. ' .: ... . Begriffsbestimmungen, 

,- , 
; , 

, , , 

-, .. , :~ : 

-.. , 

,! 

§ 15 (1) }lilch im Sinne dieses Unterabschnittes sind ~o~gende 

,Waren: 
.. !'.... 1" " :-... • 

" Zolltarifnummer " , :-:":Warenbczeic~Ung 

ex 04.01 

.' .. ' . -.. .. .... 

Kuhmilch und Rahm von Kuhmilch, frisch, 
, . weder eingedickt noch gezuckert •.. " " , . ' ' 

.... ' .. 

(2) ~rzeugnisse aus',l'lilch iin Sinne d:leses Unterabschnittes 
. . .-

sind f'olgende vlaren~ .. .' . 
" 

" 

Zolltarifnummer Warenbe~~~chnung 

ex 04.02 

. " 

ex 04.03' 

ex 04.04 

ex 18.06 

ex 21.07 

Kuhmilch und Rahm von Kuhmilch, haitbar' 
,'gemacht;, eingedickt ocler' gezuckert 

. ~." ... -
Butter, aus Kuhmi~cb hergestellt 

Kä~e'~dTopfen, aus Kuhmilch herge-
, ... ' 

. 
stellt 

Kakaohaltise Nahrungsmittelzubereitungen au.f der 
Grundlage von Ivlilch oder Topfen, ausgenommen 
Schokolade 
Nahrungsmittelzubereitungen~ 'anderweitig 
weder genann·t; noch inbegriffen, auf der 

Grundlage von Hilch oder Topfen, ausgenommen 
Speiseeis sowie Extrakte, mit anderen Stoffen 
versetzt, zur Herstellung von Nahrungs- und 
Genußmitteln 

I'" , 
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ex 22.02 

ex 35.01 A 

- 17 -

l'lichtall~oholische Getr~111:e auf der Grunc.
la'-'se von I'-lilch 

Kasein 

(3) Die Bestir.J.:üllnGcn der §§ 32 bis 35 d.ieses Ab

Bcr...ni ttes Gelten aucl1 für folgende "laren: 

Zoll tarifnQ"'JI:ler \olarenbezeicnnung 

cx 04 .. 01 

ex 04.02 
, 

ex 04.04 

Schaflnilcb und Rahm·von ScD.a.fnilch, 

frisch, \'leder eingedickt noch ge

zuckert 

Scbafnilcb und Rah:a. von Schafnileh, 
haltbar gemacht, einsedickt oder ge-
zuckert 

., 

Käse und Topfen, aus Schafmilch.her.~ 
gestellt 

(LI-) Fiir die Einreihung einer Uare in eine der in den 

Abs. 1 bis 3anseführten Zolltarifnu!!l""'1ern gelten die 
Bestim~unben des Zolltarifgesetzes 1958, BGBl.N~.74, 
in der jeweils geltenden Fassung. 

". 

• 

. . ' .. . . 

.' 

.'e , 

"\" 
.\. 
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. (5) Nilchbc 0.. rb ci tU!lgS- und Hilchvera.rbei tunGsbctriebe im 

Sl.n-'1.e dieses Unterabschnittes (Fondnbctriebe)_ sind . .. , .... 

. a)"Botriebe, :'dcnen der ]'0l?-ds e:i.n.· Einzugs- . odc'r ein Vcrsor-

ß\.l.'1gsgebie"'~ o9.ßr_bcid.~ Gebiete zuge",Ties~n hat, und 
b) Betriebe, die der Fonds ausdrücklich als solche aner}~annt 

hat. 
.. ,. ... 

• 
. ... -.' " . .... - " " .. 

(6) Ei:p.zugsgepiete sind geographisch begrenzte Gebiete, aus 
~,,". :'.' ..." 

denen bestim~te Fondsbetriebe oder deren. viirtschaftliche 

. Zusammenscnlüsse die vor: den Erzeugern zur Abg'abe gelangende. 

!:!:' .. Milch ~der die Erzeu~isse aus !!il.ch zu bezie~en. berechtigt ( 

untl. - sO\'lei t die se Haren den vom Fonds gemäß § 28 Abs .. 1 -
oO. ~ .. 

. . 
.' , . 

" . . 

~estgesetzten Bestimmungen ~?er .die Bes?haff~nheit von 

und Erzeugnissen aus 1-lilch ~.J?-tsl?rechen:: zu .iibernehmen 
'verpfl~chtet sind. 

l'Iilch 

(7) ~er.sors~gsgebiete sind 'in der Regel geographisch 

begrenzte Gebiete i die mit :t-lilch und bestimm:l:en Erzeugnissen 

aUf:" ;Hilch zu beliefern besti~te Fondsbetriebe oder deren 
'tli:r'~sc1}aftliche Z~sammenschlüsse 

pfl1c~~et sind. 
. .,- . . .',. -... 

• 
berechtigt Ull9- :ver .... "' . . 

.. . 
• ' pr.,: •. 

, . ~eisausgleichsb~iträge 

. '§'-;6 ,"(1') ·Z~" Er;i~lung eines möglich~t einhei tii'cl1~~ Erzeuger

"prci~es und zum Ausgleich von Pr~isun.te:::.'schieden; die sich . .... 
durch die l[er\'l~rtung der r1ilch als Frischndlch oder durch 

ihre VeI'\'1e~t~g nach einer Be~1?eit\L"t1~' oder Verarbeitung .. . , 

ergeben, sind Preisausgleichsbeiträge zu entrichten 

(2) Die Verpflichtung zur Entrichtu..Ylg .von Preisausgleichs
: beiträgen trifft 

• 

. a) Pondsbetriebe und Milchgroßhandelsbetriebe für die von 

'Erzeugern und SaI!Ulelstellen angelie.ferten 'l1il~hmengen 

bis zur Höhe eies jet·r-eilige:nPreises der ~geliefertcn 
Fetteinhcite!!. 

" 

. . . 
• 

. , .... ' .. 
'. 

c: 
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b~,' Fondsbct~ie be, !1ilchgroßhandeisbetrie bc; ~ Milchgenös sen

schaften, Imchsammelstollen ~d J1ilch0rzCl.~ger für .v.er
.. äußerte·· i1ilch . bis .zu einem Höcc.stbetrag .von 50.-y .;Ho ,des 

.. '. M_...... .', .... _. '.',..1 

:Erzeugerpreises.je kg l1ilch berechnet unt~r Zugruride-
legung der· höchsten Quq.lität·sstUfe '~d' ein'e~' Fettg~haltes 

• ,_ ,g,. I !:.:o .;. ..' r ,... ' - .. : ' • • ' •. 

. ?:. 8 0' d ... , ... ~ ~yvon.;.;', 70, un .:, ".': _"".. .... -," .::;'. ',:. -: ~.::. ".:L:":·;;;-·':. :.~.: r:' ::;'.::.: . 
" e),.Fondsbetriebe .für .veräußerte Erzeugnisse aus Milch bis 
" .:~ ..... zu einem :Eoch~tb~t~~g von S· 8 ~= je kg,,'" .~':"'. "~.,',-. -:'~". ;. ".; 

• • • , CI '.:=. ..' .. . . . ..... ........ t' ,1I.,J .. '- _ .... "" .... _ ..... 

(3-) h~isausgle;i.~hsbeiträge'sind n~cht ~ü~ ent.richten: ~:~ 
... 0:'.:; , .. 'Cl'~' '.' •• ". ~:' ":~ ~",:~" ... , ...... : .•. • •• 0 ..... , ...• ~ :"..: ...... t '1.' ..... "0 .• : r ... ·· .~:,~. . 

, a) für l1ilchlieferririgen von ·~inem··Fondsb.etrieb oder einem 
.~ ~::'. . 'lfil~hgroßhandelsb~trieb aJl' ~fu~~ "~;d~reit"13et;;i~b" dieser 

. ... A~t. I!li~ .. AU:snahme.· der l1iichl:i.ef~r\lp.g~n·::~.n":Db.~ermilch-
'.'~; \1.e~ke'a'·' '.' '.' .:. ~ . '.~ ...... ,.' '":;. ;~r; .."':'-<:'::,~~':.':"" . 

. : .. b') i~ Mil;h~ die fli~ Pr~d~zenten ~~~k;; V~'i~,endung ;iJn . 

. ':.~ . e'igenen Haushalt ode~imeig;enen .landwirtschaftlichen 

'. ,,~.' ~etrieboder 'für' n:~ch Abs",2 Beitr.~gs:pflichtige 'im 

'Werklohnverfahr€u' -verarbeitet 1tli;d~' ~d . 

. - ~": c) 1ür Milch'})' die·vom,·Produzenten ~ittel~aJ;"'an Ver.

.::-". ' ·'braucher: abgegeben 1t3D:"d~ ''lern die Einb.eb~mg der;' 
:..> .. :;·'.Pre·i·sausglei·chsbei träge f~ cl'eX; .. B~t;o.f.f~n~n· ·eine .. 
.... l~: "~,iliibill'ige' H,~~t'e bedeuten würde" .. "· . ,- . '. . . ... ..:-.: 
• .. .. 0 0 .. O~: •• ",":;~~.:' .. ~'·." 0 ._ ',~ " :" ~: .. '!!.'~ .. ::: .•.•. J~:.~ ... ~ i." .~?! 

.00. 0.0 

1t~stsetz\mg von Prei~ausgleichsbeiträge~ 
.. • .. : 0," 0 

... t .. .. 0.,0. .. " Q ." .. '. , 

§ 17 .(1) .D~r Fonds hat pi"Ji~~usgleichspeitr:äg~ unt~rBedacht-
r .•.. ~ '. nähme. auf' 'die'Besti~~gen d~s .§ 95 i~erhalb der in § 16 

Abs'~ 2 genannten Höchstbeträge .nach Maßgabe'd~~ Besti~un
A'J'en der Abs ~ 2 = s' 4"est" z'u' setze"n" ,,': . . ':,';>' .':'.~'.'J>" '.: ' 
o l[J '" .J.. .: .. :r Cl 0 • '-.-} .. 

• ~ ... ;..; .. .-: • 07." .' :' p. 0 •.•• rr .. 
(2) Da~ .Ausmaß .der Preisau~:igl~icpsbc1"'Gräge: richtet sich nach 
der

G 

Art der Vel'1frcndung und' 'Ve;lflert-ung der .!-lilch und der Er

zeugnissG aus l1ilch unter Berücksi.cpt,igung: der Preise, die 
den Lie.feI'anten gezahlt werden~·:\J·~;·Verkau:fSerlöse und de~. , 

mit der Bearbei t1L.'1g~ Verarbeit-ung und Verteilung .verbunde-: ;. 
• • (I a , : Q' ,1' .. :.' • .. 0, .... 

non Kosten e '.. .~'< .... :.1., .. ' ......... '., 0 •• • :.;: ':'" O,'~. '. ':. :'. ,;", 

(10 ~o~·::.~.c~·.·.;.. o' ·0"0 o' 

.. :~. (I '& ~r' 1)"... ..' .. .. '. 0' :.. ~ ,'. 0a."'!· 0:":' <CI . 
. " .. ' '11. :... .... .:'.cI 

'. 

.0 .,0 ~ 
..,'" a..t: r ., .. ,,-Go •• 

• I 
• e o • 
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:(3) Bei der Berecbnwlg der PreisausGleichsbeiträsc' ist, 
.,", das Ausmaß der Lieferungen 'von. Rahm ocler Erz.cugrJ.:1.ssen· 

~aus Milch 'vom Erzeuger a'n Fonc.sbetrieb'e in der Regel 

nach NilchkilograIP..ID. zu bestin:::.e:lo Dabei sind ,für das 
' .. ' Kiloc;ramm Rahm oder für das Kilogrämm eines Erzeng- ',' .. 

nisses aus 1'1ilch so viele Kilogramm I'1.-tlch anzunehmen, 

als Z1.r Herstellung die'ses Prod.uktes :nac~ einem vom F~nds 

unter Berücksichtigung der ProduktionsbedinguJ?-gen fest-
. . .,:.. ... . ... -. .. ~. 

zusetzenden Umrechmlllgsver:qä1 tnis benö.tigt 1rlerderi.. Das_ 
• 0' • '.' • 

. . Umrechnungsverhäl tnis kann auch in Fetteil~ei ten oder 
• 0.' • • • o. ," 

Hilchlitern ausged:cückt "lerdeuo Für die Festsetzung der 

Umrechnungsverhältnisse gilt § 950 

.(4) Prei~ausgleichsbei träge f'üx I-lilcherzeuger können, 

\"e,nn es ,:zur Vermeidung eines nicht vertretbaren Vervlal

tungsauf'\iandes ,~lO t'.'If'endig ist 1), nach dem Stand des gehal

tenen r-lilchviehs .oder dem. ~mfang der erzeugten' oder der un

mittelbar an Ver:t>rauche:x; abgegeben~n ~lch p3.uschaliert 

\.,erden~ '.: Q .. . '. 
,0 

(5) Pr:eisauBgleicbsb~i trc'g~ sind auch zu entrichten 

c-

-a) von Bet:d,_eqeD:~ . denen e:;'n Einzugs= oder. ein Versorgungs-
gebiet '~(§'15'~:" Abs~5 '~d 6) ~-cht "~gevd'esen wurde, C ' 

·e und 

b) 
.-

.für. Liefel;'ungen yon X1i1ch od~r Erzeugnissen .~us . 
.• • .0. 

• ... CI 0 .0'" 0 :. _ • ''''0 

Milch außerbalb efner, ge~äß § 26 Abs o 1 litc vor-
<I • • ." • 

geschriebenen Liefermengeo 

.. 
o 0' , 

Zuschüsse 
, Q 

c 
.t. 

. ) . ". 
" 

§ 18 (1) Der' :B'onds hat Prei~ausgleich~beiträge nach A1aßgabe der 

Absätze 2 '- 5 in der 1r!eise zu ver';!endcn I) "-g,uß 
. . . 

a) Verarbeitungszuscbüsse .:für Hilch~ die als Rahn· oder nach 

Verarbeitung zu Erzeugnissen au's I'iileb ver'j,'yertct "lird, und 

158/A XV. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)20 von 131

www.parlament.gv.at



( 

. . 

. , 

abgeGcb~n ":ird t 

Ge\·;ährt ',,,erden': 
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" ! 

~.' ... 

(2) Zuscpüsßc nach Abs. 1 . . ,': 

, " 
. .. Ci, .... . . .. 

~ .... 

" 
~ .. 

a) ,'~erden' in dem Ai.J,smaß ge~;::;'r.rt., das zur Erreichuns ei;'" es 

möglichst 'einbeitlicpetJ. J. .. ~szal-,1 ungs-p:t'eises an die: r'ü'l:C?
lieferant.l2!n \ln-(\ediü-gt" e~'':-oMerlich ist ;hiebei ist au.f 

, die Qualität c.er Prodük:"'e so\·:ie c1araui' Bedacht zu ne~en, 

d.aß die E~ra~'i;.li'b·~"'U.D.g der.tatsächlic,hen' Kosten' d~r .Beu;r

·bei tung, Ve;~~bei tung :·u:':J:.1 V~rteilung vor! I'li19h und. ;Er":' 
ze~gn.i..ssen aus 'Nilch ~ clte' Kosterl von .Betri~1-;en~:. ciie" ~aüh 
Größe, Ausstattung und E~triebsorganisation als w?,rt~ 
schaftlieh anzusehen sind, gefördert wird; . ." .. ' . .... ... "'. . . 

. 'ti) :könn6.l Z1.,l.r F...rreic~nin'g der Z,iele ci.es' § 14, den im' § 211- Abs. 1 

bezeichneten· :J3etrieben .für" ,eine be'stimmte Art iier Ver- . 

\-lendu....'1g oder yer\"l~rtung' der 11ilch in Gruppen oder einzeln, 

einmalig .... oder f.ür. einen ,besti:rn.mte'n ,-zeitraum ge\."äiyr~t '\1erden_ ' .. 
und j' ,,- ., 

• D • • • • .. • .!. ·'··1···.. ... . ..• t ... 

o ) dürren. nur Betrieben ·g~~.;ähr·t \:i;~~den,'': ä:i:e' ::t~dig ~olkerei-

.. . , 

mäßig behandelte M:q.ch. tL'I1d .Erzeugnisse aus llildl von -e1n
·'\-la.1fdfreier guter Be's~h2.'i.i~'~~it i:l Verkehr setzen. Aus-. . .:.. ... . . .. 
,·'nabmen können von.. Fo~ds pe,,;il1igt "Ierden ; dies gilt ins .... 

. " 

'besondere fü.r den Fall" ,daß. durch Gebrech'en a.i'l 11G.schinen 
• • ... ~. .:.. • r 

und Geräten oder andere yom'Bearbeit~'I1gs~ und Verarbei-

tungsoetrieb nicht z~ vertret~;de U~stäride die Erzeugung 

. 'von "!aren' ein"Tand.f~.~ie.r 'Qualität vorU,bergebencl'bchinaert 

.', "'wird, sofern die Behinderu..'l1.gen'dem Fonds unverzüglich be

. 'karintgegeben und zugleich alle V orkehr'U.:lgen . getroffen 
....... 

... \rurden 1 um diese Bebinderunge~' zu 'beheben • 

(3) Sofern die p~:~~'saUSbleich~~~'iträg~ (§ 17) für die Ge-· 

währunG von Vcrarbcitungs- und Preisausgleichsz~schüs3cn 
nach Abs. 1 nicht ausreichl?;n, hat der Bundesminister ~ür 

Finanzen einen Zu~chttß in der Höhe des :Fchlbetroges zu 
leisten"" 

• 
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(4). Der F onds l~ann. Fon~[ibetriBbe,~: die Vorschriften dieses 

llhschnittcs oder Vorschriftcn~ die auf Grund eine)." Be

StiID1!lUllG; dieses Abschnittes erlassen "!p:L'den sind, z.u\\rider

handeL'l1~ solange von der GCloJähr1L'1g von Zuschüssen aus

s=bließen, als die entgegenstehenden Hindernisse von d~m 

in Bet:r:-8cht kommenelen Betrieb nicht bcsei t~bt sind .. · . 
.. . .":"" ,. . 

(5) Der Fonds' hat llilter'TIedacbtnahme auf die Best;I1~ungen 

des § 95.auf ~r~ld ter ·Abs .. } ~ ,2 lli"'ld 4 die :;Bedi!1gungen !1äber 

zu. regeln, unter d~nen Zuscbüsse gemäß Abs@1 gm<!ährt \-lerden .. 
. .. . . 

(6) SOHeit die. !'littel des Fonds dies' zulassen', können die 

Preis~usgleichsbeiträge zur Uerbu-Tlg :für erhöhte~ Verbrauch 

von l"T..iich und Erzeugnissen aus f'ri.l·ch (Schulmilcnaktionen., 

\-lpb.l:fabrtswilch und dgl'o) 80\.,.ie für sonstige absatzf'ördern-

de und allenfalls . 

"für produ1{tionssicbernde Maßnahmen in der }ltlchwirt-

. '". schaft ver~'lendet \'lerden" ''ltlerden auf Grund dieser Bestimnun-. ' , 

... gen Zuschüsse an. FOl1dsbe~riebe ge:t'l~t 11 -.so gel teu die Be-

stimmungen d~~ Ab~o 2~ 4 Und .5 si...--mgemäße> 
... • • 0 .. 

Verbesser1l.!1g der Betriebsstru.ktur r -=. -=::0--";" _______ -.:~_ ....... ~ 

°8'· . . 
' . . 

§ 19 (1) Zur Erre·ich~g· .ein.e~ Verbesserung der .Betriebsstruk- C 

..... 

tur "hat der Fonds bei, der'· Gevläbrung von Verarbei tungs- und 

':Preis8uBgleic:hszuscbüsse~' die ZusBu"WlenlE'::;ung von Betrieben . 
dadurch zu fördern, daß er die Absetzlmge:.... für .. Abn'.ltzU:1S der 

'hiefür ~ot'\'lend~geri Investitionen bei. einem' Kostenvergleich 

'. ,:: oder einer Kostenert1i~tlung in einem höheren. als dem in 

§ 18 Abs l;2 vorgesehenen .Ausmaß berücksicht.igt. J?ie 'Be

stimmungen des er3te~ Satzes dürfen nur angc\tlendet "lerden) 

.we~~ der Fonds'vor Vornahme d~~ 'Invostitionenauf Antrag 

durch Bcscl1cid festgestellt hat, da~ durch die Investi

tionen eine Verbesserung der Betriebsstruktur zu er,;:arten 
ist·. 

.. 

... ' ." 
.ca.... :"0 

... ... . .. ... . ...... 

• 
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~. ' 
(2) "lei,tor knJ)J.1 dCA Fonds zur Errcicl1'lL"'1G' einer Verbessel~Ul1g 
der Betriebsstruktm."' die Zusmunenlcglli.lb von Ecarbci ttings·· ... 
und VeI'arbci t1..L11gsbetrieben dadurch fördern:) daß er bei der 

B~st.iEmung des Ausmaße~ der Zuschüss'c Dach § 18' Abs~ 1 die 
. .. . 

° im Z~i tPU11-1{t der 'Zusa~enleguD.g vorhandenen Restbuch'uerte 

o'~11er übcrno;jJ1enen Betriebe beim übernch~enden Betrieb be-

rücksichtigt @ 0 .. ;., 

~nspor"i:;kostenausgl~ichsbeitr~p-:e'und -zuschüsse 

§ 20 (1) Zum .Ausgleich cler Transportkosten~ die durch Lieferunge:-
o. .. _ ... " 

von. r,Iilch und .Erzeu&qissen au;s 1'1ilc'h zu den Fondsbetrieben. 

sow;i~; durch Lieferungen dieser \-laren· VÖ~1·· a·ihsen· Betrieben 

q~:~e 'Verbrauch'erorte' ent~te:hen, ··i·st··\'on der:- Fondsbetriebe!1. 

ein Trans!?ortausgl~ichsbei trag vori höchstens 10 v,,·H. des 

Erzcug~~preises für" das Kilosramm der angelieferten M:i.lch ') 

;;'liO~rechnet ünter Zugrundelegung der hqchsten ~ali täi?sstufe 

und eines Fettgehaltes von 3»8 ~~;:,oder der a.:qgelieferten' 

Erzeugnlsse aus Milch zu entrichteno'. Der ;tie.f·crung d~rch 
D ·0 D _ .. 

~<~oden ~rzeuger· ist die Liefe;rpng ab einer ?am.m~lstelle'3 eiLer 

~ .. )~~~chge!.1()~.sen~cha.ft· od.er ein~r sonsti~en Überncihmsstelle 
_ .. gleich;zuhal ten

o 
0 . .." • " • .. . 

.' 
f co 0 ~ •• 

(2) . .Für die Art der Festsetzung und. das Ausmaß der Trans-
portausgleichsbeiträge innerhalb des im Abso 1 genanntn 

.. ~":mjcb~~a~smaßes gerten ··die <Bestimmungen des § 17 s:inngemiB. 
0":' 0 ~ ~ .0 

'.~.~ . ~~) 'Der ~Fonds hat die Tr~sportaU:~~lei~hEbe:ttrtge ',i'ür Tra.'rls..,. 

.e\ ... portkos:tenzuschüss~. zu verk:ende':O:o 'Der Ermittlm;g solcher 
" . 

.. " .. :' ..... Zuschüsse sind die t·o.tsächliche~ oder 'cil"e nach Gesichts-

8' ° p~en, ~cr Virtscha.ftlichkei t ermittelten Trans:portkosten 

~ ~ugr~dezulebeno Die Eesti~ung8n des ß 18 Abso 2 bis 4 
finden sinnseruäß An1,.,v.endung o • '" 

.'" (4) Fü.;t' den Bezug oder. die :Licferu..."lg v~n 11ilch ~-.1d ErzcuG

niSS~!l.aus 1'1ilch ~ die cntGegc:c. den· Be~.tiID1'.lu."'1sen der §§ 24 ur..c. 
26 erfolGon ~ dürfen Transport~::osten~uschi.isse nicht ßc\·:ährt 

• o. 
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" 

, ~ 

" 

.~ . 

. ,,~, .•• G ... .. 4, " , " 
'. '!' 0 

• • .'. 1# . ' , 

.' ...... 
, , 

-'. 0 _,p ..... :0 .... , 

. ' '.,' (5) K'önn.~n. _~Tnn.s:portl,=ost~n.Züsch~$Se·~ aUs (len ~ra.D:~.poft~ 
.... .• . ~. _ " .•. • .... ·.t . • "'~'.. ••. • .' . .., ... !.... ! 

.. ' ... kostenausgleichsbei:t:r:ägen _nich~:- ,gl?,dec~. Ylerdet;, .. so _ba;:~ 
'., ~ • ,. .... " .: ..' .,..., '!" .... .l ~.'''''' .' ... , .. : b' ':'.. ~ .. _ ...... 

. ·der J3unclesmin..i.ster für Finanzen .einen Z:uschuß :tD. der 
.... • , . ' •• '~.' •• - '.:..," ~.'D-' •• ~. ,_ '. _._.'. ',' •• , 

~.~ Höbe' des Fehlbetrages -zu 'leisten." '~' '~>~ ~.". ': ."; : ,. ~ ~ 
.:.'. . ..... .:~ ..... ' " .. ' '.'- : ......... ~ .... :.''': .~. ·~~.'!~_~ .. 'l~::,~:~i."'~·~.~·~~· .. ~;;:!·i.:'·:":-~;'·'~ 

·.i'" ...• (6) .Die Transportausgleicbsbeiträge s.il?:cl.g~l?ondert ~~n 

.. -. . den Preisausgleichsbei-trö'gen zu ve~ec~en., und.: zu. yer-.. ' 
walteno .. 

. l· 21. -
• ' .. 1 . 

~:l. :' , '.' . 
~-~ 

. 

, " 

" 

, ...... :'.:r. ·:·:Milchleistungskontrolla ' .. , ': -.- '.; .! ..... :" ..•. ~ • .-,~,.f'.: ... ':: ' 
........ '.;' -a. .... .:li , < V _~ .................... , ...... ;..:~_:....;....:~ •. ~: ..... ::-... ,~=.:.:... . _ .. 

• .. _a' 

'. . 
.".. "'~."' •• ": ... :'.... . .:13.- .~~''''''''''<'.~4:.:'"';.':··'' /1, .... '!O •• r a 

.. }. r':·.: :~:~A. ~ ': :"~'''': \ .. \: ... 

§ 2~' (1) n~~ Bundesminister für Land- und Forstwir~hnft 
, :' kann init Verordnung die Entriciltun:g "eine's: ~e,~trag<:s. ' 

.': :.: 'anordnen, so\·:ei t . ei~e" ~o~che ~aßna:hm~zll:l' "S~~?erung .. der 
," ,:llilcbleistung's]Lo~trolie in den Ländern nO~'lenclig' 'ist~ " 

. :.': :': .: (2) Den Be~ ~~a~' g~mäß'Abs 0 '1 ha~e~ '~~ "~nt;~'~h~~~ '''~' ~', 
:- ",: 'n) 'Fo!J.dsbctriebe '~d ~lchgr'oßl18ndelsbetriebe' für die von 
.' "-,: ';; E:C-zeugern und Sammelstellen ~rig~'liefer1ien ~1erigen an 

.' ~ : Vollmilch 'U.L~d· Ra~ und ' '" ~.. .', ,;.:., ':~', ~ ~"., " , .-
. . 

.' " ..... ~ .. ~. ." ~; :' ... ": . '. '.: .. :':;- ... ". ".~~"., .... ,,, ..... ~... ~. 

, , b):"~oYleit '~cl1t die Entr'ichtung von 'Preisausgleichsbei-

trägen 'gemäß § 16 Ab's" 3 1i t~ ~ uo.ter~i~ibt·. ~' ~lch-
, , 

. .... ,;~rzeuger für die unmit:telbar an Verbraucher abgege-
"benen'Mengenan Vol1m:ilch und.Rahma' .', .. , ':~':". 

~,~.,(3)' De~'E~i~;ag g~~~;"Ab~'G"1'~st:'~:~'~~";~'~~s ~~A:~~~~, 
. ~ , 

. ,.' ,richten: Seine . Höhe beträgt für Vollmilch '1 ~ 1 v .. Ho . des 

, I 

i 

\ , 
~ , 

'" ~e'1eiligen Erz~~6er~reises für, d~s' Kilogramm l"lilch~. be- . 

. ~ ,'.:t:ecl,met 'Unter '. Z~Srun,ö.eleg'J.nb "'d~~ höc'hste~ Qua'li tätsstui'e 

". ',. :':IDd eines F.ettgehal tes von 3,8 ~Ge Der rechnerisch er~ttel
. '-tc'Betrag ist auf' Zehnt~l Groscbenauf- oderabzuxtuiden. 

0'. Für Ralun gelten die Besti.mmungen des § 17 'Abs e '3 siooge-.. 
mäße 

, , . 
(4) ))i~ gemäß Abs.2 lii;;~a Beitr~·~spiiich·t':i~~e~·'können' 'den 

B'o~ t'l.'ag auf dJ..c Erzeuger dm." in Betracht' kommenden !wrengen 

. . 
I 

, . 
. \ 

.p.n iü.lch ~d RahI:l ÜbC~""lüJ:zßn~ .". " ," ",'. ,,'. '. . 

~(~ Die .den r'iilcher:,cuGel'n sel1lüß Abs. i !- und § 55 Abs.2 ane;claste-
" . 
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, ten 11ci träge sini als d.urchlaufende Ponten im Sinne dos 
, § 4 Abs. :~,des Umsatzstcucrgesetzos 1972 anzusehen. 

. . ' 

';0, (6) :]c:r' ~on0-n ho.t:<lenJ,undcfJ-Lo.nd:uirtschnftskammcrn u.Ll .... 

:; ',::!roonatlich Zuschüsse in dc~' Höhe der ihm Gemäß Ab~ ... 3 zu

: :f1ie'ßendc:~ Eoit-räge auszu.zahlen. Das Veribältnis der. Auf

'::~ ,: teilung dieser Zuscbüsse auf die. Landcs-Lanthlirtschafts-
, " . .. . 

~:' kawmern ist .vom 13undcsminist~r .füx Land- ':illd ·For'S"l,\'l,:i.rt-:-
.,': : ,'f3cnaft unter Bedachtnahme auf die Hot1-rendigkci ten der 

I·' '. . .. . 

planmnßigen Förderung der 'l'li:lchleistungs}::ontrolle, ins-

.. ::: .1>esondcre unter Be;nicksichtigung der .Zahl ·der. i~o.ritrollicr-
~te~" lIiihc t d'U.i.~ch Verorc1n~g festzusetzen.' Die L'andes-Land

',,'ixtsch~tskammern' dürfe~ di'e Zuscbü~se. n~ fÜ}' .z"lecj~e 
der J1ilchleistungskontrolle' ver\,rendenQ 1Jber .die Vertei"';' 

'lung hat der' Buna.es~niste:r f'Ür Land- 'lmd Fo~t\',Tirtschaft 

all'jährli~b dem Hauptausschuß . desNationalrat~s zu berich-
... "'. . 

tcno 
, , . . ;Leistungen' an den' Fonds . : ". : 

. ... .~; .. 
-.. ".- . " . . 

, , 

'§ 22 (1) Fonclsbct:r;iebe ·s.m-rie Milchgcnoßsenscllaftel1 und l"lilch-
. , , 

snmmelstellp.n hab.cn für nacb~tehcnde Grundnahwngsmittel s .. 

1.n Vcrkem' g~ßE:t'zt ",erden und für die kein B~=\;rag nacb. § ,:31 zu' entiich" 
\'m.1.'; allmonatlich an den Fonds folgende Beträg~ abzu:rühren: . 

, " 

" · a) 'für Trin1...~lch, "süß oder" sauer;' -äUi' c·inen--·'·":; : .... , :. '. 
" ' bestimmten Fettgehalt eingestellt qder ' ,- .~: , -

. " ' .. "lll:ager, sO\-lie für l'lilchmischgetränl:e (Kr.:1rao-" 
, .,' milch, Scho1tolademilcb., Fruchtmilch, Frucht- "; 

• 

. .. . . 

joghurt und ä t1nliche) auf einen bestimmten 
Fettgehalt e;i.ngestellt, je Liter • ~ ••• '.'., # "', •• ~O;n00roschen, 

·0) f~ ~hlagobers je Fett~inheit·, ;". ~;., .,'.:~... .... 5,50 Groschen';) 

c) für Kaffeeobers und Sauerrabm .~ "':';:'. ' . 
. ', , je Fette~Gi~ t" •••• .,,, ....... .,., • ., •••• .,.;. _, •• ' '..6,40 Groseben; 

,", d) für. Butt.er j e Kil~g;ramm • .,., • ., .. ., • ., •••• " •• 'e ... '~3u,-ciJ' Gro~chGn ~ 
'e) für Kondensmilch je. Kilogra~' ....... ~.~ • • • ... 80,~Q9 Groschen", 

. . .. . . 
(2) Die xm Abs. l' lit.a bi~ e genannten E~trlibC sina bei der, 

Bestim.1!lung Yon Preisen' nach dem Preisgesetz, EGB"{~ irr. 260/1976 
. - f , ~ 

iln o.bsolutcn Ausmaß in die Verbraucherpreise eini~'echncn. 
:Boi der PreisbildUD(; für "loren,' für die' Preise' näch den 

13ostiln.tl.tn~Gen den P.rcisGe~etzcs ni'cbt bestiYclllt si::J.d, giJ:t . : . di ...... s <'{ ·)n.-.:em~~ p : .".. '. "'" .... ,_.1. U ... ~~.... . .. a ... '. '. • 

••• ._. - 1 ,. __ ~ " • _. ...... ....1 ." "".. • .... _.... .... 

• «3) Der Fonds hat allmonatlich Geldmittel i~l Höhe der ihm 

gemrlß J\bs.1 zuf licßenc1cn Bct.r~1<Jc un den Bund abzugeben oder 

rat t dem Bund 11<.tch dessen l\n\\'cisu11gen 2"\."1 '\1crrcc1men. Diese 

\ 
\ 
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Geldmittel sind für I-1aßnahmen zur Förderung de s Inlfu"'1dsab

satzes von Erzeugnissen der österreichischen Nilchwirtschaft 
zu ver'~·lenden .. Hiezu gehören jedenfalls Verbilligungsmaßnahmen 

für Butter, Käse und 11agermilchpulver, Verbilligungsaktionen 
für Schulen, Anstalten, Bundesheer u.a. sm.vie sonstige Maßr_ahmen 

zur Förderung der inländischen Ver'tvendtmg von Milch und l1ilch
erzeugnissen im Bereich der menschlichen und tierischen Er

nährung. Soweit sie für diesen Zvleck nicht in Anspruch ge
nommen werden, sind sie zur Aufbesserung des Erzeugerpreises 

für Milch zu vervlenden. 
(4) Für die Erhebung der Beiträge gemäß den §§ 21 und 55 
und der Beträge gemäß 

Abs.1 gelten die Bestimmungen der UnterabschnitteB und E über 

die Erhebung von Ausgleichsbeiträgen (§§ 16 und 20) sinngemäß. 

. . :." . .' ... 
• .' ~ -.... 0 _ _ ... '.: .. .=. •• I 1". I • 

Einhebungsregelung:' '.: -' ,.., ... r • :, .... : - ", • 

. • .< .. ". . ... : •. '; • .e: ( J. :.; -.: . : .• ~. .~: c 

.. --- _. _.- -~ --_. 

§ 23 (1) Der Fonds darf Fondsbetrieben Preisausgleichsbeiträge 

(§ 16) und TranBportausglei<;hsbei~räge ,(§.~.O:ibS~ 1) j~'ve:Lls 
. nur für den Zeitraum vorschrei ben, . ffu.. den' er ge~ß.ß.;~ .18 : .. ' 

,., Abs" 5'und § 20· Abs .. 2 nähere Regelungen über die. ,~?Wäpr~lg· 
. von V~r~beiiungs~'~d von Preisausgleichsz~SChü~s.·en ·(§·.1B:· 

... J~bs~· 1)", ~~':~ie vo~' Transportköste~zuschüssen, (§.:~O ,Ab.S •.. ~.·j) :"." . . . . .' . . ; ,-.' ..... ~. ,. 

getroffen hat. .' ......... >.J.,: ')' ..... -, .. ". L..~ •• -." .: •••• ., • 
- • • .. ~.' ." ... , "",, ~. & •• ~""'. ~ '~" _., ..... ' :...... ~ •• : \ .: •••• ; 

(2) Die Preisausgleicnsbei "t!räge' (§: 16) so~d.e di~' Trarisp6rt

ausgleichsbeiträge (§ 20. Aps.1): 'sind md~atli.~h: 'P,e:m Fond.~::·.· 
a'bzUrechn~n unß .. ·~pä~es.ten~·. am. '15. d~~ f'ol~~~d~'~ Kalehd:~r ... 
monats an ihn einzuzahlen •. Die. h-ansportuusgleichsbei träge 
sfud' gesondert abzure~hn~n.·· ~: ... <.:,. -'.' ~ '- .,.. .. ... ,: .', -,. 

~ '. '.. .' 0_ : • • ....."... 0 •• : ~ ~. : • _, • .:. • ... ~. :: ~.'~.:" ,";, '. L .'.'. •• .,,". .... ,~:.~ ".. • 

(~) Bei nicht rechtzeitiger Abfuhr. der. ~~äß §~,:16 'und 20" .. '". 
Z\l. entrichtenden . Ausgleichsbei-trage 'k6nnen, s9,.,reit es im· .. ··: 

. E1nze.lfa;ll keine ·unbillige Härte 'bedeutet, Verzugszinsen: '. '~~" 
. v~~ge~chrieben werden,' deren Höhe den: Disk.ontsatz der Ös·ter:- '.

reicbiscben N?-tioD..:llbank um·3 v.H. ub~rste·igt. Zü.s~hüsse. ': .. 
k5i:uien :gegen fällig~ Ausgleichsbeitr'äge' a~g~rechnt" ~;~~en ... :'.~ 

-#;. . 'Herden 'fälliCe . Z:uschüsse des Fonds dem Berechtigt~n' ohne., . >. 
dessen 'Vcrschuldcnnicht rechtzei ti~be~nhi t ~de·!.' v~;recb-~~~~~. 
Dct,' so .können .:Vcrzugsninsen :Ln der im e~:~t'eri' s'~tz ge~~t~;·.-
Höhe ge,~ährt "!~den. . .. : ":~.:;' . ~~: '. ;. " .. 
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27 ...... 

_ ..... 

§ "24·.:(i)···Verro.~b·~it~gs~\irid Pi"e"isaui.;gi~ichszüschucisc ·sovlie ,'Trans-~ 
portkö~t~ii';~schüsse··S:lIid . nur Betrieben zU···geVlährEm;·': die :l1ilch 

;'.oder Erz·euguisse· aus I1il·cb. aus· Einzugsgebieten'· (~ 15' Ahs.5) 

beziehe~ oder'in·Versorgungsg'eb{ete (§15 .A..bs .. 6)· liefei'>n .. >. 
Der· Fondskäim' hievon :Ausnabme~~( be'~il+igeh; sofern diese': ..... 

mit" den im' § 14 genannten Zie.Je~ vereinbar .. ·sindo.: .::'," L.:,·:;, .' 

o .:. ii -••• , • " :: . '. -...... '" "- .. ~ : 'e: '.':"0 . ~ .. ' :" :":-, -':'~;' .. ' .-. .- ":... .0 • : - •• : I •• ,,, .1 ~~ r-: .\. ... -:-.. '"i. .. 
., ':-'(2)' lnilex'halb der EinzuGsgebiete' sind· die ·'Erze.uger·· ve!:p:r.~~ichtet, 

Milch und Er'zeugnisse aus I'lilch an die festgeset';;t~~ri':F~~ds~ 
--' -,. - -- betriebe oder deren wirtschaftliche Zusammenschlü$se zu 
• • •• ..... • ,.. ,..... -. .-...' o. 

liefern, sOf'e'rn: ·rifcht . die 'Be~timlnUi:l:gbi1 'de~ :~§"2i:Ailt:;e!ldung 

.. :;. 

finden,,·. Eine Pflicht zur Übarnahme' v~m .Y.d.lch besteht nicht;: :' .. 
we~ die '~gel?-Pfert~ Milch ,z"ur Hersteli~ .~Op.; ~Uali tä.~~."7"·i :. ,. 

e~~eu~i~?,~~-,~' d~m festgesetzten Be.-~rieb .. ID:-chtgeeignet; .ist 0 

" " 

(3} Fond.sbetriehe sind verpfii'chtet ~., 11ilch 'ündErzeugnidse 

nus "11ilch vön anderen Fondsbstrieben oder d'~reii Wir'tsch'd:ft

lichen Zusarnmenschl"ÜssenzuzukaUreb; ·:sb~leit' di:es' iüni Ausgleich. 

in ~e.:r l:Ülcp.ver~be:L t1.ing oder zur~rdnung.sgemäßen Versorgu..'I1g 

.(4) Die ZuweisUng eines· Versorgungsgebi~tes schließt die 
. Ver,pflic'htung in sich,.:··ffi1' Kieillhan:delsgeschäft~· ·Milch'· in " 

Kleinpackungen von 2 Liternlli"1d darunter zu:·-lief~rn, \1enn· ' .. 

rer;elmäßig täglich" eine Menge'· von inindestt:ns' 11-5' Li tern 

abgenommen \·lird.. r-1ilch in Groß'Oackungen und offene r-lilch sind 1l'LU' 
zu liefern, wenn davon regelrnä~ig tä~lich mindestens 20 Liter 
bezogen ... :erden und elie vorstehend angeführte rJienge von I'Iilch in 
Kleinpac1.-:ungen abgenommen \'7ird.'llird die Lieferung kleinerer 

Mengen beansprucht, so i'st der Fondsbetrieb . zur l3e·lieferung 
, , " ,,''' .... , 

nur ver.pflichtet 1 "renn ibm diese'voll'Fonds aufgetragen wird. 

Ein solch~r Auftrag ist zu erteilen, wenn die Beliefc~~g 
zur ordnungsgemäßen VersorgUl1g der Bevölkerung not·.'lendig 

"ist. Die Verpflichtung .zur Lieferung von Milch entfällt, \'lenn 

- der zu Belie.fernde die bra.nchenüblichen IJiei'cr- und Zahlungs·

konditionen nicht einhält oder r.'cnndie Zustellung dem 
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.. 
Fondsbetr"ieb' HirtBchaft:tich nicht' zt~.mntbar ist .. 11ilch, aus-
genonmen sterile j'tilch, ist nicht zu liefern, HOllil die Abgabe 

in eim·:a...'1d!reier guter Bcschmfenhei t nicht r;e ... ·rährleistct 

ist; dies ist insbesondere der Fall, Hcnn die Aufbe\'IahrUJ1g 

nicht in geeigneten Kühleinrichtungc!1 erfolgt. Ob eine 

ZustelltLl1g \'rirtschaftlich nicht zUZ:.utbar ist oder ob die 

Ä.bgabe in einwandfreier guter Beschaffenhei~ nicht ge\·:ähr

leistet ist, entscheidet im Streitfall der Fonds auS j\ntrag 

einer Partei. 

~u"leisung von Einzugs- lill<l Versorgungsgebieten 

§ 25 (1) J?er .Fonds hat, sovrei t dies zUr Erreichung der im § 14 

genarulten Ziele notwendig ist, Fondsbetrieben und deren 
. ' 

wirtschaftlichen Zusammens~hlüssen. unter Bedachtnahme auf 
die. ~e·stiin.IDungen' des §,95 Einzugs- lL.'1d ,Versorgu..l1gslSebiete 
2uzu\'le'isen; für die Abgrenzutgvori"Einzugs- und von Ver
sorgurigsgebieten sind maßgebend 

a) die Art und Ausgestaltung der Betriebsanlage und ihre 
Leistungsfähigkeit in .qualitativer und quantit~~iver 
Beziehung, 

b) die 1'1ilchergiebigkei t des Gebietes, 
:'- ... . .... " ... . 

c) die verkehrstec~'1ischen Verhältnisse in den ver
sc~edenen Teilen .des Gebietes und die Kosten d,es 
Transportes von T1ilch und Erze~'1issen alls Hilch, 

" 

d) die Lage zugleichartig~n benachbarten Betrieben u.."1d zu 
größere~ Verbrauchsorten, 

.... C 

c) d~e BE:völker-..mgsdichte und die örtlichen Arbeitsverhält
nisse und 

!) die Qualität der erzeugten Produ4tea 

... 
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~ ... , ": . g~~:.~:~~.':::'.t:·,:~~:·I:.J;X .. : :"". ': ":. ~, . ~:. .' 
D~e .Vbernahmspflieht im Sinne 'des § 24 Abs", 2 erstreckt, ';(2) 

'. 'sich"au1' frische Robmilch~" frischen Röhrahm 9 . L.andbutter oder " .' . 

. Käse~ Die .Übernabmspfl:~cht, bes~eht für." Robm?-~Ch-" j'~dertl-ails ~ .' .::~ 
für Robxahm~ Landbutter .. o(ler Käse n~~~ ~s.ovl~it sle"'vom,Fonds" 

.... ,rus Bestandteil eine;· .. Ei~z~~·g·~b·~~tsr~d~ih~;g .. fe~tgöset:~t. ist. 
··· ... ..Eine solche .Festsetzun~hat '~ü; Teil~··:des··Einzugs·gebr6tes 
~ ~ . . . ' .. ~ ... ' :.: .'",.:: .:'. ',. - ';'. , .. ' .' ,..:. - ... - . . 

zu· .e;r:'~olgen~ ,a~' den~n elle "Lle:t:'erun'g ''von ·.:rris:cher .. Ro~~lch 
:mndrtschaft'iicli . i~t'~ " ~16b~i :b.:u:i~ichtl{'ch :der.':.Produkte,·· 'für 

,.):ti.~ ~i.e Übernahmspflicht. festgesetzt wird~' :"aui':,die' in·.'d.iesen 
. 0.1 '_ .. : ... ':~ :. • ". . • . • 

. ' . Geb;ietsteilenübliche Art der Ver\'le~t1ll1g d~r R~hmi~~h . durch 
di~ "I1ii~he'rzcÜger Be"daeht zu . nehmen . ist,,, F~rner' h~at der ]'o'nd,i3 

für das gesamte' 'Einzu.g'sgebiet oder,. für:Te:Lle ·.d~.~:.-:,\ib~ndie . 

,'. t);pe~nabmspfli'cht'für Roblnilqh' ,auf' hDr:t~~setaug'li~h~. Y.d.lch 
.. ~~ bescbrfu:tk~'n~' 'soHeit ·~dies· zur. Erfü1.1ung. yo'~ ~'~:cluk'tions

aufträgen (§ 26 AbSo1 1it d) erforderlidl.~d ini't" d~ri.'···· 
• 01 '., ,4. ", . 

jtn-teiligen 'öl"tlichen ,Verhältn~ssen bei. cler 11ilcherzeugUng 
,,"~:~,",v€r.Ednbar isto' Als hai-tk~set~ugii~he·-·Ih"ichgl.it Rohmiich, . 

, die ohne' besondere Behandl~' '~Ur ·Her·stelllli"1.g v'on Rartkäse . 

. . " .... (insbesol1d.~reEm.menta:J-er und Bergkäse) in:' e:tnl'landfl.";eier guter ," 
Beschaff'e~heit' geeig~~t: ist", .... ":','; . ";".<: .:.:-::'.:"~:":':<:":~;'" .~.:~::. :: f 

Q.- ,.':..: , .. :.' 0 •••• ' ." ~ :.f.: ;. ". <1
0
":", ; t ~~ ~.::': :_~ ... .: ... : _4· • I ~ t::;, •• ~.'. : • .:. "". 

(3) Die Bürgermeister haben die .für die Hilcherzeuger ihrer 
Gemeinde in Betracht kommenden Fondsbetriebe auf ortsübliche 
t'leise bckanntzumacheno Hiebei ist auf die Lieferpflicht gemäß 
§ 24 Abs o 2 hinzuweisen o 

"(4) ··Die. E~zug~~ ~~ Ve'~'~'~~'~~:~'~~{~i~'~ sind:b'~i"' Änd~~UDg der 

:~~,;Voraussetzungen~ di~ . .rfu 'iq;e .B~~t'imm~g maßgebend llären~ 
:-·::·~:'Jt.aeu zu bestimmeno~eiter hat d~r Fonds» '~e~n' 'z't'lischen' 

=: •. z'ltlei oder mehr"Fondsbetri~~b~~ ei~~ Ver~inbarung b...tnsichtlich 

.• ,4'~ ilu"cr Einzugs~ oder ihrer' Versor~ssg'ebiet'e' oder von 'Teilen 
c-' .. g. .., Q "". 

~.,".... derselben zustandeko1.'1.tl.t ~ eine dieser. Vereinbarung' ent-
_, -- o..sprechende Neubes:cimmung vor~~ehmeno. .,.. "0 '.;; 

• I 'I.. ........ .. .' 0 ... 06 .... 0 ... ·... ."! 

.' : 
COO" 0 o , . ' 

00 ... ~ 

'. . 

. " . .' 
0.: 0 ..... " ~c' • 

... 0 " .. , , . 

0" 0, 
,0 • p • _'. • ... C1""'" ..... 

.. .. """. 0. -'.' .,' 

" .;. 0 
• CI· ... ",:' 0 ~.: ~.;; '., 

.. 
Gd : 

.. 
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Id c f er r e..s e 11,m r.: c n ----_. -------

§'26 (1) Zur ErreichUu'ß' aer in § 1/~ genannt~en Ziele kann der Fonds 

'0.) im Einzugsgebiet ,eines ~'lirtschaftlichen Zuscilli..rncnschlusses 

gele,gene Fondsbetriebc an\.'reisen, ihJ."·e Produkte an den 

,"I~rt5chaftJichell Zusa.I!:Rcnschluß zu liefern, 
.... ". 

p) größere Verbrauchsorte mehre;r:enFondsbetrieben (wirtschaft-, 

lichen Zus(;!Tlllllenschlüssen) als genc;insa~es Versorgungsge-

" biet zU'.'leisen, 

'c) Fondsbetrieben ,oder lrirtschaftlicheh Zusanmcnschlüssen vor./'" 
\ 

sol'chen, denen ein Versorgungsgebiet zu'ge1iiesen 'tvurde, 

HBchst- oder rlindestmengen von ~lch oder bestimmten 
': ':Erzeugllissen 'aus JvT..ilch vorschreiben', die sie zur Ver-

,- ' Borgung größerer Verbrauchsorte ihres Versorgungsgebietes 

~u liefern haben~ 
. 

, , . 
d)' FQndsbe~riebefl oder 't'lirtschaftlichen Zusa:wmenschlüssen 
. 'von' solche~l d~n' Zukauf -von 1'1ilch und, Erzeugni.sselL. aus, ' 

" , " 

Ydlch auftragen, . ' .. 
'e) Fondsbetrieben oder wirtschattlichen Zus~enschlüssen von 

solchen vorsclU'eiben, in \-lelchen 1'lengen, und in' welcher 

\leise sie: die angeli~erte' und zugevliesene Milch lilld' die f 

, , l!~zeugni sse aus '!1ilch zu ~e.~bei ten" zu verarbeiten, zu ~, 
verteilen oder sonst' zu ~~r~lenden oder zu verHerten haben, 

, . 
f) für die Einzugs- und Versorgungsge·oiete die' LieferUngs--

und Zahlungsbedingungen für IJilch und E!zeug~isse aus 
l1ilch festsetzen; scwei t nicht GegentBiligc,s ~iereinbart 
",orden ,ist, sind di~ Lieferungs- u.."1d Zahlungs"!:,edir..gill1gen 

ll~hal t der davon betroffen~n, z\·rischen 'de~ I'Iilchliefera."1~en 
.' und den Bearbei tunr;s-- ~d Verarbeitungsbetrieb geschlos

senen Lief(;rye=-träse. In den Liefe:r:'t:.."1gs-, urrl Z-e.hl1.m,gsbe

dinbunr;cn ka-'1Jl der For~c.s, .,;er.n ~ein Beciürfnis nach e:i.nhci t

lichen B~ur':eilu.";GsSl''...l.''1ds[;'t~en Cl-'1!3eno:T.:.mc:n \·,erden kW_.'1, 

auch Ree;clUDGcn treffen über di(; Feststellung der 1tlert

bcntinL'lwndcn Eestondtcile ul:!d EiCe1::'sc l'..aften der ro1GC

l~efertcn r1ilch und die DU.!'chfi.lh~·Ul1e; oi:les Schiccls[;;ut-
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achterverfahrens für Fälle, in denen bezüglich dieser 

.Bestandteile oder Eigenschaften die Beschaffenheit de~ 

angelieferten Milch zwischen Milchlieferanten und Be-

. arbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb strittig wird. 

(2) Bei den im Abs. 1 genannten Maßnahmen sind insbesondere 

die zur Verfügung stehenden Mengen an Milch oder Erzeugnissen 

aus Milch, deren Qualität und die Transportkosten zu berück

sichtigen. Bei Maßnahmen gemäß Abs. 1 lit. a ist der wirt

schaftliche Zusammenschluß verpflichtet, die anzuliefernden 

P:rodukte zu übernehmen, soweit diese Waren den vom Fonds 

gemäß § 28 Abs. 1 festgesetzten Bestimmungen übe:~ die Be

schaffenheit von Milch und Erzeugnissen aus Milch entsprechen. 

Bei Maßnahmen gemäß Abs. 1 lit. bund c ist auf den Bedarf 

im übrigen Versorgungsgebiet Bedacht zu nehmen. 

(3) Für Lieferungen von Milch und Erzeugnissen aus Milch, 

die entgegen den Vorschriften dieses Unterabschnittes oder 

den auf Grund diesesUnterabschnittes erlassenen Vorschriften 

durchgeführt werden, kann der Fonds Preisausgleichs- und 

Transportausgleichsbeiträge bis zur dreifachen Höh~ des ~n 

den §§ 16 und 20 vorgesehenen Höchstausmaßes vorschreiben. 

Für solche Lieferungen besteht kein Anspruch auf Leistungen 

aus Mitteln des Fonds • 

. Unrnitt·elbare Abgabe vOn· MiTch 

§ 27 (1) Der Fonds hat die unmittelbare Abgabe von Milch durch 

landwirtschaftliche Betriebe. an Verbraucher allgemein unter 

Bedachtnahme auf· die Bestimmungen des § 95 .oder im Einzel

fall durch Bescheid zu bewilligen, wenn dies zur ordnungs

gemäßen Versorgung der Bevölkerung notwendig ist oder die 

Lieferung an den zuständigen Fondsbetrieb für den land

wirtschaftlichen Betrieb eine unbillige Härte bedeuten würde. 
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(2) Der' 'Ponds kunn ferner unter Beduchtnwme auf' die 

BestimmUngen. des §' '-95.-' bestiIIU!1te Gruppen von- landHirtschaft

lichen Betrieben oder durch Bescheid einzelne landuirt-.' . "'. . 

"._ '.' sehuftliche B'etriebe beauftragen:, die von ihne~' zU.r 
,. ·Ä.bgabe gel~gende Mi~ch' a:n .. Verbrat~~~~er ib.r~r:· N~cl~b~schaft 

zu liefern, ,-{enn dies zur ord1:iungsg'emäßen Versorgml"g der 
Bevölke~u:pg mit I'1ilch not"lendi~ i~t·.": .' _ '~ : .. :.,~ .... ". . .... 

• .. ..... "... .~.. .:; .. oo. • 

(.3) Bei Bellil1igungen g~mäß Abs .1, upd .Au~~:rägen .. ~e~~ß. Abs. 2 I 

.kann der Fonds die Aui'lage ertei;ten, daß di·e AbrecP..l1UJlg. \ 

der Ausgleichsbeiträge über den zuständigen Fond~bet~ie~ 
(§ 24 Abs. 2) vor'z;unehmen ist. Im Fall einer solchen Amlage .. . ... 
ist '. der Fondsbetrieb zur. tlit"lirkung an ~er' Abrechnung . 

. verpflich~et .• . . . ' .-:. . .... ~ . 

. ' (4) Einer. Be .... lil1igung beziehun·gs\-leise. ein~s Au:t:trages 

.. :-..... gemäß Abs.1:·'bis 3bedar.f· es nicht, \'lenn über ?-ie. unmit:~~l

. b'are Abgabe"'von Hilch ein Einvern~hmep z"!"lischen ·~erp. zu::

'ständigen Fondsbetrieb (§ 24 Abs· .. 2)'. und dem i~. Betr.?--c~t. 
• kominenden""landwirtschaftlichen Betrieb zustande. gekommen ist. 

: ..... ". o • 

• : I. .. ... .. .. .. : -:. . . 

!},uali tät, Kennze i ch...~un,~,· VerD~ckung und He..rtkä.serei·tau-g1 ic"D.-
!s.eitsz~schle.g .- { 

,.. -.. '. .. . .. ... -.. .. - ..... ... -....... .. 
§'28 (1)'Der Fonds hat unter Bedachtnahme auf die im § 14 

genannten .Ziele und auf' die'· diesbezüglich handelsüblichen . .. 
Gebräucl:e cli'e Eigenschaften i'e's'tzusetzen; die !'lilch' und· 

_. :Erzeugnisse . au~ Ydlch' au.fweis·en· müssen, a.eJui t ein Fomis~ 
betrieb zur Übernahme dieser Prod.uktei::n Sinn'ades'§ 2~ Abs. 2 

\Uld ein "iürtschaf.itjlicher. Zusa;;menschluß zur iJ'oerna.lli-ne i:n 

. Sinne des'§ 26 Ab~~1 lit averpflichtet ist. Für hartkäse
•.... taugliche" t1::i.lch (§' 25 Abs.2) gilt dies mit der Naßgabe, 

,daß der Fonds unter Bedachtnahr:le auf den j e, .. leiligen Stand 

der \-lissenschaftlichen Erkenntnisse und praktischen Er

fahrungen a-.;.ch die Bedingungen .festzuleG(;~ hat, die bei 

der ErzeUGUnG der ~lilch einzuhalten sind. 

,. '. 
. . 
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(2) Weiter hat der Fonds die Eigenschaften, die der Milch und 

den Erzeugnissen aus Milch hinsichtlich der Gewährung von Zu

schüssen zukommen müssen u die Maßnahmen zur Erreichung dieser 

Eigenschaften, den Vorgang zu ihrer Feststellung sowie die 

Kennzeichnung und Verpackung der genannten Waren im geschäftlichen 

Verkehr festzulegeno 

Er hat hiebei auf die in § 14 genannten Ziele g auf die wirt

schaftliche Leistungsfähigkeit und die Ausstattung der Betriebs

anlagen sowie auf die handelsüblichen Gebräuche Bedacht zu nehmen. 

(3) Der Fonds hat darüber hinaus für Milch undErz~ugnisse aus 

Milch Kennzeichnungsvorschriften insoweit zu erlassen, als die 

Republik österreich durch zwischenstaatliche Vereinbarungen 

hiezu verpflichtet isto 

(4) Der Gebrauch von Kennzeichnungen und Verpackungen, die 

geeignet sind, Verwechslungen mit den vom Fonds bestimmten Kenn

zeichnungen und Verpackungen hervorzurufen, ist verboten. 

(5) Erzeugern von Milch Q die zur Herstellung von Hartkäse ge

eign"et ist (§ 25 Abso 2) 0 gebührt ein Zuschlag zum auszuzahlenden 

Mil'chpreis 0 Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft set'zt 

die Höhe dieses Zuschlages durch Verordnung fest. Der Zuschlag 

darf hiebei 15 VoHo des an die Erzeuger jeweils je kg Vollmilch 

auszuzahlenden Preises, berechnet unter Zugrundelegung der höchsten 

Qualitätsstufe und eines Fettgehaltes von 3,8 %, nicht übersteigen . 

. QUalitätsklassen 

§ 29 (1) Für frische Rohmilch und frischen Rohrahm gelten in Er

gänzung zu § 24·Abso 2 und § 28 Ahs. 1 die Vorschriften der 

Absa 2 bis 4L 

(2) Für Milch (Abs. 1) Q welche im Sinne des § 25 Abs. 2 die Fonds

betriebe von den Milchlieferanten übernehmen, hat der Milch

wirtschaftsfonds unter Bedachtnahme auf § 95 zwei Qualitätsklassen 
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festzusetzeno Bei der Festsetzung der Qualitätsklassen ist 

auf eine Verbesserung der bei der Milcherzeugung bestehenden 

Verhältnisse einerseits und das E~fordernis der Bereitstellung 

von Milch und Erzeugnissen aus Milch in einwandfreier guter 

Beschaffenheit (§ 14 1it.e) andererseits Bedacht zu nehmen. 

(3) Zur Vermeidung einer erheblichen Beeirträchtigung der 

Ziele des § 14 kann der Bundesminister für Land- und Forst

wirtschaft mit Verordnung die Zuständigkeit zur Festsetzung 

von Qualitätsklassen an sich ziehen. Der Zuständigkeitsübergang 

gilt für die Dauer eines Jahres a sofern nicht eine kürzere 

Frist festgesetzt oder durch Verordnung eine Verlängerung um 

höchstens ein Jahr vorgenommen wird; eine Verlängerung ist 

insolange zulässig; als es für die Erreichung des im ersten 

Satz genannten Zieles erforderlich ist. 

(4) Wird vom Zentrallaboratorium des Fonds oder einem anderen, 

vom Fonds unter Bedachtnahme auf § 95 festzusetzenden ein

schlägigen Laboratorium festgestellt, daß Milch in einer 

Beschaffenheit geliefert wurde, die auch die Anforderungen 

an die 2. Qualitätsklasse nicht erreicht, so ist dies im 

Auftrag des Fonds durch den zuständigen Fondsbetrieb den 

in Betracht kommenden Milchlieferanten unter Hinweis auf 

die Rechtsfolgen.einer weiterhin unbefriedigenden Milchqualität 

mitzuteilen. 
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• -,. •• " •• ' ·':'.i .... - ............ ' ..••.••. / ..... ~. ':'. '.. _. I 6°. "': :' •. -. 

'" 
Kontrolle .' •• 0" ' •• _ •••••• 

. tI'.. .' 

. . . 
§ 30 (1) Die Beitragspflichtigen haben .Av.fzcicrilluuc;en zu führen, 

.. 

. . 
die alle Angaben, die 'für die Errechnüng der.BemcssRugs- . 

grundlagen für die Ausgleichsbeiträge und für die Ge\'lährung von 

. Zuschüssen 'maßgobend sind, z,u enthalten haben .. Ferner kann 

der Fonds zur Ermittlung der .tatsäcbl:\.chen Kosten (§ 18 

Abs.2 lit.a) die Dlu'chführung eine:c Kostenstellenrechnung 

nach l1aßgabe eines vom Fonds aufzußtellenden einheitlicher.. 

Kostcnar-'cen- und Kostenstellenplanes vorschreiben UXl.d die 

in diesemZusaI!llilenhang er~orderlichen B.ichtlin..i.en crlasse:c .• 

(2) Die Beitragspflichtigen haben dem Fonds .a;,~-c 1.1eldunger. 

zu erstu'Gt;en und alle Aush."Ünfte ~u ertel.len, die zur Er

mittlung der Bemessungssrunülagen für die AusgleächsbeitrH.ge 

und Zupchiisse erforderlicli sind. Betricbo ~ denen. die Du:cch

fübr\illg einer Kostenstcllenrechnun.g aufge'Gragcn j.s-t, haber·. 
, 

die Ergebnisse dieser Rechnung dem Fonds beJranntzugeben .. 

Die.Beitragspflichtigen haben weiter den V9m Fonds ent-

. sendeten.. Organen nach Vor'\'lcisung ihres ~l'untsauf'~rages den .. 

Einblick in die 13etriebsräume, die Erhebung der Vorräte und 

die Einsichtnahme in di'e Aufzeichnungen zu gestatten, die die 

Xostenstellenr·echn1.lng betreffen oder die ~ür die Errecl1D.1mg . 
der Bemessungsgrundlagen für die Ausgleichsbeiträge und -zu-

Bchüs'se maßGebe:r;.d sind; zu diesem. Zivcck ist den Organen des 

Fonds auch 'Einsicht in aJ.le UnterlG..gen zu gev:ähren, die eine 

. genane kos-tem:läßigc Abg;renzu.ng des TIctr;'cbsz\':eiC;Bs, auf den 

sicb die B(:stimlUungen. dieses UllteI'abschnit-iJes beziehen~ zu 

eine:! N<::bcllbetrieb ermÖgJ.ichen.. Die GC\lährune; eines Zuschusses 

kann verH~igert ode~" ,·,'idcrrufen , ... erden, we.:on ein Zuschuß·

berechtiGter den BestimI1l1.1.llGcn Ciieses ,A'bsntzes nicht FolGe leistet ~ 

(3) Der Fonds ~st berechtiGt, von den Fondobetrieben und ihren 

, ... irt:::;chnftlichcnZusD.!!L";lcnschlüsse~ schriftliche r-lcldlU.lGcn 

über bctricrls;{j.chtigc V'o.:rGDllc;e zu vCl--lmlgen; die im Zusammen---
hun[; TJit der Durchfiihx'un3 dieses Untc1"Dbschni ttcs stehen .. 

.. -. 
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Besonderer Preisausgleich 

§ 31 (1) Unternehmen, die Grundnahrungsmittel der Zolltarifnummern 

21.07, 22.02 und 35.01 A, soweit sie im § 15 angeführt sind, 

importieren oder im Inland in Verkehr setzen, haben anläßlich 

der Einfuhr aus dem Zollausland oder anläßlich der Inverkehr

setzung im Inland besondere Preisausgleichsbeiträge an den 

Fonds zu entrichten, soweit für" diese Grundnahrungsmittel nicht 

schon Preisausgleichsbeiträge gemäß § 16 oder Beträge gemäß 

§ 22 zu entrichten sind. 

(2) Für importierte Waren gemäß Abs.1 sind besondere Preisaus

gleichsbeiträge, wenn gleiChartige inländische Waren mit Preis

ausgleichsbeiträgen gemäß § 16 oder Beträgen gemäß § 22 belastet 

sind, grundsätzlich im Ausmaß dieser Beiträge oder Beträge zu 

entrichten. Unterliegt eine Ware gemäß Abs. 1 einer Ausgleichs

abgabe nach dem Ausgleichsabgabegesetz, BGB1.Nr. 219/1967, 

errnäßigt sich der besondere Preisausgleichsbeitrag im Ausmaß des 

festen Teilbetrages der Ausgleichsabgabe. 

(3) Für alle sonstigen Waren gemäß Abs. 1 hat der Fonds zur

Erzielung eines möglichst einheitlichen Erzeugerpreises und 

zum Ausgleich von Preisunterschieden unter Bedachtnahme auf 

die Ziele gemäß § 14 durch allgemeine verbindliche Anordnung 

(§ 95) besondere Preisausgleichsbeiträge festzusetzen. 

(4) Zur Durchführung der Abs. 1-3 kann der Fonds mit allgemein 

verbi.ndlicher Anordnung (§ 95) bestinunen, daß Unternehmen 

gemäß Abso 1 anläßlich der Einfuhr oder der Inverkehrsetzung 

im Inland von Waren gemäß Abs. 1 dem Fonds hierüber und über 

die für die ErhebUi.i.g der besonderen Preisausgleichsbei träge 

notwendigen Daten Meldung erstatten und Fondsorganen Einsicht in 

die zu Grunde liegenden Geschäftsunterlagen gestatten müssen. 

Ferner hat der Fonds allgemein verbindlich anzuordnen (§ 95), daß 

Unternehmen anläßlich der Einfuhr von Waren gemäß Abs. 1 Durch

schriften der Papiere über die Abfertigung zum freien Verkehr und 

Bestätigungen gemäß § 31 Abs. 1 des Lebensmittelgesetzes 1975, 

BGBl. Nr. 86, vorzulegen haben. 

(5) Die Bestim."l1ungen der §§ 22 Abs.- 2 bis 4 und 23 Abs. 2 und 3 

finden auf besondere Preisa1..1sg1eicllsbei träge sinngemäß Anwendung. 

~-
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,§ .32· ('l) Anl~.ßlich d~~'~ Einfuhr v~n \~are"nde:r, ~o'~l'b'~ifnUmme'~~n ~ 04·.01, 

O!~ .. 02' 04~03 Und ·04 .. 0q.;·SO"l~it s:Lc"im'§ 15·ruigcfüh.r.t'sind~ .. ,":.' . , ' ... ' '... " . .' .' 
aus d.em Zollausland "lird an' Stelle des Zolles' ein ImportRl1s,-
. . '.- . - . 
gl~icp: erhoben.' .... 

_ ........ ! 

, .' 
· (2)])ie·.lIöhe .des gemäß Abs.1·.,zu .. erhc~enden Impor-tausgleiches 

ist v~m F'onds ~ligGm~in ~ter Bedachtnahme ?-Ur die ~est:i..mJnu.r:lgen 
· des § 95 oder im. Einzelfall mit Bescheid ~ festz~stellen'~" Bei 

· . V'orliege~ der' Vo).~C?-~sse'tiung~~· ist' zu bestimmen'~" a.8.ß :e'in liuport-
.• : -'. I ,.'.. .. . . • .. • .' " • • .. '. 

· ausgl'eicli nicht zu entrichten ist .. Eii1 Beschluß: des Fonds; mit 
. '. dem' ci;;. :i~portausgleich' 'allge~ein festgestellt': oder ·allgemein 

'. i)esti~t ·,·drel, daß eiri' ImJ?o~'tausgieich nicht;·:·zu: .... ~utrichten 
ist; darf tlill .. kunä.gem~chi.~·· ,\,7crden,\"e·nn: ei' ':Von den' Bundes
ministern 'fü)~:'Land- und "F'or~tl'lirt's~ha{t' 'und: fm-Finanzen be-· 

stä.~Gigt Horden 'ist. Dic"Be'stätigW1g" gilt als ert~ilt'i 'falls sie 

· nicht binn~n drei' llocllon;'nach Eini"cillgcn' desdiesb'czüglichen 

-:schriftlichen Jmtrages. versagt. \'lird •. -

(3) Dic"IIöhe des Iml?o~tausgleiches ergibt sich' aus dem ' 

;Unterschied' zl·;:i.schen dem Auslandsprci's (Abs.l~ 1.U1d·· 5) ~iner Hare' 

" u~dd~m 'höhere~ Inland~pT.'eis '(Abs~6) einer gleichartigen "lare, 

verminder·t um einen ·Pm.{schalbetrag fl1i' die Iniportspesen sO\'lie 

'für die. inländischen Licfe.rungs- und Veräußer.1Plßskosten. und 

die H~d.clsspanne, . sO\'lei'li sie im gegenübergesY.e):l t.en I~lands- . 

preis enthalten sind. GleichäJ2t.ig' i s~ eine .·\·lar.e, ,di,e·. der \-lare , 

",mit der sie verglicbE:n \<rird, ,iu jeder Hinsicht, gleich~ oder -

".'eID) os eine :solche .1-1are·· nicht gibt - "zumindes,t 'ühar<:L-1tteristische 

'Nerkr.lalc aufueist f elLe denen dC,r . .v ergloichs\'lare':,stark 'ä~eln.:-

· " (4) J)Cl'~ Auslandsprels einer \"a:;~'ist, ,:,~nn ~d.ie·Festsetzung des 

. Imp~rtc.!v:n~leiches du.-r.'ch allgemein ~crbindliche Anordnung 

erfolgt, unter Zugi"Undeler;tUlg der für Einfuilrerl ~ach 'Österreich 

· . giin::;tiGstcn Ei1)kacl~iöglicllkeit 'nuf "dem Heltin~:dct;' und' unter Be

dnclrt:llo.bnc auf die orb~~nub<ll'~1?reis- und Änßebötscnti·lickl1.111g zu 

ermi ttclll. :Für tlic ]3em"teiiu.ng der 'gÜnst:i.r.;$tcn Einkml..r'smög
lichJ::c:i.t sind Hoticl'UllGCl1, Pr'ei'sc' \u1d 'Prci::i~e;tstcllunG'en~ die 

die PJ.'cissi t:untion a.lU .Aunfullrlaä.rl:tcll. ll:i.c<tcrß~bM, . SO\'l:\c a.lle 
, . . ~., 

158/A XV. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 37 von 131

www.parlament.gv.at



- 38 -

Quellen heranzuziehen, die verläßliche Rückschlüsse auf die 

Höhe von Auslandspreisen ermöglichen. Bei der Ermittlung des 

Auslandspreises sind die günstigsten Transportkosten bis zur 

österreichischen Grenze zu berücksichtigen; lassen sie sich 

nicht feststellen, so sind die durchschnittlichen Transport

kosten aus den wiChtigsten Lieferländern heranzuziehen. 

(5) Für die Feststellung des Importausgleiches durch Bescheid 

gilt der Zollwert (Wertzollgesetz 1955, BGBl.Nr. 60) als 

Auslandspreis. 

(6) Als Inlandspreis gilt der behördlich bestimmte Abgabe

preis der Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe oder, falls ein 

solcher nicht bestimmt ist, der vom Fonds nach den Grundsätzen 

der behördlichen Preisbestimmung kalkulierte Großhandelsein

standspreis. 

(7) Zur Erreichung der im § 14 Abs. 1, insbesondere in lit.a, 

genannten Ziele kann der Fonds abweichend von den Besti~mungen 

der Abs. 3 bis 6 bei nachstehenden Waren jedenfallS einen 

Importausgleich bis zur fOlgenden Höhe feststellen: 

1. Zolltarif Nr. 04.02 

Milch und Rahm, haltbar gemacht, 

eingedickt oder gezuckert: 

A - Trockenmilch ................... ~ •.•• S 475.- für 100 kg 

B - andere ...•••••.. o ••••••••••••••••••• S 330.- für 100 kg 

2. ex Zolltarif Nr. 04.04 

A - feine Tafel- und Schachtelkäse 23 v.H. des Zollwertes 

Für Waren in Einzelpackungen, 

die 1 kg'oder weniger enthalten, 

zusätzlich •••••••...••••••.••.•••••••• S 200.- für 100 kg 

(8) Die Höhe des gemäß Ahs. 7 lit.a in Schilling festgestellten 

Importausgleiches ist an das aus § 3 des Zolltarifgesetzes 1958 

fUr die in Schilling festgelegten Zolls ätze des Zolltarifes 

sich ergebende Verhältnis des Schillings zum Feingold gebunden 

und einer Paritätsänderung im selben Ausmaß wie die genannten 

Zolls ätze anzugleichen. 
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(9) Weiter kann derFonds = soweit es mit den im § 14 

genannten Zielen vereinbar und aus Gründen des öffentlichen 

Interesses geboten ist = von der Einhebung eines Import

ausgleiches ganz oder teilweise absehenQ 

(1o). Bei der Feststellung des Importausgleiches ist auf die 

Verpflichtung der Republik österreich nach dem Allgemeinen 

Zoll- und Handelsabkommenu BGBloNro 254/1951 u Bed~cht zu 

nehmen. 

(11) Ist für im Eingang vorgemerkte Waren eine Zollabrechnung 

nach dem ZOllgesetz 1955 durchzuführen u so hat das Zollamt 

den Importausgleich vorbehaltlich des Abs 0 10i,_ der Höhe 

des sich aus der Anwendung des allgemeinen tarifmäßigen 

Zollsatzes ergebenden Zolles zu bemessenD sofern nicht 

·ein Impörtausgleich durch allgemein verbindliche Anordnungen 

festgestellt ist oder ein Bescheid u mit dem ein Import

ausgleich festgestellt wurde u vorn Vormerknehmer zur Zollab

rechnung vorgelegt wirdo 

(12) Die Bestimmungen über den Importausgleich finden 

keine Anwendung auf Waren u für die nach den Vorschriften 

des Zollgesetzes 1955 u BGBloNr o 129 u aus Rechtsgründen Zoll

freiheit gewährt wird o die Ausnahmen gelten jedoch nicht 

für als Geschenke eingehende Sendungen der im § 15 genannten 

Waren im Werte von über 10000 Schillingo Weiter finden die 

Bestinunungen über den' Importausgleich kei.ne Anwendung auf 

Waren, für deren Einfuhr bestimmter Personen oder Personen

gruppen auf Grund zwischenstaatlicher Vereinbarungen Zoll~ 

freiheit eingeräumt ist. 
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Erhebung des Irnportausgleiches 

§ 33 (1)' Der Importausgleich ist von den Zollämtern nach Maßgabe 

des gemäß§ 32 vom Fonds in einer allgemeinverbindlichen An

ordnung oder in einem Bescheid festgestellten Importausgleiches 

nach den für Zölle geltenden Rechtsvor~chriften zu erheben, 

soweit nicht nach diesem Bundesgesetz anderes bestimmt ist. Bei 

Änderung oder Berichtigung des Bescheides des Fonds ist der Ab

gabebescheid ohne Rücksicht darauf, ob die Rechtskraft einge

treten ist oder nicht, von Amts wegen durch einen neuen Bescheid 

zu ersetzen. Der Abgabebescheid kann nicht mit der Begründung 

angefochten werden, daß die in dem Bescheid des Fonds getroffenen 

~'eststellungen unzutreffend seien Q Dieser Einwand kann nur g'egen 

den Bescheid des Fonds erhoben werden. Der Abgabebescheid kann 

mit Auflagen betreffend die Durchführung internationaler Ab

kommen über Mindestpreise versehen werden. 

(2) Die Erhebung des Importausgleiches von Wareng die aus 

der Zollfreizone-in das übrige Zollgebiet verbracht werden, 

richtet sich nach Art und Beschaffenheit u Menge und lVert 

dieser Waren im Zeitpunkt ihrer Verbringung aus der Zollfreizone. 

(3) Ein Bescheid gemäß § 32 Abs~ 2 muß an den Warenempfänger 

im Sinne der zollgesetzlichen Vorschriften ergangen sein und 

dem Zollamt im Zeitpunkt der Abfertigung der Waren zum freien 

Verkehr vorgelegt werden. Hat das Zollamt die Eingangsabgaben 

nach den zollgesetzlichen Vorschriften von Amts wegen festzu

setzen, so hat der Bescheid an denjenigen zu ergehenD der die 

Eingangsabgaben schuldet oder der für sie haftet. Der Fonds 

hat diesen Bescheid dem Zollamt auf Ersucnen unmittelbar zur 

Kenntnis zu bringen. 

Einschau 

§ 34 Der Fonds ist berechtigt u von den Importeuren Bericht und Nach

weise zu fordern; sowelt solche zur Feststellung des Importaus

gleiches notwendig sind, sowie in diesen Fällen durch geeignete 

Sachverständige in die in Betracht kommenden Aufzeichnungen und 

in die Lager Einsicht zu nehmen. 
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. Einnahmemv' idmung 

'-§ 35 Der Importausgleich (§ 32) ist eine Einnahme dcs Bundes und 

für absatz fördernde Maßnahmen in der Milchwirtschaft auf dem 

Inlandsmarkt zu verwenden. 

!<ostenausgleoich 

§36 (1) Entsprechend den Bestimmungen des § 9 hat der Bund für 

die gesamte angelieferte Menge an Milch und Erzeugnissen aus 

Milch einen Kostenausgleich zu gewähren. 

(2) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat die 

Höhe des Kostenausgleiches und die Art der Gewährung dieses Aus

gleiches nach Haßgabe der Voraussetzungen de's § 8 Abs .1 mit 

Richtlinien festzulegen. 

Begriffsbestinunungen für die Absatzförderung 

§ 37 Im Sinne der §§ 37 bis 54 sind 

a) Milch: Kuhmilch, frisch, weder eingedickt noch gezuckert; 

b).Erzeugnisse aus Milch: Rahm, Butter und Käse (einschli~ßlic6 

Topfen) i 

c) Basiszeitraum: Zeitraum von 12 Kalendermonaten, der mit 

30. April vor Beginn eines Wirtschaftsjahres endet; 

d) Wirtschaftsjahr: Zeitraum 1. Juli bis einschließlich 

30. Juni des folgenden Jahres; 

c) Fondsbetriebe: Unternehmen, die Milch unter Erhaltung ihrer. 

Wesensart bearbeiten (zum Beispiel pasteurisieren, homogeni

sieren, auf einen bestimmten Fettgehalt einstellen) oder zu 

Erzeugnissen aus Milch verarbeiten, sowcit diese Tätigkeiten 

der Gewerbeordnung 1973 unterliegen oder lediglich ge~äß 

§ 2 Abs. 1 Zo4 lit. a der Gewerbeordnung 1973 von deren 

Bestimmungen ausgenoIT~en sind g sowie die wirtschaftlichen 

Zusammenschlüsse solcher Unternehmen; 

f) zuständiger Fondsbetrieb: Fondsbetrieb g zu dessen Einzugs

gebiet (§ 15 Abs~ 6) der Betrieb des Hilcherzeugers gehört. 

Dem zuständigen Fondsbetrieb ist ein anderer solcher Betrieb 

oder ein wirtschaftlicher Zusammenschluß gleichzuhalten, an 

den mit Zustimmung des Milchlllirtschaftsfonds Hilch oder Erzeug

nisse aus Milch geliefert werden~ 
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g) Eigengewicht: Gewicht der Ware ohne Umschließung; 

h) Inlandsabsatz: die im Inland erzeugte und die importierte 

Milchmenge, die in einem Wirtschaftsjahr, berechnet auf der 

Basis der Fetttrockenmasse, in unbearbeiteter, bearbeiteter 

oder verarbeiteter Form im Inla"nd a,bgesetzt wurde. 

Bedeckung 

§ 38 Das aus der zusätzlichen Absatz- und Verwertungsmenge sich er

gebende gesamte Finanzierungserfordernis (§ 45 Abs. 2) ist wie 

folgt zu bedecken: 

Im Umfang des Anteiles, 

a) welcher jener Milchmenge entspricht, die um 18 % die Bedarfs

menge (§ 42 Abs. 2) übersteigt, durch Mittel des Bundes; 

b) welcher einer Milchmenge entspricht, die um weitere 

obis 6 % die Bedarfsmenge (§ 42 ~~s. 2) übersteigt, durch 

Mittel aus dem allgemeinen Absatzförderungsbeitrag (§ 45 

Abs. 1), sofern nicht § 45 Abs. 1 letzter Satz zur Am'lendung 

konunt; 

c) welcher jener Milchmenge entspricht, die über die Gesamt

richtmenge (§ 42 Abs. 1) hinaus von den Fondsbetrieben über

nonunen vlird, durch Hittel aus dem zusätzlichen Absatz

förderungsbeitrag (§ 45 Abs. 1). 

Absatzförderungsbeitrag 

§ 39 (1) Für Milch und Erzeugnisse aus Milch, die ein Fondsbetrieb 

von einem Milcherzeuger übernimmt, ist ein allgemeiner Absatz

förderungsbeitrag zu entrichten. 

(2) Für Milch und Erzeugnisse aus Milch, die der zuständige 

Fondsbe~rieb von einem Milcherzeuger über d~e diesem zustehende 

Einzelrichtmenge hinaus überninunt, sm·de für Milch und Erzeugnisse 

aus Milch, die ein anderer als der zuständige Fondsbetrieb von 

einem Milcherzeuger übernimmt, ist ein zusätzlicher Absatzförde

rungsbeitrag zu entrichten. 

(3) Nicht zu entrichten sind ein allgemei11er Absatzförderungs~ 

beitrag für die von einem Fondsbetrieb übernommenen Mengen 
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an Alpkäse und ein zusätzlicher Absatzförderungsbeitrag für die 

von einem Fondsbetrieb übernommenen ~1engen an Milch und Erzeng

,nissen aus Milch, die auf Almen erzeugt werden. Als Almen gelten 

Gründlandflächen, 

a) die infolge ihrer Höhenlage und klimatischen Verhältnisse nur 

im Sommer und getrennt von den Heimgütern der auf ihnen ge

haltenen Milchkühe bewirtschaftet werden und 

b} von denen die Lieferung von Milch und Erzeugnissen aus Milch 

unmittelbar an den Fondsbetrieb oder eine Sammelstelle er

folgt und 

c) die vom Milchwirtschaftsfonds bei Vorliegen der Voraus

setzungen in lit.a und b auf Antrag q der bis 150 April zu 

stellen ist, für das laufende Kalenderjahr als Almen anerkannt 

wurden. 

(4) Bergbauernbetrieben, landwirtschaftlichen' betrieben, die in 

,Grenzlandförderungsaktionen einbezogen' sind, auf die Milchwirt

schaft angewiesenen Betrieben in entwicklungsschwachen Gebieten 

Und Betrieben, die nach Ubernehmen des Verfügungsrechtes durch 

einen Jungübernehmer grundlegend auf die Milcherzeugung umgestellt 

wurden, sowie Almwirtschaften können Absatzförderungsbeiträge ganz 

oder teilweise vom Bund refundiert werden. Das Ausmaß der Re

fundierung setzt der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
, " 

durch Verordnung nach Anhörung der Präsidentenkonferenz der 

Landwirtschaftskammern österreichs unter Beachtung der wirt

schaftlichen und strukturellen Situation und der Einkommenser

fordernisse in den jeweiligen Betriebskate90rien fest. 

Bemessung der Absatzförderungsbeiträge 

§ 40 Die Beiträge bemessen'sich nach dem Kilogramm Eigengewicht der 

übernommenen,Milch und Erzeugnisse aus Milch. Rahm ist hiebei 

mit 1 : 7, Topfen mit 1 : 8, Butter mit 1 ~ 23 und Käse (aus

genommen Topfen) mit 1 : 13 auf Kilogramm Milch umzurechnen. 

Einzelrichtmenge 

§ 41 (1) Die Einzelrichtmenge ist diejenige Milchmenge, für deren 

Ubernahme durch einen Fondsbetrieb von einem Milcherzeuger in 

einem \'lirtschaftsjahr ein zusätzlicher Absatzförderungsbeitrag 

nicht zu entrichten ist. 

158/A XV. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 43 von 131

www.parlament.gv.at



- 44 = 

(2) Milcherzeugern, denen eine Einzelrichtmenge zusteht, sowie 

ihren Rechtsnachfolgern steht im folgenden Wirtschaftsjahr eine 

Einzelrichtmenge in der gleichen Höhe zu (Wahrungsmenge) . 1st 

die Gesamtrichtmenge eines Wirtschaftsjahres niedriger als die 

Gesamtrichtmenge des Wirtschaftsjahres 1978/79 1 so unterliegt 

jedoch die \vahrungsmenge in diesem Jahr einer Änderung im 

selben Verhältnis. 

(3) Die Nahrungsmenge unterliegt ferner mit Beginn eines Wirt

schaftsjahres folgenden Veränderungen~ 

a) Sie verringert sich, wenn in jedem der ~eiden letzten Basis

zeiträume weniger als die Hälfte der auf diese Basiszeiträume 

entfallenden Anteile der Einzelrichtmengen geliefert wurden. 

Die neue \vahrungsmenge beträgt in diesem Fall drei Viertel 

der bisherigen Wahrungsmenge. 

b) Sie erlischt, wenn im Basiszeitraum keine Milch geliefert 

wurde oder wenn der Milcherzeuger nachweislich die Milch

erzeugung auf Dauer eingestellt hato 

(4) Der mit Beginn eines Wirtschaftsjahres nicht durch Einzel

richtmengen gebundene Anteil der jeweiligen Gesamtrichtmenge -

ohne Berücksichtigung der mit Ende Mai und Juni des betreffenden 

~alenderjahres erworbenen Einzelrichtmengen - ist jedes Jahr 

anläßlich der Mitteilung der Einzelrichtmengen durch die Bear

beitungs- und Verarbeitungsbetriebe (§ 44) neu zu verteilen. Die 

Neuverteilung ist im Verhältnis a = b x V an die ~n Betracht 

kommenden Milcherzeuger vorzunehmen. Hiebei ist~ 

a = Erhöhung der Einzelrichtmenge in Milchkilograrrun 

b = über die auf den Basiszeitraum entfa~lenden Anteile von Einzel-· 

richtmengen des betreffenden Hilcherzeugers hinaus ange

lieferte Menge in Milchkilogramm, 

V = das vom Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft gemäß 

§ 42 Abs. 3 zweiter Satz festgelegte Verhältnis. 

Erhöhungen von Einzelrichtmengen, die danach weniger als 120 kg 

Milch betragen, sind nicht vorzunehmen. 
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(5) Die Einzelrichtmenge steht demjenigen zu, der_. in der Zeit 

vom 1. Mai 1976 bis 30. April 1978 oder im Zeitpunkt der E~

langung einer Einzelrichtmenge (§ 43) über einen Betrieb, in 

dem Milchkühe gehalten werden q verfügungsberechtigt war. Geht 

das Verfügungsrecht nach dem 30. April 1976 auf einen anderen 

über (z.B. bei Ubergabe oder Veräußerung des Betriebes, Tod 

des Verfügungsberechtigten) Q so geht auch mit Beginn des auf 

den Ubergang des Verfügungsrechtes folgenden Monates die Einzel

richtmenge auf den neuen Verfügungsberechtigten über. Wird der 

Milchkuhbestand hiebei geteilte so ist die Einzelrichtmenge 

entsprechend einer Vereinbarung aufzuteilen, die spätestens 

ein Jahr nach der Änderung des Verfügungsrechtes geschlossen 

wurde und mit dem auf das Einlangen beim zuständigen Fondspetrieb 

folgenden l-1onatsersten wirksam wird; bis zum Elrhangen oder 
-

mangels einer solchen Vereinbarung ist die Einzelrichtmenge 

nach der Anzahl der Milchkühe oder dem Ausmaß der milchwirt

~chaftlich relevanten Flächen im Zeitpunktq in dem sich das 

Verfügungsrecht über den Betrieb ändert g anteilsmäßig aufzuteilen .. 

Di~ Einzelrichtmenge oder Teile derselben gehen auch auf qen 

neuen Verfügungsberechtigten über g wenn das Verfügungsrecht üb~r 

die·milchwirtschaftlich relevanten Betriebsteile 

nachweislich und längerfristig übergeht. 

Uberdies gehen Einzelrichtmengen auf die Dauer des Bestehens 

eines Partnerschaftsvertrages auf den im Vertrag vorgesehenen 

Partner über. 

(6) Die Einzelrichtmenge ist erforderlichenfalls auf die 

nächste zur Gänze durch 12 teilbare Milchmenge in Kilogramm 

aufzurunden. 

(7) Änderungen des Verfügungsrechtes über den Betrieb (Abs.5) 

sind vom neuen Verfügungsberechtigten innerhalb von 30 Tagen dem 

zuständigen Fondsbetrieb anzuzeigen o der die Anzeige unverzüglich 

an den Milchwirtschaftsfonds weiterzuleiten hat. Weiter hat der 

zuständige Fondsbetrieb dem Milchwirtschaftsfonds jeweils bis 

15·Mai die Summe der in seinem Einzugsgebiet 

a) weiterhin bestehen bleibenden Einzelrichtmenge, 
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b) nach Abs. 3 freigewordenen Einzelrichtmengen, 

c) im Basiszeitraum nicht genützten Anteile von Einzel

richtmengen und 

d) im Basiszeitraum über die jeweiligen Anteile von Einzel

richtmengen hinaus übernommenen Mengen an Milch und 

Erzeugnissen aus Milch 

anzuzeigen. 

Gesamtrichtmenge 

§ ·42 (1) Die Gesamtrichtmenge ist diejenige Milchmenge, die in 

dem betreffenden Wirtschafts jahr die Bedarfsmenge um höchstens 

24 % übersteigt. Bei der Festsetzung des Prozentsatzes ist 

von einem volkswirtschaftlich gerechtfertigten Produktions

umfang in der Milchwirtschaft und den für Erzeugnisse der 

Milchwirtschaft zu erwartenden Erlösen auszugehen. 

(2) Bedarfsmenge ist diejenige M{lchmenge, die im Wirtschafts-. 

jahr zur Deckung des inländischen Absatzes, berechnet auf Basis 

der Fetttrockenmasse, in bearbeiteter oder verarbeiteter Form 

voraussichtlich benötigt werden wird. 

(3) Der Bundesminister für Land-'und Forstwirtschaft hat bis 

31. Mai für das am folgenden 1. Juli beginnende Wirtschaftsjahr 

nach Anhörung der Präsidentenkonferenz der Landwirtschafts

kammern österreichs die Bedarfsmenge und die Gesamtrichtmenge 

durch Verordnung festzusetzen. Weiter hat der Bundesminister 

für Land- und Forstwirtschaft in dieser Verordnung das Ver

hältnis des zur Neuverteilung gelangenden Anteiles der Gesamt

richtmenge zur Summe der im vorangegangenen Basiszeitraum über 

die Einzelrichtmengen hinaus übernormnenen Mengen an Milch und 

Erzeugnissen aus Milch festzulegen. 

.. 
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(4) Der sich nach Abs. 3 ergebende Aufstockungsprozentsatz 

ist derart zu staffeln, daß Lieferanten mit einer höheren Elnzel

richtmenge eine geringere, Lieferanten mit einer geringeren 

Einzelrichtmenge eine höhere Aufstockung erhalten. Die Staffelung 

hat der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft nach An

hörung der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster

reichs mit Verordnung festzulegen. 

(5) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat die für 

die Erlassung der Verordnungen gemäßAbs. 3 und 4 maßgeblichen 

Unterlagen der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskarnmern 

österreichs so zeitgerecht zu übermitteln, daß ihr bis zur An

hörung ein Zeitraum von mindestens drei vollen vlerktagen zur Ver

fügung steht. 

Neuanerkennung von Einzelrichtmengen 

§ 43 (1) Inhaber von Betrieben, die Milchkühe halten und denen keine 

Einzelrichtmenge zusteht, können eine Einzelrichtmenge erlangen. 

'Vorausset~ung hiefür ist die schriftliche Erklärung an den Milch~ 

wirtschafts fonds oder den zuständigen Fondbetrieb, daß die Auf

nahme der Milchlieferung beabsichtigt ist. Der MilchwirtscQafts

fonds hat das Einlangen der Anzeige zu bestätigen und den zu

ständigen Fondsbetrieb hievon in Kenntnis zu setzen. 

(2) Auf die vom Betriebsinhaber (Abs.1) übernommene Milch ist 

ab dem auf die Bestätigung durch den Milchwirtschaftsfonds 

folgenden Monatsersten für seine gesamte Lieferung von Milch 

und Erzeugnissen aus r-lilch der allgemeine Absatzförderungs

beitrag und für 7 v.H. dieser Lieferung der zusätzliche Absatz

förderungsbeitrag zu entrichteri. 

(3) Mit Ablauf eines Jahres ab der Einhebung der Absatzförde

rungsbeiträge hat der betreffende Milchlieferant eine Einzel

richtmenge. in Höhe der Menge erlangt, für die der zuständige 

Fondsbetrieb in diesem Zeitraum keinen zusätzlichen Absatzförde

rungsbeitrag zu entrichten hatte. Die Einzelrichtmenge ist, wenn 

das Jahr ab der Einhebung der Absatzförderungsbeiträge gleich 

einem Wirtschaftsjahr ist, entsprechend der Gesamtrichtmenge 
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dieses Wirtschaftsjahres zur Gesamtrichtmenge des nächsten Wirt

sChaftsjahres zu berichtigen. Fällt das Ende des Jahres, in 

welchem die Absatzförderungsbeiträge eingehoben werden, nicht 

mit dem Ende eines Wirtschaftsjahres zusammen, so steht die 

erlangte Einzelrichtmenge für den restlichen Teil des betreffenden 

Wirtschafts jahres zu einem aliquoten Teil zu; die Berechnung des 

zusätzlichen Absatzförderungsbeitrages hat in ein~m solchen Fall 

so zu erfolgen, als ob mit der Milchlieferung mit Beginn des 

betreffenden Wirtschaftsjahres begonnen worden wäre. 

Feststellung von Einze~richtmengen 

§ 44 Oer zuständige Fondsbetrieb hat jedem Milcherzeuger" die ihm im 

-nächsten Wirtschaftsjahr zustehende Einzelrichtmenge schriftlich 

bis zum 15. Juni mitzuteilen. Personen, die bis zu diesem Termin 

keine solche Mitteilung erhalten, sowie Milcherzeuger, welche die 

Mitteilung durch den zuständigen Fondsbetrieb als unrichtig an

sehen, können bis 30. Juni einen Antrag auf ,Feststellung der 

Einzelrichtmenge beim Milchwirtschaftsfonds stellen. Der Milch

wirtschaftsfonds hat bis 31. Juli über solche Anträge zu entscheiden. 

Fest"setzung der Absatzförderungsbei träge 

§ 45 (1) Die vorläufige Höhe der Beiträge ist nach Anhörung der 

Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern österreichs vom 

Bundesmi.nister für Land- und Forstwirtschaft im Einvernehmen 

mit dem Bundesminister für Finanzen jeweils für ein Wirtschafts

jahr vor dessen Beginn durch Verordnung festzusetzen. Die Bei

träge sind in einer Höhe zu bestimmen, daß der Finanzierungsanteil 

gemäß § 38 lit. b durch den allgemeinen Absatzförderungsbeitrag 

und der Finanzierungsanteil gemäß § 38 lit. c durch den zu

sätzlichen Absatzförderungsbeitrag bedeckt wird. 

158/A XV. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)48 von 131

www.parlament.gv.at



" 
~ 

Bei der .vorläuf'i(;cn ]le[rt8e~zung .. dcl) ,7/ustitzlichcn 
'. 0 • .' 

Absatzförderlmgsbei traGos, ist .üb erelies die zu _,ör-
~ .. .. . . . 

"'mrtcndc Surr...me del" -Eill~clriq.htmcng(mübcrschr3it;1.mgGn 
Q • -... • • .. . 

unter' Reranziebung der Erfabl'l.lngon deI.' Yo~period.ün 

zu ))erücksichtigcnG Der" zusützliclw Al:5satzförderungs

,:beitra'g darf höchstens mit S .3~_':'" pro Kiloß:cannn. m..lch 
iestgesotzt l;JCrdeno Sind für' die 'Vcr\'Jertung~ der' übe~-

" 'nommellcn .:unci: dj:e 'Ge~amtrichtiilCnge : (§ 42) übers"l:;eiße~den 
l1enßen :höbere Hittelerforderlich;' 'so"i'~t diese~"über-

" steigende Finanzieru.ngserfordernis' durch '. 0-'1)'8 ~nto-
, .. .. 

sprechende Erhöhung des allgemeinen Absatz.förderungs-

beitrages ~u bedeckon~ 
. ~ . 

(2) Der Geschäftsführer des llilch\'lirtschaft;sfonds hat 

" , -die' voraussichtlicbe' zusn:lizliche' Absatz- -mid Verl'lG;tfuJ,g~ ... 

.' 

, ' 

menge undodas daraus sich ergebende gesamte Fillallzierungs-

ex-fo:cdernis für das jei;lcilige tJir-cschaftsjaJll. bis vie:r \]ochen vor 

Be~nn ,j~den, 1Ji:rtschaft:sjabres dem,l?,1 .. L."1desministe:c fil.l' Land- ll...'1d 
Fors~'1.ürtschaft bekm-llitzuGeben~ He:!. tel."" hat ~er Östcrreich:L~· 

sehe Holkerei- und Käsereiverband reg" Gen.m-" bolL die seinen 

Geschäftsbereich be'creffende;n einschlägigen Unterlagen 

zur 'Verfügung zu stel1en~ Der Bekan.ntgabe du.rch den 

Gesc}}?Stsführer des Hilchvrirtschaftsfollcls ist die vor-

, ' _. e.usB~chtliche Entl'licklung der ,Anlie ferttng und des Absatzes 

:al1: !'Ai~ch in bea~~beitet;er oder verarbei toter lilorm in dem 

in .BetrachtkolllInenden 1-li:rtschaf't sj a...1J.r zur;runde zu leßen. 

Im finanzieruuGserforcle2'nis sind die Ros'ten i'ür: die 

Ver-t·lel.~tung dc:;c gesamten uoerscn.üsse an ,Hilchprodukten 

'l,mter ZugrunclelcQmg der lIichtfetttrockenmasse uild der 

,Fctttrocl:c~.r:n.Bse zu beriicksichti[;cllG Dc::;:, J3u_udesm:Lnistcx" 

iHr L3?d- und For~t'\;1ir-::ischaft' bat die U.n.tcrlu.gen~ die 

.fUr die B~urtcilunG der Höhe der AbsD:bzfördcrunGsbci trlige 

. .r.w.ßc;ebcnd sind~ der Prüsidentenkonfercnz der Land"lirt-

.' 

I 
. ~ . 

I 
, I 

, I 

i 

I , 

158/A XV. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 49 von 131

www.parlament.gv.at



= 50 -

schaftskamrnern österreichs so zeitgerecht zu übermitteln, daß 

dieser bis zur Anhörung gemo Abso1 mindestens drei volle Werk

tage zur Verfügung stehen 0 

(3) Bis 31. August eines jeden Jahres hat der Geschäftsführer 

des Milchwirtschaftsfonds dem Bundesminister für Land- und 

Forstwirtschaft die tatsächliche zusätzliche Absatz- und Ver

wertungs menge und das sich daraus ergebende tatsächliche 

Finanzierungserfordernis sm-de die Gesamtmenge der Einzelricht

mengenüberschreitungen für das vorangegangene Wirtschaftsjapr 

bekannt zugeben 0 Soweit für die heiden letzten Monate des voran

gegangenen Wirtschaftsjahres noch keine endgültigen Ergebnisse 

vorliegen u sind vorläufigeDaten zu verwenden 0 Im übrigen ist 

sinngemäß wie in Absa 2 vorzugeheno 

(4) Im Zeitpunkt de~ vorläufigen Festsetzung vorhandene Fehl

beträge oder Überschüsse beim Aufko~~en aus dem allgemeinen 

Absatzförderungsbeitrag sind heider Festsetzung dieses Beitrages 

für das nächste Wirtschaftsjahr entsprechend zu berücksichtigen: 

(5) Uberhänge oder Fehlbeträge o die sich bei der Gebarung des 

zusätzlichen Absatzförderungsbeitrages ergeben; bleiben bei der 

vorläufigen Festsetzung des Beitrages für das jeweils; nächste 

Wirtschaftsjahr unberücksichtigt p insoweit es sich nicht um 

Rundungsdifferenzen (§ 48 AbSa 3 letzter Satz) oder um unvermeid

bare Schätzungsdifferenzen bei der Erfassung der Ergebnisse 

der letzten beiden Monate des abgelaufenen tVirtschaftsjahres 

(§ 45 Abs. 2 vorletzter Satz) handelt 0 Diese Uberhänge oder 

Fehlbeträge sind nach endgültiger FeststeJlung des Finanzierungs

erfordernisses gemäß § 45 Abso 3 und des Finanzierungsanteiles 

gemäß § 38 1ita c für das vergan'gene Wirtschaftsjahr nach 

Festsetzung eines endgültigen zusätzlichen .~satzförderungs

beitrages durch entsprechende Gutschriften oder Nachbelastungen 

auszugleichen. 
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(6) Ergeben sich im Laufe eines Wirt~chaftsjahres erhebliche 

Änderungen des Finanzierungserfordernisses, so sind die 

Absatzförderungsbeiträge zum nächstfolgenden Monatsersten ent

sprechend zu ändern. Abs. 2 und 3 gelten sinngemäß. 

Beitragsschuld 

§ 46 (1) Die Beitragsschuld entsteht mit der Ubernahme der Milch 

und der Erzeugnisse aus Milch. 

(2) Als Ubernahme gilt der Erwerb der Verfügungsmacht durch 

den Fondsbetrieb oder für dess~n Rechnung. 

Beitragsschuldher 

§ 47 Beitragsschuldner ist derjenige, für dessen Rechnung der 

Fondsbetrieb geführt wird (Betriebsinhaber) . Sind dies mehrere 

Personen, so sind sie Gesamtschuldner. 

Ve'ranlagung und Fälligkeit 

§ 48 (1) Der allgemeine und der zusätzliche Absatzförderungsbeitrag 

(Beitragsschuld) wird am 15. September eines jeden Jahres für 

alle steuerpflichtigen Vorgänge des vorangegangenen Wirt-

,schaftsjahres (Veranlagungszeitraum) fällig. 

(2) Der endgültige allgemeine Absatzförderungsbeitrag bemißt 

sich nach dem jeweils im Zeitpunkt der Ubernahme der Milch 

und Erzeugnisse aus Milch geltenden Beitragssatz. 

(3) Bei der Bemessung des endgültigen zusätzlichen Absatz

förderungsbeitrages ist von den die Einzelrichtmenge der 

. Milcherzeuger übersteigenden Mengen an Milch und Erzeug

nissen aus Milch auszugehen. Der Beitrag selbst errechnet 
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Beitragsverrechnung zu einem Guthaben, ist der Be~tragsschuldner 

verpflichtet, dieses dem einzelnen Milcherzeuger unverzüglich 

zu erstatten. 

Bemessung und Vorauszahlun~ 

i 49 (1) Auf die Beitragsschuld hat der Beitragsschuldner für 

jeden Kalendermonat des ~'1irtschaftsjahres bis zum Ende des 

folgenden Kalendermonates eine vorauszahlung zu leisten. Die 

Vorauszahlung setzt sich aus dem allgemeinen Absatzförderungs

beitrag und nach Maßgabe des Abs. 3 aus dem zusätzlichen· 

ru)satzförderungsbeitrag zusammen. Die Vorauszahlung ist eine 

Abgabe "im Sinne der Bundesabgabenordnung. 

(2) Der allgemeine Absatzförderungsbeitrag ist von den Mengen 

an Hilch und Erzeugnissen aus Milch, die von· den Milcherzeugern 

im Kalendermonat übernommen wurden, unter Anwendung des für 

den jevleiligen Kalendermonat geltenden Beitragssatzes zu bemessen. 

(3) Der Bemessung des zusätzlichen Absatzförderungsbeitrages 

sind jene im Kalendermonat von den Milcherzeugern übernonunenen 

Mengen an Milch und Erzeugnissen aus Milch zugrunde zu legen, 

die ein Zwölf tel der Einzelrichtmengen oder die gemäß Abs. 5 

für den Kalendermonat festgelegten Teile der Einzelrichtmengen 

der einzelnen Milcherzeuger übersteigen oder unterschreiten. Auf 

die sich so ergebenden Mengen an Milch und Erzeugnissen aus Milch 

ist der für den jeweiligen Kalendermonat geltende Beitragssatz 

anzuwenden. Die daraus entstehende Beitragsschuld beziehungs

weise das sich daraus ergebende Beitragsguthaben ist zunächst 

mit den für die vorangegangenen Kalendermonate des Nirtschafts

jahres insgesamt sich ergebenden Beitragsschuldigkeiten be

ziehungsweise Beitragsguthaben auszugleichen. Eine danach ver

bleibendi Zahllast ist zu entrichten. Führt der Ausgleich zu 

einer Gutschrift, ist diese nur insoweit erstattungsfähig, als 
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ihr für das Wirtschaft~jahr bereits entrichtete Vorauszahlungen 

auf den zusätzlichen Absatzförderungsbeitrag gegenüberstehen. 

(4) Der Beitragsschuldner hat bis zu dem im Abs. 1 genannten 

Termin eine.Beitragserklärung beim Milchwirtschaftsfonds 

einzureichen, in der er die zu leistende Vorauszahlung 

unter Angabe der Bemessungsgrundlage selbst zu berechnen 

hat. Die Vorauszahlung ist vom Milchwirtschaftsfonds mit 

Bescheid vorzuschreiben, wenn der Beitragsschuldner die 

Einreichung der Beitragserklärung unter läßt oder wenn sich 

die Erklärung als unvollständig oder unrichtig erweist 

oder wenn die Vorauszahlung nicht, nicht rechtzeitig oder 

nicht in der richtigen Höhe entrichtet wurde. 

(5) Weicht bei einem Fondsbetrieb die Milchanlieferung in 

den einzelnen Kale~dermonaten des Wirtschaftsjahres von der 

bundesdurchschnittlichen monatlichen Verteilung der Milch

anlieferung erheblich ab, so kann der Milchwirtschaftsfonds 

auf Antrag des Fondsbetriebes als Bemessungsgrundlage für 

die Vorauszahlungen auf den zusätzlichen Absatzförder.ungs-_ 

beitrag eine von der gleichmäßigen Auf teilung der Einzel

richtmengen auf die einzelnen Kalendermonate des Wirtschafts

jahres festlegen. Ein solcher Antrag kann nur jeweils für 

ein Wirtschaftsjahr und bei sonstigem Ausschluß nur bis 

zum Ende des ersten Monates des Wirtschaftsjahres gestellt 

werden. 

(6) Die Bestimmungen des § 48 Abs. 6 gelten sinngemäß; im 

Falle, daß bei der Verrechnung des zusätzlichen Absatz

förderungsbeitrages Gutschriften entstehen, jedoch nur 

insoweit, als diese im Sinne des Abs. 3 erstattungsfähig 

sind. 

'. 
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Aufzeichnungspflicht 

§ 50 Der Beitragsschuldner hat Aufzeichnungen zu fUhren, aus denen 

die Grundlagen fUr die Ermittlung der Vorauszahlungen 

(§ 49 Abs.1 bis 5) und der Beitragsschuld (§ 48 Abs. 1 bis 5) 

sowie für die überwälzung und Erstattung (§§ 48 Abs. 6 und 

49 Abs. 6) ersichtlich sind. 

Verfahren 

§ 51 (1) Verfügungen und Entscheidungen auf Grund der §§ 37 bis 

54 trifft der Nilchwirtschaftsfonds in erster unr letzter 

. Instanz. 

(2) In Ausübung des Aufsichtsrechtes kann ein Bescheid 

des Milchwirtschaftsfonds vom Bundesminister fUr Land

und Forstwirtschaft aufgehoben werden, 

a) wenn der dem Bescheid zugrunde liegende Sachverhalt in 

. einem wesentlichen Punkt unrichtig festgestellt oder 

aktemrlidrig angenomrnen wurde oder 

b) wenn Verfahrensvorschriften außer acht gelassen wurden, 

bei deren Einhaltung ein anders lautender Bescheid hätte 

erlassen werden können . 

. (3) Ferner kann ein Bescheid des Milch~ .. Jirtschaftsfonds 

in Ausübung des Aufsichtsrechtes vom Bundesminister fUr 

Land- und Forstwirtschaft wegen Rechtswidrigkeit des Inhaltes 

aufgehoben werden. 

(4) Maßnahmen gemäß Abs. 2 und 3 sind nach Ablauf eines 

Jahres nach Eintritt der Rechtskraft des Bescheides nicht 

mehr zulässig. 
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Abgabenbehörden 

§ 52 Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft und der Milch

wirtschaftsfonds sind bei der Vollziehung der §§ 37 bis 54 

Abgabenbehörde im Sinne des § 49 Abs. 1 der Bundesabgaben

ordnung, BGBI.Nr. 194/1961. 

Zweckbindung der Beiträge 

§ 53 Die B,ei träge sind ausschließlicre Bundesabgaben und zur Gänze 

für Absatz- und Verwertungsmaßnahmen im Bereich der Milch

wirtschaft zu verwenden. 

Kundmachung 

§ 54 Verordnungen des Bundesministers für Land~ und Forstwirtschaft 

auf Grund der §§ 37 bis 54 sind im "Amtsblatt zur Wiener 

Zeitung" kundzumachen und treten, sofern nicht ein späterer 

Zeitpunkt festgesetzt ist, mit dem Beginn des auf den Tag 

ihres Erscheinens folgenden Tag in Kraft. 

, Werbebei trag 

§ 55 (1) Der Fonds hat von den im § 21 Abs. 2 genannten Beitrags

pflichtigen einen Werbekostenbeitrag in der Höhe von 0.6 v.H. 

'. 

des jeweiligen Erzeugerpreises je kg Vollni'ilch, berechnet unter 

Zugrundelegung der höchsten Qualitätsstufe und ein~s Fettgehaltes 

von 3.8 %, einzuheben. Für Rahm gelten die Bestimmungen des 

§ 17 Abs. 3 sinngemäß. 

(2) Fondsbetriebe sowie Milchgroßhandelbetriebe können den 

Beitrag auf die Erzeuger der in Betracht kommenden Mengen an 

Vollmilch und Rahm überwälzen. 

(3) Der Fonds hat das Aufkommen aus diesem Beitrag der Präs i

dentenkonferenz der Landwirtschaftskammern österreichs zu über

weisen, die es für die Werbung für Milch und Erzeugnisse aus 

Milch zu verwenden hat. 
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, . C. Getreidewirtschaftsordnung 

Besondere Zielsetzungen 

§ 56 Der Getreidewirtschaftsfonds - in den folgenden Bestimmungen 

dieses Abschnittes als IIPonds" bezeichnet - hat der all

gemeinen Zielsetzung (§ 11) zu entsprechen und 

a) Maßnahmen zu setzen, die die Aufrechterhaltung einer nach 

Qualität und Quantität ausreichenden inländischen Getreide

erzeugung ermöglichen, 

b) die Preise für Brot und Mehl sowie für Getreide auf 

möglichst einheitlicher Höhe zu halten, 

c) die Versorgung der Bevölkerung mit den in diesem Unter

abschni tt er faßten Waren sicherzustellen, Ufld 

d) Maßnahmen zu ergreifen, die die Ernährung der Bevölkerung 

auch in Krisenfällen gewährleisten. 

Begriffsbestimmungen 

§ 57 (1) Brotgetreide im Sinne dieses Unterabschnittes sind 

folgende Waren: 

Zolltarifnummer 

ex 10.01 

ex 10.02 

10.05 B 

Warenbezeichnung 

Weizen und Mengkorn, soweit diese Waren 

nicht unter Abs. 3 fallen 

Roggen, soweit er nicht unter Abs. 3 

fällt 

Mahlmais 

(2) Mahlerzeugnisse im Sinne dieses Unterabschnittes sind 

folgende Waren: 
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Zolltarifnummer 

ex 11.01 

11.02 A 

ex 11.02 B 

ex 23.02 A 

= 58 = 

Warenbezeichnung 

Mehl aus Getreide 

Haferflocken 

Folgende Erzeugnisse aus Weizen, Mengkorn, 
Roggen oder Mais, soweit sie nicht unter 
Abs.3 fallen~ Grütze und Grieß; Getreide
körner, geschält, geschrotet, gequetscht oder 
gewalzt, auch in Perlen oder Flocken, jedoch 
nicht weiter bearbeitet; Getreidekeime, auch 
gequetscht u gemahlen oder in Flocken . 

zur Mehlgewinnung geeignete Rückstände von 
Roggen 

(3) Futtermittel im Sinne dieses Unterabschnittes sind folgende 

Waren: 

Zolltarifnummer 

ex 10.01 

ex 10.02 

10~03 

10.04 

10.05 

ex 10.07 

ex 11.01 

ex 11.02 

ex 12. 10 

ex 23.02 

ex 23.06 

A 

A 

A 

B 

Warenbezeichnung 

Weizen und Mengkorn, sofern diese Waren für 
Futterzwecke bestimmt sind 

Roggen 0 sofern er für Futterzwecke bestimmt 
ist 

Futtergerste 

Futterhafer 

Futtermais 

Hirse aller Art 

Mehl aus Gerste und anderen Getreiden 

1. Folgende Erzeugnisse aus Weizen, 
Mengkorn, Roggen oder Mais, sofern sie 
für Futterzwecke bestimmt sind: 
Grütze und Grieß; Getreidekörner, geschält l 

geschrotet, gequetscht oder gewalzt, auch 
in Perlen oder Flc~ken8 jedoch nicht weiter 
bearbeitet 

2. Gerste, Hafe~ und Hirse aller Art, ge-
schrotet 

Grünmaispflanzen, gemahlen, pelletiert 

Kleie und andere Rückstände vom Sieben, 
Mahlen oder anderen Bearbeitungen von Getreide, 
ausgenommen die unter Abs. 2 fallenden Waren 
der ZTNro 23002 A und Schälkleie 

Rückstände und Abfälle von der Verarbeitung 
von Waren der ZTNr. 08.02 1 wie sie üblicher
weise als Tierfutter verwendet werden 
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Tierfutter, melassiert oder gezuckert; andere 
Futtermittelzubereitungen; alle diese, sofern 
sie Getreide oder Müllereierzeugnisse daraus 
enthalten 

(4) Industriegetreide iln Sinne dieses Unterabschnittes sind 

folgende Waren: 

Zolltarifnummer 

10.03 B 

10.04 B 

10.05 c 

~arenbezeichnung 

andere Gerste 

·anderer Hafer 

anderer Mais 

(5) Für die Einreihung einer Ware in eine der in Abs. 1 bis 3 

angeführten Zolltarifnummern gelten die Bestimmungen des ZQII

tarifgesetzes .1958, BGBI.Nr. 74, in der jeweils· s,eltenden Fassung" 

Ein- und Ausfuhrpläne 

§ 58 (1) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat auf 

Vorschlag des Fonds j e'N'eils bis 31. Oktober für das im betreffenderl 

Kalenderjahr beginnende Wirtschaftsjahr mit Einschluß der.Zeit bis 

zur nächsten Ernte Ein- und Ausfuhrpläne festzulegen. Das Wirt

schaftsjahr umfaßt bei Hartweizen, Qualitätsweizen und Mais den 

Zeitraum vom 1. November bis 31. Oktober des folgenden Jahres, bei 

den übrigen im § 57 genannten Erzeugnissen den Zeitraum vorn 1.Juli 

bis 30. "Juni des folgenden Jahres. Der Ein- und Ausfuhrplan hat 

die Hengen der ei11- und auszuführenden Waren, allenfalls auch 

Zeitpunkt der Ein- und Ausfuhr, Herkunft, Qualität und Ver~ 

wendungszweck der Einfuhren sowie deren Verteilung zu enthalten. 

Bei der Erstellung des Ein- und Ausfuhrplanes ist auf die in

ländische Produktion sowie den zusätzlichen Einfuhrbedarf an 

Weizen hochwertiger Beschaffenheit und bestirnn\ter Herkunft und -

soweit Futtermittel in Betracht konunen - auch auf die Bedürfnisse 

der Fleisch- und Fetterzeugung Bedacht zu nehmen. Im Einfuhr-

plan ist insbesondere auch die Menge des für die Teigwarener

zeugung bestinooten Hartweizens festzulegen, die in dem Zeitraum, 

auf den sich der Einfuhrplan bezieht, zur Einfuhr zugelassen ist. 
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(2) Der Fonds hat die festgelegten Ein- und Ausfuhrpläne bei 

Vollziehung seiner Aufgaben grundsätzlich zu beachteno Die Ein-

und Ausfuhrpläne dürfen auf Vorschlag des Fonds nur abgeändert 

werden, wenn die Stabilität der Preise der im § 57 genannten Waren 

oder die Bedarfslage eine Erhöhung oder Minderung der in den Plänen 

vorgesehenen Mengen oder eine zeitliche Verschiebung der Ein- oder 

Ausfuhren erforderlich macheno 

Einfuhr 

§ 59 (1) Einfuhren der im § 57 genannten Waren bedürfen der Bewilligung , 

des Fonds. Soweit es die Stabilität der Preise der im § 57, genannten 

Waren und die Bedarfslage erfordern 0 hat der Fonds di.e ent

sprechenden Einfuhren zu veranlasseno Zu diesem Zweck hat er zu 

AnbotsteIlungen für die in Aussicht genommenen Einfuhren dUrch 

öffentliche Bekanntmachung aufzufordern oder einen den jeweiligen" 

wirtschaftlichen Notwendigkeiten entsprechenden Bewilligungs

vorgang zu beschließeng bei welchem er auch Mindest- und Höchst

mengen für jeden Einfuhrantrag festsetzen kann. Fordert der Fonds 

durch öffentliche Bekanntmachung zu AnbotsteIlungen auf, ist der 

Importabgabepreis Preisbasis für die AnbotsteIlungen, sofern der 

Fonds nicht zur Erreichung der im § 56 genannten Ziele in der 

öffentlichen Bekanntmachung eine andere Preisbasis bestimmt. Der 

Fonds hat den preiswertesten Einfuhrantrag zu bewilligeni er hat 

jedoch die Bewilligung nur für eine Teilmenge zu erteilen oder von 

einer Bewilligung überhaupt abzusehen, wenn seit der Aufforderung 

zur AnbotsteIlung Änderungen in den für diese Aufforderung maß

gebenden Voraussetzungen - insbesondere hinsichtlich der Bedarfs

lage oder der Preislage - eingetreten sind. Bei der Beurteilung 

der Preiswertigkeit hat der Fonds auch auf die allgemeinen volks

wirtschaftlichen Interessen (wie ZoB o die Bedürfnisse der Handels

und Devisenpolitik u die allgemeine Marktlage, die Marktbedürfnisse 

und die handelsüblichen Gepflogenheiten) Bedacht zu nehmen. Die 

Bewilligung des Fonds bildet die Voraussetzung für die Erteilung 

der nach den devisenrechtlichen Vorschriften und der nach den Vor

schriften über den Warenverkehr mit dem Ausland erforderlichen 

Bewilligungena 

(2) Die Gültigkeit der Einfuhrbewilligung (Abs. 1) ist zu 
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befristen. Die Einfuhrbewilligung hat die Angabe des Ursprungs

und Lieferlandes zu enthalten. Ferner ist die Einfuhrbevlilligung I 

soweit es zur Erreichung der im § 56 genannten Ziele notwendig 

ist, mit Auflagen hinsichtlich der Qualität, der Einfuhrzeit, der 
,-

Durchführung des Transportes, des Verwendungszweckes, der Ver-

teilung, der Lagerung und der Ersichtlichmachung der ausländischen 

Herkunft der Ware zu verbinden; vom Fonds erlassene Durchführungs

bestimmungen, die dem Nachweis der Einhaltung einer Auflage dienen, 

sind Bestandteil der betreffenden Auflage. Ist der Erteilung der 

Einfuhrbewilligung eine öffentliche Aufforderung zur Anbot

steilung vorangegangen, so dürfen im Bewilligungsbescheid nur 

solche Auflagen vorgeschrieben werden, die in der Aufforderung 

genannt waren. Um die Einfuhr innerhalb der Gültigkeitsdauer 

der Einfuhrbewilligung und die Einhaltung von Auflagen zu gewähr

leisten, kann der Fonds die Erteilung der Einfuhrbe'.villigung von 

der Leistung einer Sicherstellung abhängig machen. 

(3) Importeuren, die Auflagen, unter denen die Bewilligung er

teilt wurde, schuldhaft nicht einhalten, sowie Importeuren, die 

die<W~re innerhalb der GÜltigkeitsdauer der Einfuhrbewilligung 

schuldhaft nicht oder nicht zur Gänze einführen, können bereits 

erteilte Bewilligungen entzogen werden, wenn ihre Aufrechterhaltung 

zu volkswirtschaftlichen Nachteilen führen würde. Aus den gleichen 

Gründen können Importeure überdies zeitweise oder dauernd von der 

Durchführung von Importgeschäften ausgeschlossen '""erden. Außerdem 

können aus diesen Gründen Sicherstellungen ganz oder teilweise vom 

Fonds zu seinen Gunsten für verfallen erklärt werden. IIiebei ist 

auf allfällige vorn Importeur erbrachte Nachweise, daß er die Frist 

für die Einfuhr oder die Auflagen ohne sein Verschulden nicht 

einhalten konnte, Bedacht zu nehmen. Zur Gänze oder zum über

wiegenden Teil darf der Sicherstellungsbetrag nur für verfallen 

erklärt werden, wenn die Nichteinhaltung der Frist für die Einfuhr 

od~von Auflagen eine erhebliche Beeinträchtigung öffentlicher 

Interessen zur Folge hat. 

(4) Ein- und Ausfuhren sowie Durchfuhren, bei denen eine Zwischen

lagerung in Zollagern oder Zollfreizonen erfolgt, der im § 57 

genannten Waren sind von den Importeuren u~d Exporteuren binnen 

zwei Wochen nach dem Grenzübergang der Ware dem Fonds - bei 
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Einfuhren mit Angabe des inländischen Bestimmungsortes und 

des Verwendungs zweckes - zu melden. Der Fonds ist berechtigt, 

durch seine ausgewiesenen Organe die Richtigkeit dieser Mel

dungen durch Einsichtnahme in die in Betracht kommenden Auf

zeichnungen überprüfen zu lassen. 

(5) Bewilligungen sind nicht erforderlich für 

1. die Einfuhr von Waren, 

a) deren Verkehr gemäß multilateralen Vereinbarungen mit 

bestimmten Staaten oder Staatenorganisationen keinen 

Be~chränkungen unterliegt, 

b) im kleinen Grenzverkehr, 

c) im Reiseverkehr oder 

d) im Postverkehr, sofern die Sendung bei einem aus

ländischen Postamt aufgegeben wird, 

e) auf Grund des Abkommens zwischen der Republik österreich 

und der Republik Italien über die Regelung des er

leichterten Warenaustausches zwischen den österreichischen 

Bundesländern Tirol und Vorarlberg und der italienischen 

Region Trentino-Alto Adige, BGBI.Nr. 125/1957, in der 

jeweils geltenden Fassung. ':.i 

2. die Durchfuhr von Waren durch das Zollgebiet. 

(6) ~ei den im Abs. 5 Z. 1 lit.b bis d genannten Waren entfällt 

die Meldepflicht nach Abs. 4. 

Ausfuhr 

. § 60. (1) Ausfuhren der im § 57 genannten Waren bedürfen der Bewilligung 

des Fonds. Wenn die Zielsetzungen des § 56 hiedurch nicht beein

trächtigt werden, hat der Fonds die Bewilligung zu erteilen. Der 

Fonds hat vor Erteilung der Ausfuhrbewilligung zu Anbotstellungen 

für die in Aussicht geno~menen Ausfuhren durch öffentliche Be

kanntmachung aufzufordern oder einen den jeweiligen wirtschaftlichen 
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Notwendigkeiten oder internationalen Vereinbarungen ent

sprechenden Bewilligungsvorgang zu beschließen, bei welchem 

er auch Mindest- und Höchstmengen für jeden Ausfuhrantrag 

festsetzen kann. Fordert der Fonds durch öffentliche Bekannt

machung zu AnbotsteIlungen auf, so hat der Fonds als Preis-

basis 'für die AnbotsteIlung den Preis frei österreichische 

Grenze festzulegen. Der Fonds hat' den Ausfuhrantrag mit dem 

höchsten Exportpreis zu bewilligen. Er kann jedoch von einer 

Bewilligung Abstand nehmen, wenn der im Anbot ·angegebene Export

preis unter Berücksichtigung der Welt~arktpreise nicht angemessen 

erscheint. 

(2) Bewilligungen sind nicht erforderlich für 

1. die im § 4 Abs. 1 des Außenhandelsgesetzes 1968 in 

der jeweils geltenden Fassung genannten Ausfuhren 

und 

2. die Ausfuhr von Waren auf Grund des in § 59 Abs. 5 

-li·t. e genannten Abkommens in der jeweils geltenden 

. Fassung. 

Im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und 

Kosteriersparnis kann der Fonds durch allgemein-verbindliche 

Anordnung die Bewilligungspflicht der Ausfuhr bestimmter 

Waren, die für an österreich angrenzende Zollausschlußgebiete 

anderer Länder bestimnt'sind, aufheben. In der allgemein-ver

bindlichen Anordnung sind die Zollämter anzugeben, bei denen 

die Ausfuhrabfertigung zu erfolgen hat. Diese allgemein-ver

bindliche Anordnung darf nur kundgemacht werden, wenn der 

diesbezügliche Beschluß des Fonds von den Bundesministern für 

Land- und Forstwirtschaft und für Finanzen bestätigt worden ist. 

Die Bestätigung gilt als erteilt, falls sie nicht binnen drei 

Wochen nach Einlangen des schriftlichen Antrages versagt wird. 

Die Zollämter haben jährlich die auf Grund dieser allgemein

verbindlichen Anordnung ausgeführten Waren nach Art und Menge 

dem Fonds bekannzugeben. 
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'. (3) Die ZolJ.ÜmtcI' dÜJ. .. :ron nach Abs .. 1 b01'lillißUugDpflichtige 

"\"~~~ in d~r AU:sfuhr ~lur ~'~bf"e~,tiß~n'~', ~"Je~n "eirie :'jtU,~'ful~be-
.' .... " .• " ~ .. ',.:.4 1 ••. • .". . 0·· 6."- .. '~. 
ld.ll:i.Grung des Fonels) dlC, on den VCl'ßcnder 2m uJ.llUe "de:z:. " " 

" .. ., ..... ... 
zollgesetzlichen Vorschri!tcn,. c~gangcn iBt, vorgclegt vlird 

oder "lcnn es sich um AUBführ~en handelt', fUr' die g'cmtiß 
Abs o :> keine Ausf'u.hrbe\·::Llilgungen ,crforderlich sind. 

(1~:J Die '~~l.t~~l~ei't "~'er ·'AU~ful~bc~Ji~l":ißU:P.g .i'~~', ~u . pcif.~~,~L,~t ~no; . 
. F'c'rner kD.rr'l 0::1.9 AU.~~1?-rrrbei.'J,illibrung, ~ö~le:!-t.es ~um SCOl,ltz ' 

. d~l~ inlandis~!heJ~ G'et~eide·1.i·irtscho.ft ;'" ·d~i:.~ st~:b,iij,~ie);llng der' 

"·P.r~:lS~ für Get'rcide u~d getre'idci)1~odclct;e' SQ':lie z~f..~ ,Ge~!ähr.,. 
," :leistung der Versorgung erforderlich i~'l;, mit Au.i'iagou· hiu-

sichtiich der Q~alität, der .. Ausfuhrz'eit und der' Durc~ührv,ng 
dei/~porti3's, verbunden \~,erclen •. Um sicherzusteilen, dD.ß il1~ ..... ' .... '. . .. 

-nerhalb cl'er" Gültigkeitsdauer der Ausf'u.111~1)e\'1~ij;igung d.ie . 

. lliq.1orte durchgeführt "Jerden und um' di~ Einhal t~lng 'yon Aufl ?gen 

zu ·gc,,,ähl'l,~istep., kann die Er~eilung der· Ausfuhrbei1ill;i..gul),g 

ferner ·von der: Leistung einer Siqherstellun,g abhängig gemö,cht ,. . ~.... " 

':1ex'dcu~ Vqm: Fonqs erlassene Durchi'übJ:rungsbe.$timmnngGn; die 

dem 1:Tach\'!t~is- der. Einhaltung einer Auflage, dienen,:",sind ' 
"' - - . . 

Destqndtqi~e der betreffenden Auflageo . 

. (5) )~x:pör-~~u~eri., die AU.f\ngen, untex' denen die. BC'1illj"gung 

° "erteilt , ,.,l1.i:rd,e', s~h~c1~ai't ~i~ht e'irih<il ton'. ~9~'li'e .. E~ort,~uren) 
die. die' Hare ,inllerhal b d~r GUi tigkeitsdauer' der. jm,~.f~iil~1)e- . 

" ) 0 , " • . '. :, , ., .' . _. .. •• ,0., • •• 

\'/illi'gung 'schuldhaft nicht;· ... oder nicht' zur Gänzc ausfUhren, 

l(önl1~n bcreii~s.' er'teilte 'Be'\';ilii€s~ngen ent~~ogcn "-:~l~de'n;:' 11cnn 

ihre /lufr:ech:t<::.rhaltung zu \701km·Jirtscha.ftlichen Nach-h~i~len 
.fü~~'ell ,·~rd~ .. ,Aus '9.e~ gl .. ~;t.chell. Grül?-.den l.:önncl1 EXlJorteure 

. übe~'d.ics z~it\·.'e),se ,9,de); : cJ;iuo~'nd von '~..portgescilä.ften: atisGG

schlossen \,wrden. Außerdem )\:ö~ncn aus diesen Grüuden Siche:v

stellunGen ßn.nz 'odcl' t'cillJ~i~; v~m F~nds o'zu seinc~'Gunsten 
fHr VGl'fnll Cll 'cl'klärt "lcrdc~: .Hic·b'ei ist', auf' allfällige' 

VOll) E-.Ä,portcur erbrachte nach"lcis~ .. ' d'aß "er :di~ }'ri ~t" für' die 
, , ., '. .' , .,..;. , . ' '. 

Ausfuh.r oder die Auflo.gcn ohne sein, .Verschulden .·nicht ' einhalten 
.. . . ".. .. 

lwnlltc, J3edacht zu llcll1Den .. Zu l' Gänze oder zum Übc;H.ieGcndcn 

Teil' .c1~u".f der Sichci'ntellunGsbctrng nur fürvcrfnli~n c~]c1th't 
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werden, wenn die Nichteinhaltung der Frist für die Ausfuhr 

oder von Auflagen eine erhebliche Beeinträchtigung öffentlicher 

Interessen zur Folge hat. 

, Anbotspflicht 

§ 61 (1) Im § 57 genannte Waren ausländischer Herkunft sind von den 

Importeuren spätestens beim Grenzübergang dem Fonds zum Import

abgabepreis zum Kauf anzubieten. Der Importabgabepreis ist 

frachtfrei österreichische Grenzstation, bei Schleppware 

waggonfrei'österreichischer Donauhafen, in allen Fällen ein

schließlich Nutzen und Zoll sowie einschließlich aller Steuern 

mit Ausnahme der Einfuhrumsatzsteuer, Abgaben und Spesen zu 

erst.ellen. 

(2) Der Fonds ist zum Kauf der angebotenen Ware nicht ver

pflichtet. Kauft der Fonds die angebotene Ware, so hat er den 

Importeur gleichzeitig vertraglich zu verpflichten, die Ware 

zum. Inlandspreis( § 69 Abs. 3) rückzukaufen . ,In dem Verträg 

über den Rückkauf hat der Fonds nötigenfalls Auflagen hin

sichtlich der Lagerung, der Verteilung und des Verwendungs

zweckes sowie entsprechenden Sicherstellungen zur Erfüllung 

dieser Auflagen zu vereinbaren; Lieferungen des Importeurs an 

den FOnds gelten nicht als steuerbare Umsätze im Sinne des 

Umsatzsteuergesetzes 1972. 

(3) Der Fonds ist bei der Durchführung von Maßnahmen gemäß 

Abs.1 und 2 an die Weisungen (Art.20 Abs.1 B-VG) der gemäß 

§ 98 Abs. 4 zuständigen Bundesministerien gebunden. 

(4) Erträgnisse, die dem Fonds aus der Durchführung von Maß-

'nahmen gem.Abs.1 und 2 zufließen, sind Einnahmen des Bundes und 

für die im § 72 genannten Zwecke zu verwenden. Allfällige Kosten -

ausgenommen ein Aufwand -gern. § 96 Abs.1 - sind dem Fonds aus den 

für Preisausgleiche bei Brotgetreide und Futtermittel bestimmten 

Haushaltsmitteln des Bundes zu ersetzen. 
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(5) Die Bestimmungen der Abs.l bis 4, finden für Ein- und 

Durchfuhren gemäß § 59 Abs. 5 Zol lit.b bis d und Z.2 keine 

,Anwendung. 

Abfertigung zum freien Verkehr 

§ 62 Die Zollämter dürfen im § 57 genannte Waren nur dann zum freien 

Verkehr abfertigen, wenn eine Einfuhrbewilligung des Fonds 

gemäß § 59 Abs.l, die an den Warenempfänger im Sinne der zoll

gesetzlichen Vorschriften ergangen ist, oder ein Kaufvertrag 

gemäß § 61 Abs.2, der mit dem Warenempfänger geschlossen worden 

ist, vorgelegt wird oder wenn es sich um Einfuhren gemäß 

§ 59 Abs.5 Z.1 lit.b bis e handelt. 

, Xehnz~ichnung vOn Mahlerzeugnissen 

§ 63 Soweit es zur Erreichung der im § 56 genannten Ziele oder zur 

Durchführung des Ausgleiches gemäß § 64 Abs.l notwendig ist, 

kann der Fonds unter Bedachtnahme auf die amtliche Preisbe

stimmung für Brotgetreide und Mehl und'unter Berücksichtigung 

der Bestimmungen des § 95 die Kennzeichnung von Mahlerzeugnissen 

anordnen und für die Handelsmühlen bestimmte Mehl- und Grießtypen 

und erforderlichenfalls auch Ausmahlungssätze für solche Typen 

festsetzen. Hiebei ist festzulegen, daß der Fonds Ausnahmen von 

den allgemein vorgeschriebenen Typen und Ausmahlungssätzen be

willigen kann (Sondervermahlungen), wenn solche Ausnahmen zur 

Versorgung der Bevölkerung mit Mahlerzeugnissen entsprechender 

Art notwendig und mit den im § 56 genannten Zielen vereinbar sind. 

Pr~isausgleichsverfahren 

§ 64 (l) Die aus der Preisfestsetzung für Brot und Mehl einerseits 

und aus der Verschiedenheit der Preise für Roggen und Weizen 

andererseits sich ergebenden Differenzbeträge sind in der Weise 

auszugleichen, daß bei der Vermahlung von Weizen und inländischem 

sowie von entsprechend den Bestimmungen des § 59 Abs. 1 bis 4 
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eingeführtem Roggen Ausgleichsbeiträge von den Handelsmühlen an 

den Fonds zu leisten bzw. Ausgleichszuschüsse an die Handels

mühlen vom Fonds zu gewähren sind, deren Höhe unter Zugrundele

gung der behördlich bestimmten Preise für Brotgetreide und Mehl 

vom Fonds allgemein unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen des 

§ 95 oder im Einzelfall durch Bescheid festzusetzen ist. 

(2) Bei Sondervermahlungen gern. § 63 hat der Fonds die ent

sprechenden Änderungen der Ausgleichsbeiträge und Mzuschüsse 

festzusetzen. 

(3) Für Roggen und Weizen, die sich zur Herstellung von Mahl

erzeugnissen für die menschliche Ernährung nicht eignen, sind 

Ausgleichsbeiträge nicht zu leisten und Ausgleichszuschüsse 

nicht zu gewähren. Handelsmühlen dürfen Roggen und Weizen für 

andere Zwecke als für die menschliche Ernährung nur verwenden, 

wenn der Fonds auf Grund eines von ihnen eingebrachten Antrages 

festgestellt hat, daß das in Betracht kommende Getreide für 

die menschliche Ernährung nicht geeignet ist, es sei denn, daß 

die Bestimmung des Getreides für Futterzwecke schon in der 

Meldung gemäß § 68 Abs.1 angegeben worden ist. Sofern es sich 

nicht um geringfügige Mengen handelt, hat der Fonds vor seiner 

Entscheidung das Gutachten einer nach ihrem Wirkungskreis in 

Betracht kommenden autorisierten Untersuchungsanstalt einzuholen. 

Uber die Verwendung des Getreides, von dem der Fonds festge

stellt hat, daß es für die menschliche Ernährung ungeeignet ist, 

und über die Verwendung der allenfalls aus solchem Getreide her

gestellten Erzeugnisse haben die Handelsmühlen dem Fonds einen 

Nachweis zu erbirngen. Für solche Getreid~ aus Bundesmitteln 

gewährte Stützungsbeträge sowie allenfalls vom Fonds bereits 

geleistete Zuschüsse sind von diesem mit Bescheid zurückzufordern. 

Desgleichen hat der Fonds allenfalls gezahlte Ausgleichsbeiträge 

zurückzuerstatten. 

(4) Verliert Brotgetre~de ohne Verschulden des Unternehmers, 

in dessen Gewahrsam es sich befindet, die Eignung für mensch

liche Genußzwecke, so sind allenfalls aus Bundesmitteln gewährte 
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.Stützungsbeträge nicht zurückzufordern 0 

(5) Zum Ausgleich der.Unterschiede in der Höhe der Transport

kostenQ die durch Lieferungen von inländischem Brotgetreide 

verschiedener Herkunft an die Mühlen entstehenu kann diesen vom 

Fonds ein 'J?ransportausgleichsbei trag bis zu 10 v. H. des Er

zeugerpreises vorgeschrieben und eine Transportkostenvergütung 

bis zu 10 voRo des Erzeugerpreises gewährt werden. 

(6) Die gemäß Abso1 und _5 eingehobenen Geldmittel sind für 

die im Abso 1 und 5 genannten Zwecke gebunden. 

(7) Sofern ein MUhlenbetrieb die gemäß § 63 festgesetzten 

Ausmahlungssätze nicht einhält, obwohl das zur Vermahlung gelangte 

Getreide seiner Mahlfähigkeit nach bei Einhaltung der vorge

schriebenen Mehl~ und Grießtypen die Erreichung der vorge

schriebenen Ausmahlungssätze zugelassen hätte q kann ihm der Fonds 

fijr die betreffende Vermahlung einen diesen Ausmahlungssätzen 

entsprechenden Betrag zur Zahlung bzwo Rückzahlung vorschreiben.-

(8) Sofern ein Mühlenbetrieb die gemäß § 63 festgesetzten Mehl

und"Grießtypen nicht einhält oder diese falsch deklariert, hat 

ihm der Fonds g soweit es im Einzelfall keine unbillig~ Härt~ 

bedeuteto entsprechend der tatsächlich erzeugten Type die 

Ausgleichsbeiträge zur Zahlung bzwo gewährte Ausgleichszuschüsse 

zur R~ckzahlung vorzuschreiben. 

(9) Aus den l\1itteln gemäß § 64 Abs.1 und 5 sind jährlich bis 

zum 310 Oktober jene Beträge an den Bund abzuführen 0 um welche 

der jeweilige rechnungsmäßige Aktivsaldo zum Ende des abge

laufenen Geschäftsjahres die Höhe von 60 Mio S überst'eigt. Bei 

Abfuhr dieser Beträge ist auf die jeweilige Kassenlage des 

Fonds Bedacht zu nehment der Fonds darf durch die Abfuhr in 

der Erfüllung seiner gesetzlichen AUfgaben nicht behindert 

we~denQ 
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Züchtungsförderungsbeitras 

§ 65 (1) Handelsmühlen haben bei der Leistung von Ausgleichsbeiträgen 

gemäß § 64 Abs.1 zusätziich einen Züchtungsförderungsbeitrag 

von S -.01 je kg vermahlenen Weizens an den Fonds zu leisten. 

(2) Der Züchtungsförderungsbeitrag gemäß Abs.1 ist in den 

Konsumentenpreis der jeweiligen l1ahlprodukte einzurechnen. 

(3) Der Fonds hat die gemäß Abs.1 geleisteten Züchtungs förderungs

bei träge der Präsidentenkonferenz der Land'Vlirtschaftskamrnern / 

österreichs zur Förderung der Pflanzenzüchtung, insbesondere 

zur Verbesserung der Qualität, der Züchtungsforschung und der 

damit unmittelbar verbundenen notwendigen Werbung zu überweisen. 

(4) Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern öster

-reichs hat 

a) jährlich ein Verzeichnis der zu fördernden physischen und 

. juristischen Personen zu erstellen l 

b) darin die jeweiligen Zuwendungen in absoluten Zahlen oder 

in Prozentsätzen der im Jahr zur Verfügung stehenden Fördetungs

mittel auszuweisen und 

c) die Zuwendungen verzeichnisgemäß im Wege der Landesland

wirtschaftskammern unter Auferlegung von der Zielsetzung 

(Abs.3) entsprechenden Bedingungen und l'~uflagen zu gewähren. 

(5) Das Verzeichnis gern. Abs. 4 ist bei den Landeslandwirt

schaftskammern zu jedermanns Einsicht aufzulegen. 

Fremdvermahlungen 

§ 66 Der Fonds kann, wenn es zur Erreichung der im § 56 genannten 

Ziele notwendig ist o unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen des 

§ 95 anordnen y daß für Vermahlungen in einer fremden Mühle 

(Fremdvermahlungen) und für den Weiterverkauf von Brotgetreide 

eine Bewilligung des Fonds erforderlich ist. 
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Ver'zugs zinsen 

§ 67 Bei nicht rechtzeitiger Abfuhr der gemäß § 64 Abs.1 und 5 zu 

entrichtenden Ausgleichsbeiträge und Transportausgleichsbeiträge 

können, sOvleit es im Einzelfall keine unbillige Härte bedeutet, 

Verzugszinsen vorgeschrieben werden, deren Höhe den Diskontsatz 

der österreichischen Nationalbank um 6.v.H. übersteigt. Aus

gleichszuschüsse (§ 64 Abs.1) und Transportkostenvergütungen 

(§ 64 Abs'.5) können gegen fällige Ausgleichsbeiträge (§ 64 ~bs.1) 

und Transportausgleichsbeiträge (§ 64 Abs.5) aufgerechnet werden. 

Werde,n fällige Ausgleichszuschüsse und Transportkostenver

gütungen dem Berechtigten ohne sein Verschulden nicht rechtzeitig 

bezahlt oder verrechnet, so können - soweit es die wirtschaftliche 

Lage des Fonds zuläßt - Verzugszinsen in der im ersten Satz 

genannten Höhe gewährt werden. 

Aufzeichnungen und Meldungen 

,§ 68 (1) Die MUhlenbetriebe sind verpflichtet, Aufzeichnungen Uber 

ihre Haridelsvermahlungen, den Lagerbestand und den Zu .... und -

Abgang an Brotgetreide und Mahlerzeugnissen, getrennt nach 

Weizen, Roggen und Mahlerzeugnissen, unter Angabe der in

ländischen oder ausländischen Herkunft,zu führen und dem 

Fonds monatlich diesen Aufzeichnungen entsprechend Meldung zu 

erstatten. Sofern eine Handelsmühle auch Lohnvermahlungen vor

nimnlt, hat sie in sinngemäßer Anwendung der vorstehenden 

Bestimmungen hierüber getrennte Aufzeichnungen zu führen und 

getrennte Meldungen zu erstatten. 

(2) Uberdies sind Mühlenbetriebe, die Getreide in einer 

fremden Mühle im Lohn vermahlen lassen, verpflichtet, dies 

vorher dem Fonds bekanntzugeben. Solche Vermahlungen unterliegen 

auch den Aufzeichnungs- und Meldevorschriften des Abs. 1. 

158/A XV. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)70 von 131

www.parlament.gv.at



- 71·-

(3) Der Fonds ordnet unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen 

des § 95 an, in welcher Form die Meldungen gemäß Abs. 1 und 2 

zu erstatten sind. 

(4) Der Fonds ist berechtigt, durch seine entsprechend aus

gewiesenen Organe die Richtigkeit der gemäß Abs. 1 bis 3 zu 

erstattenden Meldungen und die tatsächlichen Nettoverkaufserlöse 

für Mahlerzeugnisse durch Einsichtnahme in die in Betracht 

kommenden Aufzeichnungen zu überprüfen. Desgleichen ist der 

Fonds berechtigt, durch seine Organe in den einschlägigen 

Betrieben während der üblichen Geschäftszeit Proben der im 

§ 57 genannten Waren zu en-tnehmen. 

Importausgleich 

§ 69 (1) Anläßlich der Einfuhr von Waren, die im § 57 angeführt 

sind - mit Ausnahme von Waren der ZTNr. 23.07 - aus dem Zoll

ausland, wird anstelle des Zolles ein Importausgleich erhoben. 

(2) Auf den Importausgleich gemäß Abs.1 finden die Vorschriften 

der"§§ 32 und 33 sinngemäß Anwendung, soweit im folgenden nicht 

anderesbestin~t ist. 

(3) Als Indlandspreis gilt bei Brotgetreide (§ 57 Abs.1) der 

behördlich bestimmte Erzeugerpreis, bei Futtergetreide (§ 57 Abs.3) 

der behördlich bestirrmte Erzeugerpreis oder, sofern nicht der 

Erzeugerpreis, sondern der Importabgabepreis behördlich bestimmt 

ist, dieser und bei 1-1ahlerzeugnissen (§ 57 Abs. 2) sowie bei 

Waren der ZTNr. 11.01, 11.02 Bund 23.02, sO'Vleit sie im § 57 

Abs.3 genannt sind, der behördlich bestimmte MÜhlenab-gabepreis. 

Falls Preise für diese Erzeugnisse behördlich nicht bestimmt 

sind sowie für Industriegetreide, hat der Fonds als Inlandspreis 

einen Vergleichswert unter Bedachtnahme auf die Notierungen 

an der Börse für landwirtschaftliche Produkte in Wien heranzu

ziehen. 

(4) Zur Erreichung der im § 56, insbesondere in lit.a, genannten 

Ziele kann der Fonds abweichend von den Bestinooungen de~ Abs.1 bis 

3 bei nachstehenden ~varen, soweit sie im § 57 aufgezählt sind, 

jedenfalls einen Importausgleich bis zur folgenden Höhe feststellen: 
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1. ZTNr. 11.01 

Mehl aus Getreide ••.••••.•••••. ·38 v.H. des Zollwertes 

mindestens .• : .••..•.•••.••••.•. S 170.- für 100 kg 

2. ex ZTNr. 11.02 B 

Grütze und Grieß; Getreidekörner; 

geschält, geschrotet u gequetscht oder gewalzt, auch 

in Perlen oder Flocken Q jedoch nicht weiter 

bearbeitet ••.....•• oooe •• a ••••• 38 v.H. des Zollwertes 

. mindestens •......•• G ••••••••••• S 170. - für 100 kg 

3. ex ZTNr. 23.06 

Rückstände und Abfälle von der Verarbeitung von Waren 

der ZTNr. 08.02, wie sie üblicherweise als Tierfutter 

verwendet werden •.•.•..••.•• ~ •. 38 v.H. des Zollwertes 

mindestens •..•.•••••.•.••..••.. S 1 70. -für 100 kg 

(5) Für Einfuhren, die der Fonds auf Grund einer öffentlichen 

AUfforderung zur Anbotsteilung bewilligt (§ 59 Abs. 1), ist der 

Importausgleich durch Bescheid festzustellen. An die Stelle 

des' Zollwertes tritt in diesen Fällen der Schilling-Grenzpreis, 

von dem.der Fonds bei Erteilung der Bewilligung ausgegangen ist. 

Exportausgleich 

§ 70 C1} Anläßlich der Ausfuhr von Waren, die im § 57 angeführt sind, 

in das Zollausland, ist ein Exportausgleich zu erheben, wenn 

die Auslandspreise solcher Waren nicht nur kurze Zeit über den 

Inlandspreisen gleichartiger Waren liegen. Auf welche Waren 

diese Voraussetzungen zutreffen, ist vom Bundesminister für 

Land- und Forstwirtschaft durch Verordnung festzustellen. 

(2) Der Exportausgleich ist vom Fonds mit Bescheid festzustellen. 

Der Exportausgleich ist derart zu bemessen, daß die Differenz 

zwischen dem Inlandspreis einer Ware und dem Auslandspreis einer 

gleichartigen Ware, der sich aus den für Ausfuhren aus österreich 

günstigsten Absatzmöglichkeiten auf dem Weltmarkt ergibt, 
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ausgeglichen wird. Hiebei ist darauf Bedacht zu nehmen, daß 

die Wettbewerbsgleichheit der aus dem Inland stammenden mit 

der au.f dem vJeltmarkt c::ngebotenen Ware erhalten bleibt. Soweit 

es aus Gründen des öffentlichen Interesses geboten ist, kann 

der Fonds von der Einhebung eines Exportausgleiches ganz oder 

teilweise absehen. 

(3) Der Exportausgleich ist von den Zollämtern nach Maßgabe 

des vom Fonds erlassenen Bescheides nach den für Zöllte geltenden 

Rechtsvorschriften zu erheben, soweit nicht nach diesem Unter

abschnitt anderes bestimmt ist. § 33 Abs. 1, 2. bis 4. Satz' gilt 

sinngemäß. 

(4) "Ein Bescheid gemäß Abs. 2 oder 3 muß an den Versender 

(Exporteur) im Sinne der zollgesetzlichen Vorschriften ergangen 

sein und im Zeitpunkt der Abfertigung von Waren des freien 

Verkehrs in der Ausfuhr, einschließlich der Ausfuhr im Ausgangs

vormerkverkehr oder der Abfertigung zur Einlagerung in ein Zoll

lager oder zur Verbxingung in eine Zollfreizone, dem Zollamt 

vorgelegt werden9 

(5). Vom Exportausgleich sind Waren befreit, die nach dem Außen

hahdelsgesetz 1968 keiner Bewilligungspflicht in der Ausfuhr 
'. ' 

unterliegen. 

. VerwertUngs zuschüsse 

§ 71 (1) Soweit es zur Erreichung der Zielsetzung der §§ 11 und 56 

erforderlich ist, hat der Bund anläßlich der Ausfuhr von 

Waren, die im § 57 angeführt sind oder daraus hergestellten 

Verarbeitungsprodukten in das Zollausland l einen Ver'iVertungs

zuschuß zu gewähren, wenn die Auslandspreise solcher Waren nicht 

nur kurze Zeit unter den Inlandspreisen gleichartiger Waren 

liegen. 

(2) Der Verwertungszuschuß ist vom Fonds in der öffentlichen 

Bekanntmachung (§ 60 ~lllis. 1) im Falle eines Absehens von dieser 

(§ 60 AbsQ 2) auf sonst geeignete Weise bekannt zugeben und sodann 

mit Bescheid zu gewähren. 
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Hiqbci ist d~atLf:nG(lacht zu' nC!lffi:en, daß d':L'ci':Vlettbewerbs-: " ". 

fähigkeit, der aus de'm Inland': st.:umn~nd.c'n' bit: ae'ru~",dEHn ,:',: 
· \loi.l~~a.i'ldr '~,nß6'b6t;encn' Tiaro' 'ge\'/ährl~i'st~:~' iqt".~: ; 

'~;~ilma1;JTle.n:~lid~Un[5 ,'. 
; .. . 

,§ ,ZZ D~r Impo~tausglcich' (§ ,69) und der llicportausglei~h :c § 70) 
~'ind 'E:l.Dr;c:üir:lcn de'~ BUrides ~ Sie sind, zlU.1ächs~·: ~u.r ~eclrnnß .der 

• ~ '. '.o. • • 

" 
,VerHortungsiuschüsse":(§: 71)' und .ferner" BOVIOJ t;<sie :'.bej~m 'Import 

od~r EX;ort' ~on Brotgetrcicle und MahlGrzeug'nis~en: .ei-n:gohoben 
'v7e:r(le~ ~ zUr Stabili~ierÜng der :Getrcide-,; ·Heh!: ..... und,,'Drot- ' 

prE}ise, . sO\'/ei t"~ie beini'Impbx·t· oder' Export von Futt~;mi tteln 
o • • ... 

und. Inc1ustr':l.cgetrcidc" ein'g'Ghoben·'.'Y~erdbn, ,: zUI>9~eher~g der 

inlili?-disch~n iut;-b'c'rmi t:tclproduktion' und. des, ·Aqsatzes' '~on 
Ti~r~.n:' 'und': tierischen Erzeugnissen)'. ZUDl , Transl;o't'!bausglcich 

. .' .. ~.. .. . .. 

f'ür Futtermittel, zur Förü'erung der Produkti vi:tät, und quali~· . .' . . . .. 

,tätasteig'crung in, der ViehYlirtschaft) zUm il'p,sbau der .'l:ilch-
... .. . '.. I 

leistungskontroll<? ,nonie. fiir, Ha.ßnablnen 'zur .. Fes'Gj:g~n'~ 'de~: 
Berg'bD:ucrnt·i.lliis zu ver .. ,.,cndGn.. . . '. " = ': . . ... 

:. ;. .:.. ~ 

O',a. ... 

I.1C~kun[)Sl!':2.~ne:h:l1C~ für }3'ro-cgetreide und' 1:1nh1crz:et!ßni sse . 
00 ..... 

§ :!7.p~ (1)' Der B~nde~ministGr .für ,Land-' und. 1!'oJ."'s~vlirt4cha.:ft .kann 

dur(~h Ve:eol'Q.nung, den 1Jühlenbetriqben Ver;fltchtungen 'auf-
erlegen:' Z'),.U'· ..,.: .. ,. ": .-

.... ". -

0.) Lager!-' und V6rrutshul t-ung von.- ·lage~e:fähigeJn ,ri~otgetreicle 
.......... • 0'0 • ".1.. . 

in'beti-'icbse'i'gendn Larrcrräümcn.in,oinem über den normalen 
.. '-.:) '.' •• 1. " .. 

Geschäftsbetri'eb h±nau'sßehcndeh Umfalle; gegen, EntsGhädi(;Ung 
im .. hand,e18übl,i~hen Ausmaß, 

. .. ..: ... . - .. 
11) Abnah.T:w 1~on iriläildischel11' Brotc;etrcj,c1e hand61~übliG'hC!, 

Qt~~i tät in 'einem nnch' der, Gesallrtvorr~t';lag; ,"'pc3,ti'r~tcn 
AU~illaß und unter Berücksichtigung, dcrJahr:esV~r1l1:~,hl~1gs
iilCi1gC lild der Quali tätscrfordel'l1isse des einz~lncll Betriebes, 

. ' . . . . . 
c) Lbgabe hcsti~lfltcr ÜahTerzeuc;nissc gegen Bedo.rfsü:achneise, 

SOYJCit dies zur Sicherung der ~weckb(!stimmten Ver'7ondung 

dor J:'onus;,!i 1; tel l.md au:f Grund des Bu.ndcsfin.auzgcsctzes 

Gcu~lhl'ter Sl.;üt;zUJ1Gsni ttcl erforderlich ist .. 
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. . 

- , '25-.. - . 

, '. (" .. ,: • :.,.'. ",. J ' ' , 

(2) J') TlUl" )dcsJUini'ste'r, für' Lünd-:-- uncl.Forst;wil'tschaft • 81." ..IJ ...... 

\'/ci tel." d~~ch Ver.~rcln~lllg, ;.', 

)cann 
..... 

.' , , 

a) .die einschlägiGen. Impo.~~t:- _ 'un~:,~~'oßh~delcbetriebe und, .. . . . 
die landwirtschni'tlichcn 'Genossenschaften ohne Mühlen-

betrieb 'zu U~ßliahm~nc;em~ß' f...bs .. 1,lit.a Ulid 'c ver·-

pflichten, 
, " '.. . 

b), die' einschlägigen Import~ und Größ~andeisbctrlebe,' die 
. ' ,:', .' , ), ',- , 

lancl:rlirtschaftlichen .Genossenschaf.~en und d~e Getreide-

·au~k;ä.ui·cr zur '],ÜlITUllg y~n"Aufze:Lciullll1ßcn .'über i~~e' 
': Lager- ~d. ,Vorr~t~J.1al:tu~g ~d - ihre Umsttt~,e hiJjsich-tiich 

: der im ~. 57-: gen(;~t~n' \7~"elf, 'zur E;'pi?attung von:'l1eJ.dungen) 

'die dies'eil Au..fzeiclm~lßen 'ent~p;'~'chc~ 's~vlie 'zur G~\vähruJl~ 
, der Eins:i.~h~-;J.lallJne jl}- di~~~ ':~,u:fzei~bll~g~l~ :,; ~~l,d 'in di~' ;':.' . 

sonstigen Unt~rl3.'gen üpcr, ,die', Lantl- und yöf.r~t[.;l~al'bUng 
Und i.iber die Umsätze verpfli~hten'~ ': .. 

. . .. . '. . . 
• "' . ' • • .' • • ~ • 0' 

e) die einschlägigen Großhanclelsbctricbe ve'rpfl;ichtcJ1,' aU$--

länc1i~Cl1es BrotCSß-treidc nur' lli1.' HD.nd~lsJ~lüb.lc'n: oder ~ 
G?treidegroßhanc1elsbc-l;riebc' zu liefern und " 

d) 'die Getreid~~,ui]~äufcr verpflichten, inländisches Brot

;' 'getreide nur :nn Getreidegroßhendclsbetriebe od~-r an·
lInnclel~mühien Ylei·ter'~uliefcrn: .. 

(3)~,'Die 13esti'mni:un(~en,'des~ .l~bsG1 lit.c Ul).d 8ov/eit es zur 

Siclic:cunß der gemäß. di'es~n J3es.t:i..lp..r!lun:ge~l g~ti;o'ffen~n:' R,e~e,-. .. .' . '. 

Itmgcil noh'iendie;: is:b -: ',:?-ioB,estimrnungcn de~ Abs.e 2 "li t .. b '. 

gelten auch für 'alle sonstiEjen gen,erbsmä-0i g I:Ial;lerz'eugnis.se 
abgcb~n~,en. lllld verarbqitendcn BeJGriebe 0 .',' 

. . .. ," ," 

(4) Vcrfiig1U1gcn ,'auf' Gl."lm(;l',dcr gem[iB AbS .. 11iteCl. 'und .h"sorlic 

)Jach Jl.b!:.~ .. 2 li t. a ,erla~~~~)'~~l,ye~"orililUl~ß~l~ '~i~1d 'VOL~ Bnndcs

lninistCl'ium fü.t' rJ~'c!ld- und Ji'orßt\7irtschai"t; ~u 'treffell .. 

. D\u'ch V Cl'Or~1.nlmc; k2..1111 jedoch bestimT.lt· 'rJel~den) . drill diese 

,'Vcl'fiiGUlIGÖll V~11' l~OJicl~ im :ii,unel~ lmd Auftrag dos Ilmldcsmil;i

st;criuJJ~ für Lmld·~ und.' FO~fjt1'lirtßchaf.tzu trc.l;'f~n Gind • 

.. '. 
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Desgleichen kann durch Verordnung des Bundesministers für 

Land- und Forstwirtschaft bestimmt werden, daß die in Abs. 1 bis 3 

vorgesehenen Meldungen an den Fonds zu erstatten sind und daß 

die Berechtigung zur Einsichtnahme gemäß Abs. 1 bis 3 Fondsorganen 

zusteht. Der Geltungsbereich solcher Verordnungen muß sich auf 

das ganze Bundesgebiet erstrecken. 

(5) Vor El=lassung von Verordnun<;ren gemäß Abs. 1 bis 4 ist dem 

Fonds Ge~egenheit zur Stellungnahme zu geben. 

Lenkungsmaßnahmen für Futtermittel 

§ 74 (1) Um eine ausreichende und gleichmäßige Versorgung mit den im 

"§ 57 Abs. 3 genannten Futtermitteln für das gesamte Bundesgebiet 

:während des ganzen Jahres zu gewährleisten, können für diese 

unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen des § 59 Abs. 2 durch 

Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft 

die einschlägigen Import- und Großhandelsbetriebe und die land

wir.tschaftlichen Genossenschaften verpflichtet werden 

a)' zur Lager- und Vorratshaltung in einem über den normalen Ge

schäftsbetrieb hinausgehenden Umfang gegen Entschädigung in 

handelsüblichem Ausmaß und unter Bedachtnahme auf die Lager

kapazität und die finanzielle Leistungsfähigkeit des ver

pflichteten Betriebes, 

b) zur Kennzeichnung der allfälligen ausländischen Herkunft, 

c) zur Führung bestimmter Aufzeichnungen über ihre Lager- und 

Vorratshaltung und ihre Umsätze sowie zur Erstattung von 

Meldungen über die genannten Vorgänge und 

d) zur Gewährung der Einsichtnahme in die nach lit. c vorge

schriebene Aufzeichnung und sonstige Unterlagen über die 

Lager- und Vorratshaltung sowie die Umsätze, wenn Grund zu 

der.Annahme gegeben ist, daß Meldungen nach lit. c unrichtig 

erstattet worden sind. 

-.' 
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(2) die Bestimmungen des Abs. 1 lit."b bis d gelten auch f:jr 

die einschlägigen Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe und 

für Landesproduktenhändler. 

(3) Für die in den Abs. 1 und 2 vorgesehenen Maßnahmen finden 

die Bestimmungen des § 73 Abs. 4 und 5 sinngemäß Anwendung. 

Mahlerzeugnisse 

§ 75 (1) Mahlerzeugnisse, die aus Getreide hergestellt werden, für 

das aus Bundesmitteln Stützungsbeiträge gewährt werden oder 

für das der Fonds Ausgleichszuschüsse gegeben oder Ausgleichs

beiträge (§ 64 Abs.1) zu fordern hat, dürfen nur für Zwecke der 

menschlichen Ernährung abgegeben oder ven'lendet werden. 

(2). Der Fonds hat Unternehmern, die Mahlerzeugnisse entgegen 

den Bestimmungen des Abs. 1 oder OhnE! Bedarfsnachweis (§ 73 

Abs.1 lit.c) weitergeben oder verwenden, den Rückersatz der hiefür 

aus Bundesmitteln gewährten Stützungsbeträge durch Bescheid auf

zutragen. Desgleichen ist der Fonds berechtigt, in den oben ge-
- . 

nannten Fällen bei Roggenmehl den gewährten Vermahlungszuschuß 

durch Bescheid rückzufordern und bei Weizenbrotmehl den Betrag, 

der auf Grundlage" einer dieser Mehlmenge entsprechenden Roggen

vermahlung zu errechnen ist, mit Bescheid zur Zahlung vorzu

schre~ben. Der Fonds hat ferner den Rückersatz von Stützungs- und 

Fondsmitteln vorzuschreiben, deren Zahlung durch eine im § 69 

Abs. 1 lit.a des AVG.1950, BGBl.Nr. 172, genannte Handlung 

erwirkt worden ist. 

(3) Können Mahlerzeugnisse infolge eines schuldhaften Ver

haltens nicht besti~~ungsgemäß der menschlichen Ernährung 

zugeführt werden, so sind die Bestimmungen des Abs. 2 sinn

gemäß anzU\Y'enden. 
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(4) Für die Beurteilung der Frage, ob Mahlerzeugnisse für 

die menschliche Ernährupg nicht geeignet sind, hat der Fonds, 

sofern es sich nicht um geringfügige Mengen handelt, das 

Gutachten einer nach ihrem Wirkungskreis in Betracht kommenden 

autorisierten Untersuchungsanstalt einzuholen. Uber die 

Verwendung solcher für die menschliche Ernährung nicht ge

eigneter Mahlerzeugnisse ist dem Fonds ein Nachweis zu erbringen. 

Mahlprämien 

§ 76 (1) Landwirtschaftlichen Erzeugern können für das für den 

Eigenbedarf und für die menschliche Ernährung in eigener Mühle 

. oder im Lohn vermahlene Brotgetreide eigener Erzeugung Mahl

prämien ge\vährt werden. Die Höhe der Mahlprämien bestimmt sich 

nach den gemäß § 9 vorgesehenen Ausgleichsbeträgen. 

{2} Die näheren Re~elungen über die Mahlprämien werden durch 

Verordnung des Bundesministers für Land-und Forstwirtschaft 

im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen bestimmt. 

-EihlagerüngsaktiOnen und Transportkostenzuschüsse . 

§'77 (1) Zur Erreichung der Ziele des § 56 hat der Bundesminister 

für Land- und Forstwirtschaft, wenn es die Marktlage im Inland 

erfordert, Einlagerungsaktionen durchzuführen. Hiebei sind 

die gemäß § 4 kundgemachten Richtpreise bzw. behördlich fest

gesetzten Preise zu beachten. Er kann zu diesem Zweck, insbe

sondere mit zu einschlägigen Geschäften befugten Unternehmen 

Vereinbarungen treffen, wonach diese lagerfähiges Brot- und 

Futtergetreide gegen Entschädigungen in handelsüblichem Ausmaß 

in eigenen oder gemieteten Lagerräumen lagern. 
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(2) Der Bundesminister. für Land- und Forstwirtschaft hat 

bei AbschLuß solcher Verträge die in Abs. 1 genannten Unter

nehmen zu verpflichten u Aufzeichnungen über ihre Lager- und 

Vorratshaltung sowie über ihre Ein- und Verkäufe zu führen. 

Gleichzeitig sind sie zu Meldungen, die diesen Aufzeichnungen 

entsprechen! sowie zur Ge\..rährung der Einsichtnahme in diese 

Aufzeichnungen und in die sonstigen Unterlagen über die Lager

und Vorratshaltung zu verhalten. 

(3) Zur Erreichung der Ziele des §56 kann der Bundesminister 

für Land- und Forstwirtschaft ferner Transportkostenzuschüsse 

gewähren. 

(4) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft kann 

die Durchführung dieser Maßnahmen dem Fonds übertragen. 

Qualitätsprämie 

. § 78 Entsprechend den Bestimmungen des § 9 hat der Bund Prämien 

für Qualitäts- und DurU~leizen zu leisten. Die Prämie beträgt 

für Qualitäts'v'leizen S ou07 je kg und für Durumweizen 

S 0 Q 48 'j e kg 0 

158/A XV. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 79 von 131

www.parlament.gv.at



- 80 -

D. Vieh- und Fleischwirtschaftsordnung 

Besondere Zielsetzungen 

> 

§ 79 Der Viehwirtschaftsfonds - in den folgenden BestiInITlungen dieses 

Unterabschilittes als IIFonds!! bezeichnet - hat der allgemeinen 

Zielsetzung (§ 11) zu entsprechen und 

a) Maßnahmen zu setzen, die die Aufrechterhaltung einer nach 

Qualität und Quantität ausreichenden inländischen Viehwirt

schaf~ ermöglichen, 

b} die Preise für Schlachttiere und tierische Produkte zu 

stabilisieren, 

c) Vorsorge für die Versorgung der Bevölkerung mit den in 

diesem Unterabschnitt erfaßten Waren zu treffen, und 

. d) Maßnahmen zu ergreifen I die die Ernährung der Bevölkerung 

au·ch. in Krisenfällen mit diesen Waren gewährleiste!1 . 

. Begriffsbestimmungen 

§ 80 (1) Schlachttiere im Sinne dieses Unterabschnittes sind 

folgende Tiere: 

Zolltarifnununer 

ex 01.01 A 

ex 01.02 

ex 01.03 

ex 01.04 

':.1 

Warenbezeichnung 

Pferde, lebendo zum Schlachten bestimmt 

Rinder (einschließlich Büffel), lebend, 

zum Schlachten bestimmt 

Schweine lebend,zum Schlachten bestinunt 

Schafe und Ziegen, lebend, zum Schlachten 

bestimmt. 

(2) Fleisch im Sinne dieses Unterabschnittes sind folgende 

Waren: 

Zolltarifnummer 

ex 02.01 

02.04 

Warenbezeichnung 

Fleisch, Innereien und anderer genießbarer 
Schlachtanfall, von den in den Nummern 01.01 
bis 01.04 des Zolltarifes genannten Tieren, 
frisch, gekühlt oder gefroren 
Fleisch, Innereien und anderer genießbarer 
Schlachtanfall von Tieren der Nummer 01.06 
des Zolltarifes, frisch, gekühlt oder gefroren 
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Warenbezeichnung 

Fleisch, Innereien und anderer genießbarer 

Schlachtanfall von den in den Nummern 01.01 

ibis 01.04 und 01.06 des Zolltarifes genannten 

Tieren, ge-salzen, in Salzlake, getrocknet oder 

geräuchert. 

(3) Fleischwaren im Sinne dieses Unterabschnittes sind folgende 

Waren: 

Zolltarifnummer 

16.01 

- ex 16.02 

ex 21.05 

Warenbezeichnung 

Wurst und Wurstwaren, aus Fleisch, Innereien 

, oder anderem Schlachtanfall oder aus Tierblut 

andere Zubereitungen und Konserven aus· Fleisch, 

Innereien oder anderem Schlachtanfall von den 

in den Nummern 01.01 bis 01.04 

,des Zolltarifes genannten Tieren 

genußfertige homogenisierte Zubereitungen 

mit einem Trockenrückstand von mehr als 10 %, 

die Fleisch, Innereien oder anderen Schlacht

anfall enthalten, sofern der Verfügungsbe

rechtigte im Zeitpunkt der Zollabfertigung 

nicht durch eine Bestätigung des Bundesministe-

, riums für Land- und Forstwirtschaft nachweist, 

daß diese Bestandteile nur von Tieren der 

Nummern 01.05 und 01.06 des Zolltarifes stammen. 

(4) Tierische Fette im Sinne dieses Unterabschnittes sind 

folgende Waren: 

Zolltarifnummer 

02.05 A 

15.01 A 

15.02 A 

Warenbezeichnung 

Schweinespeck und Schweinefett 

Schweineschmalz und anderes Schweinefett 

Premier jus, Speisetalg 
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(5) Tierische Produkte im Sinne dieses Unterabschnittes sind· 

die in den Abs. 2, 3 und 4 genannten Waren. 

(6) Bei der'Ein- oder Aus{tihr gelten die im Abs. 1 genannten 

lebenden Tiere als zum Schlachten bestimmt, sofern nicht durch 

Vorlage einer Bestätigung des Bundesministeriums für Land- und 

Forstwirtschaft im Zeitpunkt der ZOllabfertigung nachgewiesen 

wird, daß die Tiere zu einer anderen Bestimmung al~ zum Schlachten 

eingeführt oder ausgeführt werden. 

(7) Für die Einreihung einer Ware in eine der in den Abs. 1 bis 4 

angeführten Zolltarifnummern gelten die Bestimmungen des Zoll

tarifgesetzes 1958, BGBI.Nr. 74 . 

.. Richtmärkte 

§ 81 (1) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat durch 

Verordnung Vieh- und Fleischmärkte, die regelmäßig mit Schlacht

rindern oder Schlachtschweinen oder Fleisch von solchen Ti.eren 

beschickt werden, besondere Bedeutung für den Absatz haben und 

vo~ überregionaler Bedeutung für die Preisbildung sind, zu 

Richtmärkten zu erklären. 

" ,. 

(2) In Verordnungen nach Abs. 1 sind Bestimmungen über die 

Feststellung der mengenmäßigen Umsätze und über die Notierung. 

der Preise auf den Richtmärkten zu treffen. Dabei sind un·ter

schiedliche Verhältnisse auf den einzelnen Richtmärkten inso

weit zu berücksichtigen, als hiedurch der Aussagewert der Preis

notierungen und ihre Vergleichbarkeit nicht beeinträchtigt 

werden. Die Verordnungen haben insbesondere die Verpflichtung 

zur amtlichen Verwiegung, zur Verkaufsabrechnung mit Schlußscheinen 

und über eine Vieh- und Fleischmarktkasse oder eine dafür ~e

eignete Einrichtung festzulegen. Ferner ist vorzuschreiben, daß 

die Mengenumsätze und die ermittelten Preisnotierungen dem Bundes

minister für Land- und Forstwirtschaft und dem Fonds bekanntzugeben 

sind. 

(3) Personen, die 

1. Schlachthöfe und Schlachtstätten ohne Marktverkehr betreibencder 

·2. Vieh- und Fleischkäufe vermitteln 
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und bei denen im übrigen die Voraussetzungen des Abso 1 zu~ 

treffen u sind vom Bundesminister für Land~ und I?orstwirtschaft 

durch Bescheid zu verpflichten, tiber Umsatzmengen und Preise 

Aufzeichnungen zu führen und hierüber dem Bundesminister für 

Land- und Forstwirtschaft und dem Fonds Berichte vorzulegen. 

(4) Vorschriften nach Abso 2 oder 3 sind nur hinsichtlich 

solcher Schlachttiere und tierischen Produkte zu erlassen? die 

auf dem betreffenden Richtmarkt oder von dem betreffenden Unter

nehmen regelmäßig in Mengen umgesetzt werden u denen Einfluß- auf 

die überörtliche Preisbildung zukommt. Die gemeldeten Preise 

haben sich auf einzelne Qualitätskl~ssen (Qualitätsklassengesetz, 

BGBloNr. 161/1967) oder, soweit solche nicht bestimmt sind e auf 

handelsübliche Qualitäten zu beziehen. 

Eih~ und Ausfuhrpläne 

§ 82 (1) Der Bundesminister für Land-· und Forst\V'irtschaft hat auf 

Vorschlag des Fonds jeweils bis zum 31. Dezember für die ersten 

vier l.\ionate des folgenden Kalenderjahres und bis zum 300 April 

fü~das gesamte laufende Kalenderjahr unter Bedachtnahme auf 

die inländische Produktion fUr die im § 80 genannten Waren ßin

und Ausfuhrpläne (Mengen der ein- und auszuführenden Waren, 

allenfalls auch Zeitpunkt der Ein- und Ausfuhr)festzulegeno 

(2) Der Fonds hat die festgelegten Ein- und Ausfuhrpläne bei 

VOllziehung seiner Aufgaben grundsätzlich zu beachteno Die 

Ein- und Ausfuhrpläne dürfen auf Vorschlag des Fonds nur abge

ändert werden u wenn die Stabilität der Preise der im § 80 genannten 

Waren oder die Bedarfslage eine Erhöhung oder Minderung der in den 

Plänen vorgesehenen Mengen oder eine zeitliche Verschiebung der 

Ein- oder Ausfuhren erforderlich machen. 

E'infuhren 

§ 83 (1) Einfuhren der im § 80 genannten Waren aus dem Zollausland 

bedürfen der Bewilligung des Fondso 

(2) Soweit es die Stabilität der Preise der im § 80 genannten 

Waren und die Bedarfslage erfordern, hat der Fonds die eI1tsprechenden 
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Einfuhren zu veranlassen; er hat zu diesem Zweck ein allgemeines 

Einfuhrverfahren (Abs. 3) vorzusehen oder eine Ausschreibung 

(Abs.4) vorzunehmen. 

(3) Das allgemeine Einfuhrverfahren ist durch öffentliche Be

kanntmachung zu regeln, in der insbesondere der Zeitraum der An

wendung des Verfahrens, die.Form der AntragsteIlungfür die Ertei

lung der Einfuhrbewilligung, die Grundsätze der Bewilligungser

teilung einschließlich einer allfälligen mengen- oder wertmäßigen 

Begrenzung der einzelnen Einfuhranträge und erforderlichenfalls 

auch das zur Einfuhr zugelassene, durch Menge oder Wert bestimmte 

Warenkontingent festzulegen sind. 

(4) Wenn vom allgemeinen Einfuhrverfahren nachteilige Auswir~ 

:kungen auf die österreichische Volkswirtschaft zu befürchten 

sind oder es im staatsfinanziellen Inter,esse liegt, hat der Fonds 

durch öffentliche Bekanntmachung zur AntragsteIlung für die in 

Aussicht genommenen. Einfuhren aufzufordern. In einer Bekannt

machung, derzufolge die Einfuhren auf Abruf (Abs. 7) zu erfolgen 

haben, kann vorbehalten werden, daß höchstens ein Zehntel der 

ges'amten für die Einfuhr vorgesehenen Menge nicht abgerufen ~ird. 

Der Fonds hat den preiswertesten Einfuhrantrag zu bewillige!}; 

er hat jedoch von der Erteilung der Bewilligung abzusehen oder 

die Bewilligung für eine Teilmenge zu erteilen, wenn und soweit 

die E~teilung der Bewilligung den Zielen der Ausschreibung nicht 

entsprechen würde. Die Angebotsformen lebende Schweine und 

Schweinehälften sind sowohl gemeinsam auszuschreiben als auch 

gemeinsam dem Vergleich. der Preiswertigkeit zu unterziehen. Bei 

der Beurteilung der Preiswertigkeit ist auch auf die "allgemeinen 

volkswirtschaftlichen Interessen, insbesondere die Konsumenten

interessen, Bedacht zu nehmen. 

(5) In den Verfahren nach Abs.. 3 und 4 darf der Importeur ion der 

Wahl sowohl des Ursprungs- als auch des Lieferlandes nur insoweit 

beschränkt werden, als Einfuhren veterinärrechtlich nicht zu

lässig sind. 

(6) Abweichend von den Abs. 2 bis 4' kann der Fonds Anträgen auf 

Einfuhrbewilligungen für Mustersendungen und für Einfuhren 
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geringer Mengen oder geringen Wertes ohne besonderes Verfahren 

stattgeben. Weiter kann der Fonds in einem den jeweiligen Ge

gebenheiten entsprechenden Verfahren Einfuhrbewilligungen er

teilen, soweit dies zur Erfüllung völkerrechtlicher Verpflich

tungen oder zur Förderung österreichischer Messen erforderlich 

ist. 

(7) Die Gültigkeit der Einfuhrbewilligung ist zu befristen. Die 

Einfuhrbewilligung hat die Angabe des Ursprungs- und Lieferlandes 

zu enthalten. Ferner ist die Einfuhrbewilligung, soweit es zur 

Erreichung der im § 79 genannten Ziele notwendig ist, mit Auflagen 

hinsichtlich der Qualität, der Einfuhrzeit, der Durchführung 

des Transportes, der Lagerung, der Verwendung, der Verteilung 

und der Inverkehrsetzung über bestir~te Märkte zu verbinden. 

Im Interesse. einer ordnungsgemäßen laufenden Versorgung des 1n

landsmarktes kann in Einfuhrbewilligungen weiters die Auflage 

erteilt werden, daß der jeweiligen Marktlage angepaßte Teilmengen 

nach Maßgabe entsprechender Abrufe innerhalb der Gültigkeitsdauer 

der Einfuhrbewilligung zum Verkehr freigegeben werden. Vom Fonds 

erlassene Durchführungsbestimmungen f die dem Nachweis der Ein

haftung einer Auflage dienen, sind Bestandteil der betreffenden 

Auflage~ Der Fonds darf nur solche Auflagen vorschreiben,die in 

der öffentlichen Bekanntmachung gemäß Abs. 3 und 4 genannt waren. 

Um die Einfuhr innerhalb der GÜltigkeitsdauer der Einfuhrbe

willi<;Jung und die Einhaltung von Auflagen zu gewährleisten, kann 

der Fonds die Erteilung der Einfuhrbew11ligung von der Leistung 

einer Sicherstellung abhängig machen. Ferner kann der Fonds bei 

überwiegend für Zwecke der Fleisch- und Fettwarenerzeugung be

stimmten Einfuhren die· Erteilung der Einfuhrbewilligüng davon 

abhängig machen, daß ein Vorvertrag mit einem einschlägigen 

Verarbeitungsbetrieb oder einer Marktagentur beigebracht wird. 

(8) Importeuren, die Auflagen, unter denen die Bewilligung er

teilt wurde, schuldhaft nicht einhalten, sowie Importeuren, 

die die Ware innerhalb der Gültigkeitsdauer der Einfuhrbewilli

gung schuldhaft nicht oder nicht zur Gänze einführen, können 
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bereits erteilte Bewilligungen entzogen werden, wenn ihre Auf

iechterhaltung zu volkswirtschaftlichen Nachteilen führen würde. 

Aus den gleichen Gründe~ können Importeure überdies zeitweise oder 

dauernd von der Durchführung von Importgeschäften ausgeschlossen 

werden. Dasselbe gilt für Importeure, die entgegen den Bestimmungen 

des Gesetzes Importe durchführen. Außerdem kö.rmen aus diesen Gründen 

Sicherstellungen ganz oder teilweise vom Fonds zugunsten des 

Bundes für verfallen erklärt werden~ Hiebei ist auf allfällige vom 

Importeur erbrachte Nachweise, daß er die Frist für die Einfuhr 

oder die Auflagen ohne sein Verschulden nicht einhalten konnte, 

Bedacht zu nehmen. Zur Gänze oder zum überwiegenden Teil darf der 

Sicherstellungsbetrag nur für verfailenerklärt werden, wenn die 

Nichteinhaltung der Frist für die Einfuhr oder von Auflagen eine 

erhebliche Beeinträchtigung öffentlicher Interessen zur Folge hat. 

(9) Eine Einfuhrbewilligung des Fonds ist nicht erforderlich für 

1., die Einfuhr von Waren, 

a) deren Verkehr gemäß multilateralen Vereinbarungen keinen Be-. 

. . schränkungen unterliegt, 

b) .im kleinen Grenzverkehr, 

c) im Reiseverkehr, 

d) im Postverkehr, sofern die Sendung bei einem ausiändiscnen 

Postamt aufgegeben wird oder 

e) auf Grund des Abkommens zwischen der Republik österreich und 

der Republik Itali~n über die Regelung des erleichterten 

Warenaustausches zwischen den österreichischen Bundesländern 

Tirol und Vorarlberg und der italienischen Region Trentino

Alto Adige, BGBl.Nr~ 125/1957; 

2. die Durchfuhr von Waren durch das Zollgebiet. Dies gilt auch 

für lebende Tiere, die wegen Verletzungen oder Erkrankungen 

während der Durchfuhr notgeschlachtet werden müssen, wenn sie auf 

dem Bahnwege befördert werden. 

(10) Die Zollämter dürfen im § 80 genannte Waren nur dann 

zum freien Verkehr abfertigen, wenn eine Einfuhrbewilligung 

des Fonds, die an den Warenempfänger im Sinne der zollgesetz-
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lichen Vorschriften ergangen ist, vorgelegt wird oder wenn 

es sich um Einfuhren gemäß Abs. 9 Z.1 oder 2 zweiter Satz 

handelt. 

Ausfuhren 

(1) Ausfuhren von Schlachttieren, Fleisch und tierischen Fetten 

in das Zollausland bedürfen einer Bewilligung des Fonds. Davon 

ausgenommen sind Waren der Nummern 02.04 und 15.02 Asowie \varen 

der Nummer 02.06 des Zolltarifes, soweit sie von den in der 

Nummer 01.06 des Zolltarifes genannten Tieren stanunen. Wen!! die 

Zielsetzungen des § 79 hiedurch nicht beeinträchtigt werden,ist 

die Bewilligung zu erteilen. Werin es im volkswirtschaftlichen 

Interesse liegt, hat der Fonds durch öffentliche Bekanntmachung 

zur Antragstellung für die Erteilung von Ausfuhrbewilligungen auf

~ufordern. Die Bekanntmachung hat insbesondere Art u"nd Menge der 

zur Ausfuhr vorgesehenen Waren, den Ausfuhrzeitraum, das zur An

wendung gelangende Verfahren (Abs.2 oder 3) und sonstige für die 

Antragsteilung und "die Erteilung der Bewilligung wesentliche' Um

stände zu enthalten. 
(2) Nenn es im Interesse der Aufrechterhaltung von Absatzmöglich-

keiten auf den Auslandsmärkten liegt, ist die zur Ausfuhr vorge

sehene Gesamtmenge auf die Exporteure der bewillig~ng'spf-lichtigen 

Waren in einer Neise aufzuteilen, daß diesem Interesse unter 

Bedachtnahme auf die Produktions- und Marktverhältnisse in den 

einzelnen Bundesländern bestmöglich Rechnung getragen erscheint. 

Bei der Auf teilung ist insbesondere auf die bisherigen Export

leistungen, die Marktbelieferung und die erbrachten Leistungen 

für die Absatzsicherung im Inland Bedacht zu nehm~n, ohne daß 

neue Exporteure vom Verfahren ausgeschlossen werden. 

(3) Soweit nicht die Bestirrunungen des Abs.2 zur Anwendung gelan

gen, ist in der öffentlichen Bekanntmachung zur Bekanntgabe des 

Stützungserfordernisses bzw. des Exportausgleichsbetrages {§ 87 

Abs. 3) aufzufordern. Der Fonds hat den günstigsten Ausfuhrantrag 

zu bewilligen. Die BeWilligung ist jedoch zu versagen, wenn sie 

öffentlichen Interessen zm.;iderlaufen würde. 

(4) Die Gültigkeitsdauer der Ausfuhrbewilligung ist zu befristen. 

Um die Ausfuhr innerhalb der Gültigkeitsdauer der Ausfuhrhe

willigung zu geWährleisten, kann der Fonds im Falle eines 
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Verfahrens gemäß Abs. 2 oder 3 die Erteilung der Bewilligung von 

der Leistung einer Sicherstellung abhängig machen. Die Sicher

steilung ist zur Gänze bzw. zu einem entsprechenden Teil für 

verfallen zu erklären, wenn die Ware nicht bzw. nicht zur Gänze 

in das Zollausland ausgeführt wird. Hiebei ist auf allfällige vom 

Exporteur erbrachte Nachweise, daß ihm die Ausfuhr ohne sein Ver

schulden nicht möglich war, Bedacht zu nehmen. 

(5) Bewilligungen sind nicht erforderlich für 

1. die im § 4 Abs. 1 des Außenhandelsgesetzes 1968 in der jeweils 

geltenden Fassung genannten Ausfuhren und 

2. die Ausfuhr von Waren auf Grund des Abkommens zwischen der Re

publik österreich und der Republik Italien über die Regelung 

des erleichterten Warenaustausches zwischen den österreichischen 

Bundesländern Tirol und Vorarlberg und der, italienischen Region 

Trentino'-Alto Adige, BGBl.Nr. 125/1957, in der jevlE~ils geltenden 

Fassung .. 

Im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und 'Kosten

ersparnis kann der Fonds durch Verordnung die Bewilligungspflicht 

der.Ausfuhr bestimmter Waren, die für an österreich angrenzende 

Zol'lausschlußgebiete anderer Länder bestimmt sind, aufheben. In 

der Verordnung sind die Zollämter anzugeben, bei denen die Aus

fuhrabfertigung zu erfolgen hat. Diese Verordnung darf nur kund

gemacht werden, wenn der diesbezügliche Beschluß des Fonds von 

den Bundesministern für Land- und Forstwirtschaft und für Finanzen 

bestätigt worden ist. Die Bestätigung gilt als erteilt, falls sie 

nicht binnen drei Wochen nach Einlang'en des schriftlichen Antrages 

versagt wird. Die Zoll'ämter haben jährlich die auf Grund dieser 

Verordnung ausgeführten Waren nach Art und Menge dem Fonds be

kanntzugeben. 

(6) Die Zollämter dürfen nach Abs. 1 bewililgungspflichtige Waren 

in der Ausfuhr nur abfertigen, wenn eine Ausfuhrbewilligung des 

Fonds, die an den Versender im Sinne der zollgesetzlichen Vor

schriften ergangen ist, vorgelegt wird oder \'lenn es sich um Aus

fuhren handelt, für die gemäß Abs. 5 keine Ausfuhrbewilligung er
forderlich ist. 
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Einschau 
, 

§ 85 (1) Der Fonds ist berechtigt, von d(~n Importeuren und Exporteuren 

Berichte und Nachweise zu fordern, soweit dies zur Uberprüfung 

der Einhaltung der Bestimmungen der §§ "83 und 84, insbesondere 

zur Feststellung von Einkaufs- und Verkaufspreisen bei Einfuhren, 

erforderlich ist und in diesen Fällen durch ihre Organe oder 

geeignete Sachverständige in die in Betracht kommenden Auf

zeichnungen und in die Lager Einsicht zu nehmen. 

(2) Zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen der Ziele des 

§ 79 können Importeure und Exporteure, die Waren ohne diehiefür 

erforderliche Bewilligung des Fonds ein- oder ausführen, für die 

Dauer eines Jahres und im Wiederholungsfall dauernd von der Durch

führung von Import- und Exportgeschäften ausgeschlossen werden. 

Impörtausgleich 

, § 86 (1) Anläßlich der Einfuhr von Waren Q die im § 80 genannt sind, 

aus dem Zollausland wird an Stelle des Zolles nach Maßgabe der 

folgenden Bestimmungen ein Importausgleich erhoben. 

(2) Die Höhe des Importausgleiches ergibt sich aus dem Unter

schied zwischen dem Auslandspreis einer Ware, vermehrt um die bis 

zur österreichischen Grenze anfallenden durchschnittlichen 

Kosten, und dem höheren Inlandspreis einer gleichartigen Ware, 

vermindert um die Importspesen und eine angemessene Importspanne. 

Die Importspesen und die Importspanne sind mit einem Durch

schnittssatz zu berücksichtigen. 

(3) Als Inlandspreis ist ein unter Bedachtnahme auf die Markt

bedürfnisse und die Aufrechterhaltung einer ausreichenden Inlands

produktion zu ermittelnder Vergleichswert heranzuziehen, der 

bei Waren für die Preisbänder festgesetzt sind, innerhalb des 

Preisbandes zu liegen hat. In einer Ausschreibung (§ 83 Abs.4) 

ist der Vergleichswert anzugeben, von dem bei der betreffenden 

Einfuhr ausg"egangen wird. 

(4) Als Auslandspreise gelten bei Ausschreibungen (§ 83 Abs.4) 
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die Angebotspreise der Einfuhranträge, die bewilligt werden 

und bei sonstigen Direkteinfuhreng soweit nicht Abso 5 zur An

wendung konunt g der Durchschnittspreis in maßgeblichen Liefer

ländern g vermehrt um die bis zur österreichischen Grenze an

fallenden durchschnittlichen-Kosten. 

(5) Für Einfuhreng die in einem allgemeinen Einfuhrverfahren 

bewilligt werden g ist der Importausgleich in Form von Pauschbe

trägen durch öffentliche Bekanntmachungen des Fonds festzusetzen. 

Der Pauschbetrag ist unter Berücksichtigung der Preissitu~tion, 

die in den Hauptlieferländern österreichs besteht g in einem 

Ausmaß festzusetzeng daß der Absatz der eingeführten Ware zu 

den nach Abs. 3 maßgebenden Vergleichswer~en möglich ist. Eine 

solche öffentliche Bekanntmachung darf nur kundgemacht werden, 

wenn sie von den Bundesministern für Land- und Forstwirtschaft 

und für Finanzen bestätigt worden ist. Die Bestätigung gilt als 

erteilt, falls sie nicht binnen zwei Tagen nach Beschlußfassung 

versagt wirdo 

(6)" Zur Erreichung der .im § 79, insbesondere in lit.a, ge-

.-

nannten Ziele kann abweichend von den Bestimmungen der Abs. 2 bis 5 

der Importausgleich jedenfalls bis zur folgenden Höhe festgestellt 

werden~ 

1. Zolltarif Nr.- 02.01 

B 2 - Innereien und 

anderer genießbarer 

Schlachtanfall 00.0.0 ••• 0. 24 VoHo des Zollwertes 

2. ex Zolltarif Nr. 02.06 

Fleisch, Innereien und 

anderer genießbarer 

Schlachtanfall aller 

Art (ausgenommen Geflügellebern) I 

geräuchert oO •••• Qo.~ .• oo, 34 v.H. des Zollwertes 

mindestens S 400.- für 100 kg 

c 
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3. Zolltarifnummer 16001 

Wurst und Wurstwaren, 

aus Fleisch u Innereien 

oder anderem Schlachtanfall oder aus·Tierblutg 

A - Salami 0 Salamini, 

Mortadella, Schinkenrouladen, Mosaikwürste, 

Geflügelleberwürste und 

Trüffelleberwürste 0000.00000 50 voH. des Zollwertes 

B ;... andere 0000000000000000000000 40 VoH o des Zollwertes 

4. Zolltarifnummer 16.02 

Andere Zubereitungen 

und Konserven aus Fleisch, Innereien oder 

anderem Schlachtanfall .. '000.00' 40 v.Ho des Zollwertes 

mindestens S 5000- für 100 kg 

(7) Bei der Feststellung des Importausgleiches ist auf die 

Verpflichtungen der Republik österreich nach dem Allgemeinen Zoll-
, 

und Handelsabkommen, BGBloNr. 254/1951 u Bedacht zu nehmen. 

(8) Die Feststellung des Importausgleiches erfolgt durch ·den 

Fonds mit Bescheid. In. gleicher Weise ist bei Vorliegen der 

Voraussetzungen zu bestimmenD daß ein Importausgleich nicht zu 

entrichten isto Wurde ein Pauschbetrag im Sinne des Abs. 5 fest

gesetzt, obliegt die Feststellung den nach § 92 jeweils 

. Zeichnungsberechtigteno Der Bescheid muß an den Warenempfänger 

im Sinne der zollgesetzlichen Vorschriften ergangen sein und dem 

Zollamt im Zeitpunkt der Abfertigung der Ware zum freien Verkehr 

vorgelegt werdeno Hat das Zollamt die Eingangsabgaben nach den 

zollgesetzlichen Vorschriften von Amts wegen festzusetzen, so 

hat· der Bescheid an denjenigen zu ergehenD der die Eingangsabgaben 

schuldet oder für sie haftet, der Fonds hat diesen Bescheid dem 

Zollamt auf Ersuchen unmittelbar zur Kenntnis zu bringen. 

(9) Der Importausgleich ist von den Zollämtern nach Maßgabe 

des' vom Fonds erlassenen Bescheides nach den für Zölle geltenden 

Rechtsvorschriften zu erheben, soweit nicht nach diesem Unter

abschnitt anderes bestimmt isto Bei Änderung oder Berichtigung 

des Bescheides des Fonds ist der Abgabenbescheid ohne Rücksicht 
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darauf, ob die Rechtskraft eingetreten ist oder nicht, von Amts 

wegen durch einen neu'en Bescheid zu ersetzen. Der Abgabenbescheid 

kann nicht mit der Begründung angefochten werden, daß die in 

dem Bescheid des Fonds getroffenen Feststellungen unzutreffend 

seien. Dieser Einwand kann nur gegen den Bescheid des Fonds 

erhoben werden. 

(10) Ist für im Eingang vorgemerkte Waren eine Zollabrechnung 

nach dem Zollgesetz 1955' durchzuführen, so hat das Zollamt den 

Importausgleich vorbehaltlich des Abs. 7 in der Höhe des sich 

aus der Anwendung des allgemeinen tarifmäßigen Zollsatzes er

gebenden Zolles zu bemessen, sofern nicht ein Bescheid, mit dem 

ein Importausgleich festgesetzt 'VlUrde, vom Vormerknehmer zur 

Zollabrechnung vorgelegt wird. 

(11) Die Erhebung des Importausgleiches von Waren, die aus der 

Zollfreizone in das übrige Zollgebiet verbracht werden, richtet 

sich nach Art und Beschaffenheit u Menge und Wert dieser Waren 

im Zeitpunkt ihrer Verbringung aus der Zollfreizone. 

§ 87 (l) Anläßlich der Ausfuhr von Waren, die im § 80 genannt sind, 

in das Zollausland wird ein Exportausgleich erhoben, wenn die 

Auslandspreise solcher Waren nicht nur kurze Zeit über den In

landspreisen gleichartiger Waren liegen. Auf welche Waren diese 

Voraussetzungen zutreffen, ist vom Bundesminister für Land~ und 

Forstwirtschaft durch Verordnung festzustellen. 

(2) Der Exportausgleich ist vom Fonds mit Bescheid festzu

stellen. 

(3) Für Ausfuhren, die auf Grund einer Ausschreibung gemäß 

§ 84 Abs. ,3 bewilligt wurden I ist der Exportausgleich in der 

Höhe des vonl Exporteur bekanntgegebenen Exportausgleichsbetrages 

festzustellen. In den ü~rigen Fällen hat die Bemessung des 

Exportausgleiches derart zu erfolgen, daß die Differenz zwischen 
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dem Inlandspreis einer Ware und ihrem Auslandspreis, der sich 

aus den für Ausfuhren aus österreich günstigsten Absatzmöglich

keiten auf dem Weltmarkt ergibt, ausgeglichen wird. Hiebei 

ist darauf Bedacht zu nehmen, daß die Wettbewerbsgleichheit der 

) aus dem Inland stammenden mit der auf dem Weltmarkt angebotenen 

Ware erhalten bleibt. 

(4) Der Exportausgleich ist von den Zollämtern nach Maßgabe 

des vorn Fonds erlassenen Bescheides nach den für Zölle geltenden 

Rechtsvorschriften zu erheben, soweit nicht nach diesem Unter

abschnitt anderes bestimmt ist. § 86 Abs. 9 zweiter bis vierter 

Satz gilt sinngemäß. 

(5) Ein Bescheid gemäß Abs. 2 muß an den Versender (Exporteur) 

im Sinne der zollgesetzlichen Vorschriften'ergangen sein und im 

.Zeitpunkt der Abfertigung von Waren des freien Verkehrs in der 

Ausfuhr, einschließlich der Ausfuhr im Ausgangsvormerkverkehr oder 

der Abfertigung zur Einlagerung in ein Zoll lager oder zur Ver

bringung in eine Zollfreizone, dem Zollamt vorgelegt werden. 

(6), Vom Exportausgleich sind Waren befreit, 'die nach diesem 

Unterabschnitt keiner Bewilligungspflicht in der Ausfuhr unter

liegen. 

. Eihn'ahmeh\vidmung 

§88 Die Erträge aus dem Importausgleich, dem Exportausgleich, dem 

Verfall von Sicherstellungen und aus Ausgleichsbeträgen gemäß 

§ 131 sind für die im § 79 genannten Zwecke zu verwenden. 

EinlagerungsVerträge Und Verwertüngszüschüsse 

§ 89 (1) Wenn es zur Erreichung der im § 79 genannten Ziele insbe

sondere zur Stabilisierung der Preise auf einer den kundgemachten 

Richtpreisen (§ 4) entsprechenden Höhe notwendig ist, hat der 

Fonds vertragliche Vereinbarungen mit zu einschlägigen Geschäften 

befugten Unternehmen des Inhaltes zu treffen, daß sie im § 80 ge

nannte Waren aufkaufen, einer bestimmten Verwendung zuführen oder 

lagern. 
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(2) Zu Einlagerungskosten, die den Unternehmen bei Erfüllung 

dieser vertraglichen Vereinbarungen erwachsen, hat.der Fonds 

Zuschüsse zu leisten. Der Fonds kann auch zu anderen den Unter-

. nehmen hiebei erwachsenden Kosten Zuschüsse gewähren. 

(3) Wenn es aus den im Abs. 1 genannten Gründen erforderlich ist, 

hat der Bund die Ausfuhr von Schlachttieren und tierischen 

Produkten durch Verwertungszuschüsse zu fördern. 

. . 
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, 
r.·· . • - . _ .• ' .. 

des Milchwirtschaftsfcnd3 

und die Verl·:G.l tll.'1gsko::uaission .ces Get:rt~Lde\,rirtscb3.ftsfonds 

.bestehen a'l.l.!:~ je 2S.Ni~gliedern .. Die Ver;",·altU:'1t;sko!r..:-r.ission 

des Viehwirtschaftsfonds besteht aus 12 Mitglieder~. 

(2) Kommissions~itglied kann nur seln, w~r zum National-

rat' \\äh lb ar ist.. . .. 
. ·~·(3) Von den KOill.!l1issionsI!litglie~.~rn sind llaml),af't zu 

. m.qchel':l..: . 

" a)·je .sieben, für den Vieb;-:irtschaftsfonds jedoch ;e drei ... 
Mitglieder, daru...'1ter die Obmänner der KOL".I!lissionen, 

durch die ?l"äsidentenkonferer..z der Land\'.;i~'ts0ha.ftsr::arc.merl1 

..... Österreichs, ", . 

. b)"je' sieben~ .für den ViehHirtschaftsfonds jedoch je drei 

.' l1itglieder, darunter je ein Obr;lannstell"'tertreter, durch 
" .. , . 

. die Bunc,es~a,"1.:'?er der ge"!crblichen \rJirtschaft, 

c) je sieben, für den Vieh .... ,irtschaftsf'onds jedoch drei 

11itglieder, darunter 'je ein ObEannstellvertreter, durch 

. &en Österpeicl1ischen Arbei terkalTW1ertag und 
.'. .: .'. 

~) ~e sieben, für den Vieh,\'irtschaftsfo!".i.d.s· jedoch je drei 

'" .ilitglieder, darUnter je ein Obmannstellvertreter, d'urch 

den Österreichischen Gewerkschaftsbund 

. .(4~ .Ist die N~::..l:laftmuchu::'1g v<?n neuen KO!!iJliissionsmi tglicdern 

. . 

.. . 

. erforderlich, so hat der Bundesminister für tend- und Forst

"lirtscho.ft die gemäß J~bs.. 3 in Betracht kOWl:lcnden St ellen 

schriftlich zur Na:nhaftmachung aufzufordern. Bei den dieser 

AufforderunG ger.:!2ß nlli~häft ge:J.ach·ten Pcrscr:cn t:.Clt der Bundes

minister für Land- und lt~orst\·!irtschaft zu p:'Ufen, ob sie 

dem Erfordcl'ni's des .Abs. 2 ent~prechcn.· Ist dies der Fall, 

so hat er" die namhaft Gemachten Per~oncn unverzüglich auf 

••• ' 0,' .. " ••••• 

. ... ' 

' . 
• . . .,.' .. ' '-' .~ ..... .. '.' , 
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die gesetz:n:ißiGc und gm·!issen.h::~ft0 Erfülh.ll1S ir.:.rer Pflichten 

anzugeloben. Hit ihrer AnGcl.gbung erl~nG~n diese Personen 

d ' S '11 f" d' , 1 J'..t... h..t... • • d _ .. 1e teL unG, ur J.8 ~J.e nam~a~~ Ge~ac~~ worcen SJ.D • 

Kommt der Bundes::::inister für. Land- und FOI'sh·,'irtschuft 

jedoch zu der Auffassune;, 'd,--tß· die F?.hlbarkeit siner namhaft 
. -g'e'm'",,'ch-'-en P~'T'~o~.· T'J.' c'\...-f- i:"cn'(.\hen .J.' .. -'- c:oo h.,,+ 01' dJ.' e t."",-,.:...1 ob"n'" 

- <,:;;". lt ...... _ ..... e...,.; ___ A. ~J.~ O""'U"V' :;,.v,. ...... ........ c·.v ..... _ .... ..i-c .. - ..... \..l.J.t, 

mit Bescheid abzulerJlcn~ Im Verfa..'1ren ist jene StellePartei~ .... ~ ~ 

'. . 
die. diese Person L~hßft gem~cht hat~ 

..... . . . 

'·(5) Wird einer ~4ufforderung zur Naml:'J.aftmachl2.."1g gemäß Abs .. 4 
.. .. .. 

· "~rinerhalb von vier \-fochen nicht entsprochen, so hat. der 
Bundesr:inister für Land- und Forstv,ril: .. tscnaft die erforder-

. -
. -li·chen KOTPT"1issionsmi tglie.der zu bestellen. 

:(6) . FUr diel1i tglieder der Koltffii ssi~nen ,.,~erden 'in der gleicher: 

\leise' Ersatzmä...'1iler bestellt, die im VerhinderlJ_t""lgsfall .ein-
.. .... . . 

· ,.2.~trete1!- habeno Im Falle der Verhinderu;D6_ e.i!1es Obmannes orle:-

· Obniannstellvel"'treters' hat der für, ihn be.stellte Er~atzmann 

. ~;:j,edoch nur die Befugnisse eines einfachen. Mitgliedes 0 

(7/. Die lvIi tgliedschar't'· zu einer Kom.rr.ission erlischt, 

'ä) \'len...1J. jene Stelle, die das I1itglied llru:lhaft gemacht 

.. hat, die Na.:n..."'1aftnachuIlG v!iderruft;' 

b) v:en:l die ~!ählbarkei t zum Nationalrat verloren-
, 

• geht; 

c) im Falle des Verzichts, und 

d) mit .itblauf des 5.Kulenderjc:hres nach Bestellung. 

·Im St!E:itf~ll, ob die Mitgliedschaft erloschen'ist, hat der 

Bundesr::tirll.ster für Land- und Forst;. .. .ril'tschaft auf Antrag der 

S~~lle·, di~d~s Mitglied ria~hiit ie~a~ht hat, oder des Mit-
gli~ds '-selbst' zu entscheido~. . 

-. .,- "".... .. .; . . . 

. '. 
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§ . ,91 (1) Die Obr.:;.~:!ner und die Obma.r;'I~st8::"1 vertreter 1).abe!l Anspruch 
au~ eine ar:GeI:le~sene EntschädiSUnG. Ihre Höhe \·:ird 

.. ' 
im Einzelfall VOJl Buiidesminist6l"' rUr Lmld.-· U11.1 Forst\'lirt-

schaft festGesetzt. - ... ~ .: ." .... - . -\ ." .. 

(2) Das "Äri:t der übrigen Hitglieder und C:'~r Ersatzmänrler 
i~t ein unbesoldetes ElITenamt. Die Reise- 'und Aufenthalts-

. gebühren .so\1ie . allfällige Si tZ',.;..;.'1f!;sgelder der AnGehöri~en CO:!:' 
. ...._ ... -._...- _._-_. - ._'" 

.... K ",'c~' Y)/:lY) f§§ 90 .. ,'~ 9~) .:", .. 1·~" .,;... j': r..oc:. .... ::_,,··_~o ,::, .. ", ... -O~l .... .:>~c ..... v .... \.. . • .1..~1'-'o ::> ... $ .. _ .. .:.: ..... a. .... ~~ ..... c. ...... c .... v ..... C_ ... Yl.;...v.~.~~-.I-','"';..;..:.6 
·:rc~·.l..r,o"~~t,",r'>'i . ~V~J .. .{~,-, ~_~_. _ ... .. _ . . • _ . 

".' (3) 'Die .T!'onds sind b~rechtigt ,je einen Geschäftsführer 

'. ,. 

\L!d sonstige j'~ngestellte inder erforderlichen Anzahl durch 

Dienstvertrc.g zu. bestellen. Hi:usichtlich der durch Dionst-
. ver.trag· ei!J.Geräumten Ansprüche auf Zusatzpension. kÖlill?n die 

, -' . 

Fonds die erforderlichen Vorsorgen treffen, U.11l die "lei ter-
'.. .. . 

~ahl~ng dieser Pensione~ auch für den Fall der Auflösung 

des Fonds zu sichern. Auf das Dienstverh~ltnis der Fonds-
. bediensteten finden da's Angestelltengesetz und das Arbe:'ts
verfassungsgesetz in der jev!eils gelterlden Fc>.ssu.ng An\·r'Sndungo 

(4) Bei der Durchführung der in den Unter';"bscb~itten B 
:bis:n'vorgesehene~ Prüfungen können sich die Fonds eines 
\lJ.rtschaftspr·üfers· bedienen" 

.. 
:- ~ - ' 

'. 

§ 92 Die Fonds werden nach außen vom Obmann oder in dessen Ver
tret'lmg von einem Ob::lannstellvcrtreter vertreten. Die Vcr

·-tretunGsbcfusnis }:o~t beim Getreide~lirtsche.ftsfonds und 
beie Viehwirtschoftsfonds zunächst de~ durch die Bundes-

. kau;I:lcr dere;r:':ierblichen Hirtschoft 'na;-nhaft geDo.~htcn Ob::.m~n

_ stellvertreter, bei dessen Verhinderung de~ durch den 
Östc:r-reichi:~chb:l Arbei terl~~~C!rt:l.G n~-;-Jhl.'ft gC:l:J.chten 
Obmannstell vertrete;r und vlcnn auch dic!:(:I' verllindcrt i:::;t, 

' .. 
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dem vom österreichischen Gewerkschaftsbund namhaft gemachten 

Obmannstellvertreter zUo Beim Milchwirtschaftsfonds reiht-der 

vom österreichischen Arbeiterkammertag namhaft gemachte Obmann

stellvertreter vor dem von der Bundeskammer der gewerblichen 

Wirtschaft namhaft gemachten Obmannstellvertretero Zur rechts

verbindlichen Zeichnung sind zwei Unterschriften erforderlich, 

die vom Obmann oder einem Obmannstellvertreter und dem Geschäfts

führer oder von sonstigen Angestellten, die hiezu vorn Obmann mit 

Zustirrunung der Kommission bevollmächtigt werden v gegeben werden 

können. Wer im übrigen zur Fertigung von schriftlichen Ausf~rti

gungen befugt ist g bestimmt die Kommission 0 

AUsschüsse 

§ 93· (1) Die Kommissionen des Milchwirtschaftsfonds und des Getreide

wirtschaftsfonds bestellen aus ihrer Mitte zur Führung der laufen

den Geschäfte je einen geschäftsführenden Ausschuß; die Kommission 

des Viehwirtschaftsfonds bestellt aus ihrer Mitte eine Unterkom~ 

mission o der sie die Beschlußfassung in den ihr obliegenden Ange~ 

leg,enhei ten übertragen kann u sO\'1ei t es das Interesse an einer 

raschen Geschäftsabwicklung erfordert und es sich nicht um Ang~

legenheiten von grundsätzlicher Bedeutung handelt (Ab'rufkonunission) 

(2) Die geschäftsführenden Ausschüsse bestehen aus dem Obmann, 

den Obmannstellvertretern und acht weiteren Mitgliedern der in 

Betracht kommenden Kommissionen 0 Von letzteren sind je zwei Mit

glieder den im § 90 Abso 3 litoa bis d genannten Personenkreisen 

zu entnehmen. Die Abrufkonunission besteht aus dem Obmann, den 

Obmannstellvertretern und vier weiteren M'tgliedern der Kommission 

des Viehwirtschaftsfondso Der 20 Satz gilt sinngemäß. 

(3)- Die Verwaltungskommissionen und die geschäftsführenden Aus

schüsse sind zur Einsetzung von Fachausschüssen berechtigt. 

(4) Die Obmännerkonferenzen bestehen aus dem Obmann und den 

drei Obmannstellvertretern des in Betracht kommenden Fonds. 
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':§'~97~~'(";i) Die: Bc.schlußfassung indenVon,dcn. ~o·nd.s· zu bes~rßen-
· d·~~:·:iU1G·cler;enl~eit.ön· ~b;Licgi/ (leli KO;ilmisf.;io~1e?~~ s?H.cit diese 

·nic'ht· die' Beschlußfass~llg 'unt~~' ':ß~claclrtnal"rme auf die Be-

',' st·ii.n~~.ngen d~S '§ '.95 ande~~~ "o';'ß~;e;:l ~~~',.~~o~d.~. (§ .,93):. Über

tr~g~ri'~ . Seiche Übcrtraß1,mge'n' könn~~. erfo1gen~ ,8o\'l~i"G es' das 

I~tere s~e' :c:neine:c .. :r'[~~chell .'Ge sChü:ft ~·~b~"j.'~i[l u~~ .. 'erf'o~'\~ler:t 
0. • ... _." :,.' .. ' • ", . ' •• _ '* .~ ••• ,. . • •••. !'. " .. " ....... : .. ', .. . 4 • 

i . und.cs sieb. - so\'mi'!:; AuSgaben der :Obm8nne~konl'O):0~Z ;.l,iber- . 
r ,l.... ".: .... . .... '.~_~I •• ~ 6'. ••.• ...• • .... ' 0_':" w'~, • '., •• • • .... ." 

tragen' werden -. nicht. um . .Angelegc.nhei tcn ... von grundsätzlicher 
.; ~~~c~'i~~g' h0TIdei·t;~· Di~' .g~·scl~äft~füi~~~~ld9~· Ä.usschü~s~.·:·.k6nnen 

" ~.:', \rrrr G~:y.ppen ·der. ihn~n libe~trag~ne;;': J~1ge.lcg·~nheitcn Fach-

, ,'auss'chüsse . s~~.;ohl, mit . d~;' ·~ef.b~~Gändigcn Erledigung be- . 

..... '. 

• • • • a * • .- _ •• 

trauCli als auch lediglich zur· y:?rbcrci tW1g und. y'o.l'be~~:·Gill1g 

. einsetzen_. , . 

(2) GÜl"t;igG~Beschlüsce. c1er Kommiscionen· bedü.l."'fcll···..;:··· iii'c ord-

· :~nungsgem.äß~ .Erladung· allex: : i1i tgl:i.edcr vorausi;~~'JCtzt :..' einer· . . .. . . .' 

· ::~1?hL'hcit .v0:':!· vier "Fünf teIn der.'ahg~gebünol1· Stiiwlleno' Be-

schlüssedcT, a-Pde~en Org~e' dei:- Fonds sÜlduil'tcr .·der gleichen 

Vora:ussetzung ei11h~J.iig zu fassc~Q Kornmt eine .einhelliGc 
.. 

Auffassung nicht zustanci..~·,. so.··ist c1e1:' 13erat;ungsC;e;gcnstQ.llcl . 
. . . . ... . 

der K.ommi~s:i.()J1: zur Beschlußfassung .vorz·ulegen, \,.relli ein 
'. . . .' . . '.. . . ". . . .. ~ .. . .' . 

. V1.ertel; de~I.'· l1.i:l:;glieder . diese,):" Qrgane dies verlangt 0 • 

( 
.) .. ' :' . . ~', ." ...... .. . '.:' ,- und' deren ·Ai.~ss('.hUssc 

3 Im-.,ubrigen: 1'lircl die Tätigke:i. t der Kommissionelrl d\rrch 

eine' G~ßchäftsOrd.n"Lmg ge;egelt, die :von (1(n.~ in ·Be·tracht 

'. kommenden Komm.issioll 'beschlossen l'ttrd 'li.nc1 der'· Gcn0bJniG'~mg 
des BUl1o.esministeriums.für Land...; und' For·r:;t,·lirtscba'ft be-

. '. . . 
darf. In der Geschäftso~';dnung kann im Int;cressG einer spar-

~runcn~ tUld z1wc1anäß.igcn Ve~\',ui tune; insbe 8oncle~~ auch gcrc- . 

. GoI'!;. \:,crdcn, in\·:icl'le:i. t d;l..e Orgo.ne der Fondsh .. insicll tlich .. . . . ". ". .' . ..' " . 
. ~cr VOll ihnen zu treffenden VerfügungC2"l lmc1. En·~s.chGidU1"lßcn 

.' \ll1d j-:nsc·nst·i.G~~ llJ)g01cßcnhc~l.tcll Fondsbedienstete mit der 

• sclb3ÜU;<liG~n ErlcdiQ.mg. bc·trau~~. ·~~önn~~.·.· . 
. . .. 

. . 

.. . . 

. . . ' 
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: 

100 

... . ... ' . 
(L~) Die Fond::; ho.bC:!1 UntcrlGi:~cn u.nd Aui.'zeichnul1;:;cll -11[;0-

ftlei1l0r o<.1el'· Gr11l1d[iä·i.~zlichcr E(!ö.eutul1G <lauernd nufzubcH"1!'!Xcn.~ 
: . : SonstiGe ·UntcrluGi.1B t.Uld Auf ~cichnun(;;Oll':' ::.:.ind Iilillo~estenGc:i.e- , .. ' . 

' ....... ben Jah~c Hur~ubci:8.1u~cn; diese Frist oeginnt mit Ablauf des 

, ". 
1. bei D~!t1errcchts"crhältnissen clu~. Rech"tsvcrhhiltnis gc-

> 

endet'hat, 
.: . .. . 

'.~"" ... - ... .... .. 
' .. ' .. ~ ... 

. 2. "in den übrigen Fälle!1' der .. Fo~d~ J.c.-Gztm.alig il1 der be-· . , . ... .. < ,~;~.:. treffenden .Anr;elc8enhei·~G· t8:t;5.gge~~.!esen: ist. 
.. 

. .'~.,' .. ... " ... 
. '. .~ .. ' . , ... 

y_~r1~u:f~bar~!l~e.!! 
. ' .- ...... . '. . _. . . . -....... ' . 

·§.~5:(1) Die Fonds haben ä1lgereei~ yerbindli~he Anor~~~illg~~ 
.. ,. mit Ausna.h-Üle j~ner, die ausschließlich an ~terbe?r:~.~te 

. 'QrgPI'!e ergehe!l, in von ilmen herauszugebenden VGrJ.,?-D:t;~arungs-
. ..... .'. . .. .' :';'" .~.. . .. 

·.··blättern. l.'lmdzunachen 0 ....... .. . , . . 
(2) Die .A.no:r;dr.i.u..."t1g~n ~ Gemäß 'Abs ~ 1'. treten ,.~; 'dri tten .. T~g ~~ch . . . 

·:·.::,~·~~e.r Ku.ndmacilUl1g in Uirksamkei t, sofern nicht in de:r:... ,:". 
,;::·-.Anorolll1ng ein anderer Hirksrunkei tsbeGinn festgesetzt, i~t':~' 

: .,:'. 'A-llgcmeinvc:!:'bindliche 1~nordl1~gen des Hil~h''lirtschafts-
... ~ .. fonds, die clle VOrsc.hreib~~g· v~n' j_üsgleicl~~~ei trägen oder-

. 'RegelunGen üher die' ·G~'.·[ähru-T}g von Zuscl].üssen zum GegQnsta:-.:.d . 

~. ·h.abeu, ~ör~"'1en mit rückuirkend.er Kraft ~e~lassen ,·!erden.~ . 

.'." 
. . - . ";' .. 

. J3~~~1ru:r:.g:"de s A~:t~.r:~;;~·~~ <. '., 
. ! ... : ........ '. , .~' . ". 

.. . 
.', .... -.... ' 

.~, ~ .'. ' 

,.. .~. . 

. " 
§ .95~ (1) Der Aufl:land d.er Fonds einschließlich der Kosten der 

Staatsau.fzic!".l.t und -beratung '."/i=d durchVeri'lul tu.'Ylgskostcn~ . 

. ' ~~i tr~.ge ßccl-ec~<t·, d:ie. ~~.. :. ".': ."~i . :'. .' •.•• , 

..... '." a) beim. r·1il~h~·;irtsc!1.u.ftsf~nds· die F'ondsbetriebe, ih~e '.·,irt·~· 
schaftlichen Zu6D.!~ensc:llü~se und die Importbetriebe 
nach den ·F~sit\j7.e:;. zu.. l.eis:ten :;'aben,· die si.e in 11ilch odc'~ 

. ErzeuQ:Ji fi:::en aus i'1ilcherzielen ~nd die 0, l~5v.H. die.zer 
• .. U'~s:·.z.. .' .. ··b . ..' 

'.. LU ~ ... ~e r..J..t:!Ll"G "J. c=~~els~n duri'en; 
b) b~ir1 Gctr'3idm·l:rts.~.l:o.ftsf(lnd:1 di(} !:Uh~Gnbetricbe nnch c.~n 

ver"""'!" C',,·"\..., j) .. ,"'t~·:."\!·,..r.); dC'~C"1"'r'I~ ·.,u l~_';StOl'l ·.(~:-:.~oen ta;d die --'-...... __ . ----- _· ... u ... t:J-"' ........... _ ...... ..l\i, ..... ...J ..a.. --

1 1 3 ..., .. ~I. (!..;S t.-h~r tc~ aicsc:i." Nel~Gen I be:roc"b.!lGt auf der 

Gru~dl~Gc der jeweils ~oltcnden Einntn~dGprcice, nicht 
üoür".l·o; '~cn ,1u·:~··r'cn' ..... l. .1.u - ,", ... _ J., 

• 
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c) beim Viehwirtschaftsfonds die Importeure und die Exporteure 

in der Höhe von 0,4 v.H. des Zollwertes (§ 1 Abs.2 des Nert

zollgesetzes 1955) der ein- und ausgeführten Waren, ausge

nonunen \Varen der Nummer 02.04 und der Nununer 02.06, soweit 

sie von den in der Nununer 01.06 des Zolltarifes genannten 

Tieren stanunen, zu leisten haben. 

(2) Beim Getreidewirtschaftsfonds kann überdies aus den Ein

nahmen gemäß § 64 Abs. 1 ein Betrag bis zu 4 v.H. der Ausgleichs

beiträge und der Ausgleichszuschüsse gemäß § 64 Abs.1 zur Deckung 

der Verwaltungskosten verwendet werden. 

(3) Das Ausmaß der Verwaltungskostenbeiträge und die Art der 

Einhebung werden von den Fonds festgesetzt. 

,(4) Bei der Verrechnfing der Verwaltungskostenbeiträge hat der 

Milchwirtschaftsfonds die Bestimmungen des §' 23 Abs. 3 und der 

-Getreidewirtschaftsfonds die Bestimmungen des § 67 sinngemäß an

zuwenden. Beim Viehwirtschaftsfonds können bei nicht rechtzeitiger 

Einzahlung der Verwalungskostenbeiträge Verzugszinsen vorge

schrieben werden, deren Höhe den Diskontsatz der österreichischen 

Na,t"ionalbank um 3 v. H. übers teigt. 

- Ve'rwaltUng der Mittel 

§ 97 Die Kommissionen haben die Fondsmittel unter Anwendung der Sorg

. falt eines ordentlichen Kaufmannes zu verwalten. 

'Staatsaufsicht und-beratung 

§ 98 (1) Der Bundesmini.ster für Land- und Forstwirtschaft hat 

darüber zu wachen, daß die Fonds bei ihrer Geschäftsführung 

und Gebarung die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und der 

dazu ergangenen Verordnungen einhalten. Zu diesem Zweck ist 

der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft zu den Sitzungen 

,der Kommissionen, geschäftsführenden Ausschüsse und der Unter

kommission des Viehwirtschaftsfonds einzuladen; er kann sich 

durch Beamte seines Ministeriums vertreten lassen. Weiters sind 

die Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie und für 

Finanzen einzuladen, die sich durch je einen Beamten ihres 

158/A XV. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 101 von 131

www.parlament.gv.at



- 102 -

Ministeriums vertreten lassen können. Den genannten Bundes

ministern bzw. ihren Vertretern kommt. bei den Sitzungen beratende 

Stimme zu. Ihnen sind die Protokolle über die Sitzungen der 

Kommissionen und der geschäftsführenden Ausschüsse vorzulegen. 

(2) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft ist ver

pflichtet, gegen Beschlüsse, die den bestehenden Gesetzen und 

Verordnungen zuwiderlaufen, Einspruch zu erheben. Jeder Einspruch 

bedarf zu seiner Gültigkeit der Zustimmung der Bundesminister 

für Handel, Gewerbe und Industrie und - soweit es sich um 

finanzielle Angelegenheiten handelt - für Finanzen. Der Bundes

minister für Land- und Forstwirtschaft hat jeden Einspruch unver

züglich den genannten Bundesministern zur Kenntnis zu bringen. 

Falls die Zustimmung nicht binnen vier Wochen nach Erhebung des 

Einspruchs versagt wird, gilt sie als ert~ilt. 

(3) . Ist ein Einspruch erhoben worden, so darf ein Beschluß 

nur durchgeführt werden, wenn die im Abs.2 vorgesehene Zu

stimmung versagt wird. 

(4) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft darf einem 

Fonds eine Weisung (Art. 20 Abs. 1 des B.-VGo) nur erteilen, 

wenn der Bundesminister·für Handel, Gewerbe und Industrie, soweit 

es sich aber um finanzielle Angelegenheiten handelt, überdies 

auch der Bundesminister für Finanzen, der Weisung zugestimmt haben . 

. Geheimhaltung Und Ausschluß 

§ 99 (1) Die Mitglieder der Kommissionen, deren Ersatzmitglieder, die 

Angestellten der Fonds sowie allenfalls herangezogene Sachver

ständige dürfen ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis, das ihnen 

in .dieser Eigenschaft anvertraut worden oder zugänglich geworden 

ist, während der Dauer ihrer Bestellung und auch nach Erlöschen 

ihrer Funktion nicht offenbaren oder verwerten. 

(2) Im Abs. 1 genannte Personen sind in Angelegenheiten, die un

mittelbar zum Vor- oder. Nachteil eines Unternehmens sind, das ihnen 

gehört, dem sie als Geschäftsführer oder Mitarbeiter angehören 

oder dessen Bevollmächtigte sie sind, von der Beschlußfassung und 

Beratung ausgeschlossen. 
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~. a.. a 

, . 

, § ,.:10Ö,(-1) Sch~r~ftel1 und .:\";:tsha.."'1dhL.'1GeD irl cl·::n Veri.'~thrcn nuch dc:'n J3e-

~. 

": .. : . 

stimroungell dEr j1.~5~1(~r~j:J<.:;~ ".~;t; 1,Y~VI·,Vr.1 ti'nd. IX . ~~'~Ü:q '\'(,p. ':;;'.11 Stempel..., . 
'\U1d Rec.htsc;ebi.i.hren nach § '1'+ dcs GE:1:ii:::~el1Gesctz~s 1957 in der 

- ...... 

. 
je\·.'€ils Geltenden ~as~·.,mG) sOKie von sen Bünä.esvervlal tUllgs-

a~gabGn befreit .. Die Fonä.[J· 1.u1tel"lieccr. \·:eder den Stcrr·:pcl

und Rechtsse"eühren noch elen .BUl1desver\'!8.1·~i...lnssabb3.ben noch 

den Gerichts- und. JustizVer\'lal tUllGsc;ebü.hren. 

('2) Di e 'Fonds sind berechtiGt, in den ven ihnen durchzu-. .. . ~ 

iülu~end.en behörCilichen Verfahren die Bezirk.3vGI',·:al tu.nssc·ehörder: 

um BerTeis~ufnahllien und. Erhebu.."1g zu . ersuchen (§ 55 AVG 1950) • 

. .Af'. 

.. - .. 
" § 1Ö1(1) Das ,Geschäftsjahr des I1ilcb,\1irtschaftsfonds ~d des 

Viehuirtschaftsfonds fällt mit dem Kalender jar.lI' zusa.rr:.men, 

. das G~schäftsj8.hr (les Get'!·eidei.:irtschaftsfonds dauert vom 

. ~~h"Ju~:C bis zum 30 0 Juni des nächstfolgenden Jahrc:so 

" 

. (2) Der Iülch- und der Vieh\~irtschaftsfonds . haben' bis 

'ZU:'1l' 15: 'Oktober', der Getreide\'li~tschaftsfonds, bis 31 .. Oktober 

eines jeden Jahres dem Bundesninister' für Land- und Forst

\-;irt~chaft und .dem 'Recl1..ll1.LYlgshof einen Bericht samt· 

Re'chnUl1gsabschluß über das abgelaufene Geschäftsjahr vor-

(3) Die Gebarung der Fonds unterlieGt' der Pr~f'U.:.'1g durch' . ~ .... . .. 
den Rechnungshof. 

" . 

Verfahren '. ' -----
§1Q2. (~). Bei nicht rechtzeitiger Entrichtu..l1g von AusGleichs

beiträGen ~d V crt'1ttl tunßskostenb.ei trügen haben die Ii'onds 

die Zahlu..'1t;sverpflichtunG durch'B'es'chcid vorzuschreiben. 

'Die durch Bescheid rechtskräftig vorgeschriebenen Auscleich::--. 

'bei träGe) VcrHul tunCsl:ostcn'~ci t:!.,cc;e und JA:dstunccn (;C!:l8.ß 

g 6/~, Ab~;. ;$ vorletzter Satz, Abs. 7 tLTld 8, § 7: l~bs. 2 und 3 
SO\'lic Gc~~j.n G 131 sind im V c1"\1:11 t'tll1C;SHCG cin~:ubringcn. 
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(2) Die Bescheide der Fonds über die Festsetzung und die Auf

teilung von Zuschüssen unterliegen keinem ordentlichen Rechtsmittel; . 
ebenso die Bescheide des Milchwirtschaftsfonds in den Angelegen-

heiten des § 29, die Bescheide des Getreidewirtschaftsfonds in den 

Angelegenheiten des § 59 Abs. 1, 2 und 4, des § 64 Abs. 3 zweiter 

und dritter Satz und des § 75 Abs. 4 und die Bescheide des Vieh-

, wirtschafts fonds über die Erteilung von Ein- und husfuhrbewilli

gungen. Gegen sonstige Bescheide ist die Berufung an den Bundes

minister für Land- und Forstwirtschaft zulässig . 

. F .•.. Ölsaatenförderung' 

'B'es"önder'e Zielsetzungen 

§ 103 Die Ölsaatenförderung dient im Rahmen der allgemeinen Ziel

setzung (§ 11) 

a) der Einrichtung und Aufrechterhaltung einer nach Qualität 

und Quantität ausreichenden inländischen Ölsaatenwirtschaft, 

b) dem Ausgleich der Preisdisparität zwischen ölsaaten in

län~ischer und ölsaaten ausländischer Herkunft 

und 

c) einer ausreichenden Versorgung der Bevölkerung mit aus öl

saaten zu gewinnenden Erzeugnissen, insbesondere auch in 

Krisenfällen. 

. ßTsa'aten 

. §104 (l) ölsaaten im Sinne dieses Unterabschnittes sind 

a) Raps sowie 

b) sonstige gleichartige landwirtschaftliche Erzeugnisse, die 

für die Land-, Ernährungs- und Futtermittelwirtschaft von 

wirtschaftlicher Bedeutung sind. 

(2) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat mit 

Verordnung Ölsaaten gern. Abs.1 lit. b festzustellen. 
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Förderung 

§ 105 Zuwendungen aus der ölsaatenförderungsind nach Maßgabe der 

ölsaatenrichtlinien (§ 109) vom Bundesminister für liandel, Gewerbe 

und Industrie im Wege von ölsaatenextraktionsunternehmen 

(§ 107 Abs.1) oder Verwertungsunternehmen (§ 107 Abs.2) Erzeugern 

von ölsaaten (§ 106) zu gewähren. Weiter können Zuwendungen 

aus der Ölsaatenförderung zum Zwecke der Förderung von Züchtung 

und Forschung auf dem Gebiet der Ölsaaten gewährt werden. 

Erzeuger 

§ 106 Erzeuger von Ölsaaten sind Personen, die Ölsaaten durch Nutzung 

von in österreich gelegenen Flächen erzeugen und diese ölsaaten 

Unternehmen gemäß § 107 übergeben. Sie müssen ihren ordentlichen 

,Wohnsitz' (natürliche Personen) oder ihren Betriebsstandort 

(juristische Personen) in österreich haben. ' 

, Unt'ernehmenzur Extraktion und Verwertung 

§ 107 (1) ölsaatenextraktionsunternehmen sind Unternehmen, die die 

behprdliche Befugnis zur Extraktion von ölsaaten besitzen, ihren 

Betriebsstandort in Österreich haben und in den ölsaatenricht

linien (§ 109) als solche ausgewiesen sind. 

(2) Verwertungs unternehmen sind Unternehmen, die die behördliche 

Befugnis zum Handel mit ölsaaten besitzen, ihren Betriebsstandort 

',in österreich haben und in den ,ölsaatenrichtlinien (§ 109) 

als solche ausgewiesen sind. 

'ZU\·iendungen 

§ 108 (1)' Zuwendungen aus der ölsaatenförderung dürfen nur gewährt 

werden, wenn der Richtpreis (§ 4) für ölsaaten über dem 

niedrigsten vergleichbaren Weltmarktpreis für ölsaaten liegt. 

Die Zuwendung je kg Ölsaaten ist im Ausmaß des Differenzbetrages 

je kg ölsaaten zu gewähren. 

(2) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie hat 

das Ausmaß der.Zuwendung je kg Ölsaaten in den ölsaatenrichtlinien 

(§ 109) laufend auszuweisen. 
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Richtlinien 

§ 109 ,(1) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie hat 

Richtlinien für die Gewährung von Zuwendungen aus der ölsaaten

förderung zu erlasseng 

(2) Die Richtlinien haben insbesondere zu enthalten: 

a) das jeweilige Ausmaß der Zuwendung je kg ölsaaten 

b) die Voraussetzungen und das Verfahren für die Vergabe 

von Zuwendungen, 

c) die Voraussetzungen für eine Rückzahlung der Zuwendungen, 

d) die Aufstellung der ölsaatenextraktionsunternehmen, enthaltend 

Namen (Firmen) und Anschriften, 

e) Muster für Verträge und Erklärungen, die imZ~'ge der Durch-

. führung der Förderung abzuschließen oder abzugeben sind, und 

f) Bestimmungen über die Kontrolle der ölsaatenerzeuger und der 

ölsaatenextraktionsunternehmeno 

(3) Vor Erlassung der Richtlinien sind 

a) tiie Bundeskamrner der,gewerblichen Wirtschaft und 

b) die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern 

österreichs 

zu hören. 

(4) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie hat 

dafür zu sorgen, daß die Richtlinien bei den Landwirtschafts

kammern zu jedermanns Einsicht und AbschTiftnahme aufgelegt 

werden. 
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Go Strafbestimmungen 

Verwaltungsstrafen 

. 
§ 110 (1) Wer den Bestimmungen des § 27 Abs. 3 zweiter Satz, § 30 Abs.1, 

.2. erster bis dritter Satz oder 3, § 59 Abs. 4, § 68 Abs.1, 2 oder 

4, 

wer erstmalig den Bestimmungen des § 64 Abs. 3 zweiter oder 

vierter Satz oder § 75 Abs. 1, 

wer einer Verordnung oder einem Bescheid, die auf Grund des 

§ 63, § 66 oder § 68 Abs. 3 erlassen worden sind, oder 

wer erstmalig einer Verordnung oder einem Bescheid, die auf Grund 

des ~ 73 oder § 74 erlassen worden sind, 

zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung und wird -

sofern die Tat nicht einem strengeren Strafgesetz unterliegt - von 

der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geld bis zu 3000 S, im Falle 

der Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu zwei Wochen bestraft. 

(2) Wer den Bestimmungen des § 24 Abs. 2 erster Satz, Abs. 3. oder 

Abs. 4 erster oder zweiter Satz, § 26 Abs. 2 zvleiter Satz oder 

§ 2B Abs. 4, 

wer im Wiederholungsfalle den Bestimmungen des § 64 Abs. 3 zweiter 

oder vierter Satz oder § 75 Abs. 1, 

wer einer Verordnung oder einem Bescheid, die auf Grund des 

,§ 24 Abs.4, § 25 Abs.2, § 26 Abs.1, § 27 Abs.2 oder 3 erster Satz 

oder § 28 Abs.3 erlassen worden sind, oder 

wer im Wiederholungsfall einer Verordnung oder einem Bescheid, 

die auf Grund des § 73 oder des § 74 erlassen worden sind, zu

widerhandelt, 

wer entgegen den Bestimmungen des § 29 Abs.4 frische Rohmilch 

oder frischen Rohrahm übernimmt, 

wer entgegen den Bestimmungen der §§ 59 Abs.1 erster Satz, 61, 83 

oder 84 in den §§ 57 oder 80 genannte Waren im Wert bis zu 

100.000 S in das Zollinland oder das Zollausland verbringt, 

wer einer Verordnung oder einem Bescheid gemäß § 81 Abs.2 oder 3 

zuwiderhandelt, 

wer einer Verpf lichtung gemäß' § 85 nicht nachkommt, oder 
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wer sich eine Einfuhrbewilligung dadurch erschleicht, daß er im 

Verfahren nach § 83 Abs. 4 zu Preisen anbietet, die unter den 

Einstandspreisen liegen, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und wird - sofern die Tat nicht 

einern strengeren Strafgesetz unterliegt - von der Bezirksver

waltungsbehörde mit Geld bis zu 50.000 S, im Falle der Uneinbring

lichkeit mit Arrest bis zu sechs Wochen, bestraft, auch wenn es 

nur beim Versuch geblieben ist. In gleicher Weise wird - sofern 

die Tat nicht nach einer anderen 'Bestimmung mit strengerer Strafe 

bedroht ist - bestraft, wer die Zuerkennung von Zuschüssen durch 

unrichtige Angaben oder sonst in mißbräuchlicher Weise beeinflußt. 

Gegenstände, auf die sich eine nach diesem Absatz strafbare 

Handlung bezieht, können für verfallen erkßrt werden . 

.(3) Wer'durch unrichtige oder unvollständige Angaben bewirkt, 

daß der Import- oder Exportausgleich zu niedrig festgestellt 

wird, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist bei Vorsatz -

auch wenn es beim Versuch geblieben ist - von der Bezirksverwal

tungsbehörde mit Geld bis zum Zweifachen, bei Fahrlässigkeit bis 

zum Einfachen des Betrages, um den der Import- oder Exportaus

~lelch zu niedrig festgestellt wu~de, im Falle der Uneinbringlich

keit mit Arrest bis zu sechs bzw. drei Wochen zu bestrafen. 

(4) Uat der Täter in den Fällen des Abs. 2 und 3 vorsätzlich 

. gehandel t oder vmrde er nach diesem Abschnitt wiederholt be

straft, so kann unabhängig von der Geldstrafe auch eine Arrest

strafe bis zu sechs Wochen verhängt werden. 

(5) Einer Verwaltungsübertretung macht sich schuldig, wer 

unter Verletzung der Verpflichtung zur Offenlegung oder zur 

Anzeige nach § 48 Abs. 4 und § 49 Abs. 4 den Beitrag oder die 

Vorauszahlung an den Milchwirtschaftsfonds ganz oder teilweise 

nicht entrichtet. Die Verwaltungsübertretung ist bei Vorsatz 

'mit Geldstrafe bis zum Zweifachen, bei Fahrlässigkeit mit 

Geldstrafe bis zum Einfachen des verkürzten Betrages zu bestrafen. 
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(6) Wegen Verwaltungsübertretung ist mit Geldstrafen bis zu 

50.000 S zu bestrafen, wer 

a) eine dem § 48 Abs.6 zuwiderlaufende ungleichmäßige Belastung 

der Milcherzeuger mit den Beiträgen oder ihre Belastung mit 

höheren als den durch Verordnung nach §45 Abs. 1 festgesetzten 

Beträgen vornimmt, oder 

b) die Aufzeichnungspflicht nach § 50 verletzt. 

(7) Wegen Vervlaltungsübertretung ist mit Geldstrafe bis zu 

50.000 S zu bestrafen, wer durch unrichtige oder unvollständige 

Angaben in Anträgen gemäß § 44 zweiter Satz eine unrichtige Fest

stellung einer Einzelrichtmenge bewi~kt. Der Versuch ist strafbar. 

(8) Wegen Verwaltungsübertretung ist mit Geldstrafe bis zu 

10.000 S- zu bestrafen, wer 

a) ohne dadurch den Tatbestand des Abs. 5 zu "erfüllen, die Offen

legungs- oder Anzeigepflicht nach § 48 Abs.4 und § 49 Abs. 4 

verletzt 

b) eine Anzeigepflicht nach § 41 Abs.7 verletzt. 

(9). Die Durchführung des Verwal tungsstrafverfahrens erster Instanz 

l1a ch den Abs. 1 bis 8 obliegt der Bezirksverwaltungsbehörde. 

(10) Das VVG. 1950, BGBl. Nr. 172" findet keine_ Anwend'ung auf 

Besch~ide, deren Nichterfüllung gemäß den Abs. 1 und 2 als Ver

waltungsübertretung bestraft wird • 

. GerichtTiche Str-af'en 

(1) Wer entgegen den Bestimmungen der §§ 59 Abs. 1 erster Satz, 

61, 83 oder 84 in den §§ 57 oder 80 genannte Waren im Wert von rnehr 

als 1~0.ooo S in das Zollinland oder das Zollausland, wenn auch nur 

fahrlässig, verbringt, ist 

vom Gericht mit einer Geldstrafe bis zur Höhe des Verkehrswertes 

-,der Ware, hinsichtlich derer die mit Strafe bedrohte Tat begangen 

wurde, zu bestrafen. Zugleich hat das Gericht diese Ware ohne 

Rücksicht darauf, wem sie gehört, einzuziehen, sofern der Besitzer 

die Ware nicht von einem zu diesem Verkehr befugten Gewerbe

treibenden erworben hat und nicht davon Kenntnis hatte, daß sie 

mißbräuchlich in das In- oder Ausland verbracht worden ist. 
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(2) Die Strafbestimmung des § 122 des Strafgesetzbuches, 

BGBl.Nr. 60/1974 gilt auch für die Verletzung der im § 99 Abs.1 

bestimmten Geheimhaltungspflicht, soweit die Tat nicht nach einer 

anderen Bestimmung mit strengerer Strafe bedroht ist . 

. ·H •.. Aut.omationsunters.tü.tzter Datenverkehr 

§ 112 (1) Die für die Vollziehung dieses Abschnittes benötigten per

sonenbezogenen Daten dürfen zum Zwecke des automationsunterstützten 

Datenverkehrs ermittelt und verarbeitet werden. Dasselbe gilt für 

die Personalverwaltung der Fonds. 

(2) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft ist er-. 
mächtigt, den Fonds verarbeitete Daten, betreffend den Außenhandel 

mit Waren, die diesem Abschnitt unterliegen; Daten, betreffend 

absatzfördernde Maßnahmen für solche Produkte, und Daten, be

treffend die Tierhaltung, zu übermitteln, soferne diese Daten 

von.den Fonds für die Besorgung ihrer Aufgaben benötigt werden. 

'(3) Die Fonds haben aus ihrem Datenbestand auf Aufforderung dem 

Bundesminister für Land:'" und Forstwirtschaft gemäß Abs. 1 verar

beitete Daten, betreffend Erzeugung, Anlieferung, Qualität, 

Lagerung und Vermarktung von Waren, sowie den Außenhandel mit 

Waren, die diesem Abschnitt unterliegen, zu übermitteln, soweit 

diese Daten vom Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft zur 

besseren Beurteilung des Milch-, Getreide-, Vieh- und Fleisch

marktes benötigt werden. 

(4). Die Fonds haben auf Aufforderung gem.Abs. 1 verarbeitet.e Daten, 

die den Inhalt von Bescheiden zur Feststellung von Export- und 

Importaus~leichen bilden, den mit der Erhebung dieser Ausgleiche 

befaßten Behörden zu übermitteln. 

(5) Der Getreidewirtschaftsfonds hat ferner auf Aufforderung 

gemG Abs. 1 verarbeitete Daten, die den Import von Getreide be

treffen, dem Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie 

für Zwecke der Stärke förderung zu übermitteln. 
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(6) Der Milchwirtschaftsfonds ist ermächtigt, Daten nach 

Abs. 1 erster Satz den Fondsbetrieben zu übermitteln, soweit 

dies zur Vollziehung dieses Abschnittes erforderlich ist. 

Abschnitt 111 

Allgemeine Förderung der Land- und Forstwirtschaft 

Zielsetzung· 

§ 113 Ziel der Bestimmungen dieses Abschnittes ist die allgemeine För

. derung der Land- und Forstwirtschaft nach l1aßgabe der in § 1 ge

nannten Zielsetzungen. 

§ 114 Die Förderung hat zu erfolgen durch: 

a) Darlehen 

b) Kreditkostenzuschüsse 

c) sonstige Zuschüsse 

d) Beratung und Ausbildung 

Durchführung 

§ 115 (1) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat zur 

Erreichung der Ziele gemäß § 113 Förderungen gemäß § 114 zu 

gewähren. 

(2)· Er hat sich bei Gewährung von Förderungen nach Maßgabe ihrer 

örtlichen Zuständigkeit der Landwirtschaftskammern zu bedienen. 

(3) Zu diesem Zweck hat er mit den Landwirtschaftskammern 

Verträge abzuschließen. 

(4) Ein solcher Vertrag hat insbesondere festzulegen: 

a) Die Verpflichtung der jeweiligen Landwirtschaftskammer, die ihr 

übertragenen Aufgaben nach den Bestinunungen dieses Abschnittes 

durchzuführen und die ihr zur Verfügung gestellten Förderungs

mittel gesondert zu verwalten; 
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b) 

112 

,·lirtr;chai't, der j c, ... ,ciliGcn Landui 1..'~~!3chait sk:::!~,:,,:cr 

verbindlich~ Rj.chtlinicll (§116) fiil· cU.c Geu~~hrlU1G 

von li'(5r~erlmg\::n :'u Geben; 

c) die Ver:?flichtU21c der jm'i8ilisen Lo.nd\,;il"·!;:::;cha.fts

kalIillle!:', rechtsi'lidl-'iS, insb3 sondere ver"cragsuiclrig 

gcgebel!C od..::r vel"'\·:endc·ce }.'örderlmgs:::li ttel zu:cücl;:

zuforclerD ( § 118); 

d) die BeteiliGung des B1..mdes D.:rl den Pcrsonal- und 

Rcisc}~oEten d.er für die Du.rc-hiUln~i.:n2 t1.8J.' FörderuDb"" '", 

,zuständigerl Beratungs1cräfte der Land1.·iirt,3c-hafts

k8.!!lT2ern. 

(5) Der Bur.desr:linister für Larid- und ?orst\·lirtscho.ft 

hat dlli--:,über zu "lachen, daß die Land,,·;irtschaftska'T\mern 

bei der Ge-:.·:ätrun'g von Fö~derur:gen ,nach ,diescIJ-.Ab'scr..ni tt·.

die Besti~;:.ungen dies.es' ·Ab."schni ttes Ul:cl die Richtlinien 
(§116) einhalten. ' ~ 

O· .. ' •• 
t. 

". 
"", ' 

. ~ .-: 
]:1ichtlinien .. 

§ .116( 1), Der E1.:.I~1e~'!linister für' La..l1d;.. olmd Forstwirtschaft 

hat 0 Richtl.inicn fü~ die Förderun65t2.tig~~e:i.t zu erstellen CI 

, " 

(2) Die P:cäsiclcntenkonferenz der La.;ld~:il'techaft5k2I!l.!!lern . . 

Öster:r:f;ichs i~t vOI'Erlass~g der Richtlir..ien zu hören; 

. . 

sO\';ei t sie Verarbeitlli'1g und Vcrr.:larktur~; ",ron ..!'l..S1:'arprodlli~~er. 

betreff ~Y!, <;.uch die E'0-11d(:;s~a~-:':'E;r der ge\1crblichen Hirtsc~~':':.; .. 

(3) Die Rich:\;linien sir..d. bei~n Bundes::.:i:1ist8riv,:::, fÜI' 

"La...'1d- :md?01'5t~lirtschaft' zu jed.c:!:'nan!:~ Finsicht- 1.md 

J~b!}ch!'if~.;_:nc:';l..-:e aufzulesen. D~5 Bundes;;-;ini 5 te::r.'i .... 1111 für 

Land- illjd .For:;tl·.':'rtDc~uft hV.t dafü.L:' zu sorGCJ1, daß 

di (! Ric3.tlinic:1 o.UC!l bei den La.nc.\-:il.'tGchaft ::}:<':':i~.:;Grn 

al!f5C1c Ct ~10l'llcn • 
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§ 

. - 113 

.. ' . . ... 
'\Yor'"'1.l<"''' C;- ~ ",~ ..... "11 

\ 1(, ao..J .... l ·"·~''''.''·I''; --- ~_._-- -----
I . . :. ',' . . . §117 '( 1) Bei dc~ G\;~':~i.1u-'Ul;G· von rördc:" .. U1GC:l 

I 

llirtschaftlic!ü~eit und Z,·:oclillü~BiGkci t 

sein. 

müssen 

ß c 1;! :5.hl.' 1 eis tc t 

i 
" 

(2) Die Fqrc.e:rtUlG ist in c1cL' 11.-:::.); (§ '11l~) zu gcuähren, 

.im Einzelfall elen bestmöglichen Erfolg ge'.\r~ihrleistet, 

die angestrebten Ziele nach 9 '113 'zu erreichen. 

(3) In Fällen, in denen. die~" u:l'ter ,J3edachtrie.htl(~· auf 

die 

die, ZielsetzunGen nach § 113 zur best::löglichen Sic~lerunG 

des angestrebten E:-folges not, ... re::;.dig oder z'...;eckmäßig 

ist, sind FörderQ~gen (§~1~) ü~ter A~e~le6~nß ent-

. sprechender BedinG1.mgen, (§ 897 J,.BGB ~) zu ge'\'lährc:l. 

pechtsans'pruch u:::.d Rlickzahl~ 

f'HlC.,) Ein Rechtsallspruch ~uf Gelf~..rtu)g von Förderungen 
nach diesem Absch .. "1i tt besteht !!icht. 

I 

I 

(2) Bei Ge\·l,ährung. von Förderungen ist .,dieRückzahlung .. 
für den Fall vorzusehen, daß 

, . , 

. a) der Empfä .. '>'lger der Förderu..Tlg über "lesentliche . ...... . . 

- Umstfuide unvollstänuige ode~ falsche Angaben 

m8:.cht , 

b) etas Geförderte VoI.'haben nie'!:"'.:; oder durch Verschuldon .. 
des EE})fä..'1gers der ~örderU!:.6 nicht rech·t; zeitig ..... 

',' 

c) die l!~ördertill3 ·l'lic.wu..."1g~,i'lid.riS vGr\'lendet \'lird oder 

Bcdin(=."7lmsen d'\.ü'ch Verschuld2:1 de s E::pfäl1Gel.~s 

der F örcleru::'G nicht ci:nGehal t CD '.'18rci.en, oder 

. , 

C-" 
., 
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d) soweit bei Gewährung der Förderung vorgesehen, 

Berichte nicht erstattet u Nachweise nicht beige

bracht oder überprüfungen nicht ermöglicht werden. 

(3) Für die Fälle des Abso 1 ist die Rückzahlung der 

Förderungsmittel zuzüglich einer Verzinsung für die Zeit 

von der Auszahlung bis zur Rückzahlung mit einem 2 v.H. 

über den Diskontsatz der österreichischen Nationalbank 

liegenden Zinssatz vorzuseheno 

. Abschnitt IV 

Besondere Bergbauernförderung 

Zielsetzung 

§ 119 (1~ Ziel der Bestimmungen dieses Abschnittes ist die För-

. derung von Bergbauernbetrieben (§ 2) nach Maßgabe der in § 1 

genannten Zielsetzungen, insbesondere im Interesse d~r 

Sicherung einer nachhaltigen Bewirtschaftung landwirtschaft

lich genutzter Flächen in Berggebieteno 

(2) Die Be\virtschaftung umfaßt das Mähen oder die Be

weidung und die Pflege der Gründlandflächen, die jährliche 

Bestellung des Ackerlandes sowie das Beweiden und die 

Pflege des alpinen Grünlandeso 

§ 120 Die Förderung hat zu erfolgen durch 

a) Bewirtschaftungsprämien und 

b) Almauftriebsprämieno 

f" 
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Ber·echtigte 

Prämien gemäß § 120 sind nach Maßgabe der §§ 122 bis 125 

a) Bergbauern der oberen Erschwerniszone 

b) Bergbauern der mittleren Erschwerniszone und 

c) Bewirtschaftern von Almen 

zu gewähren. 

, 
Begrlffshestimmungen 

§ 122 (1) Bergbauern der oberen Erschwerniszone im Sinne dieses 

Abschnittes sind Besitzer von 

1. Betrieben mit einem Katasterkennwert von mehr als 

149 Punkten, 

2. . Betrieben, deren selbstbewirtschaftete landwirtschaftliche 

Nutzfläche (ohne Hutweiden, Streuwiesen, Bergmähder und 

Almen) 

a) zu mehr als 80 % eine Hangneigung von mindestens 

25 % aufweist oder 

b)· zu mehr als 40 % eine Hangneigung von mindestens 

25 % aufweist, und die im Hauptfeststellungszeitraum 

1970/1979 einen landwirtschaftlichen Hektarsatz 

(§ 38 Bewertungsgesetz 1955, BGBl.Nr. 148 in geltender 

Fassung) unter S 2.500.- hatten oder über keine mit 

Lastkraft~tJagen befahrbare Hofzufahrt verfügen f oder 

3. Betrieben, welche auf Grund von Sonderverhältni~sen 

durch die Bundeskommission zur Bereinigung des Berg

h6fekatasters und zonenweise Einteilung des Berg

bauerngebietes der oberen Erschwerniszone zugeordnet 

wurden. 
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(2) Bergbauern der mittleren Erschwerniszone im 

Sinne dieses Abschnittes sind Besitzer von 

1. Betrieben mit einem Katasterkennwert von 

mindestens 80 und höchstens 149 Punkten, 

2. Betrieben, deren selbstbewirtschaftete landwirt

schaftliche Nutzfläche (ohne Hutweiden, Streuwiesen, 

Bergrnähder und Almen) 

3. 

a) zu mehr als 40 %, jedoch höchstens zu 80 % 

eine Hangneigung von mindestens 25 % aufweist, 

oder 

b) zu höchstens 40 % eine Hangneigung von 

mindestens 25 % aufweist, und die im Hfupt

feststellungszeitraum 1970/79 einen land

wirtschaftlichen Hektarsatz (§ 38 Bewertungs

gesetz 1955, BGBI.Nr. 148 in geltender Fassung) 

unter S '3.000.- hatten 'oder über keine mit 

Lastkraftwagen befahrbare Hofzufahrt verfügen 

oder 

Betrieben, welche auf Grund von Sonderverhältnissen 
. ' -

'durch die Bundeskommission zur Bereinigung des Berg-

höfekatasters und zonenweisen Einteilung des Berg-

bauerngebietes der mittleren Erschwerniszone zuge

ordnet wurden. 

(3) Bewirtschafter von Almen im Sinne dieses Abschnittes 

sind Personen, die auf Almen Rinder, Pferde, Schafe oder 

Ziegen halten und dem Personenkreis nach den Abs. 1 und 2 

nicht angehören. 
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Prämien 

(1) Bewirtschaftungsprämien betragen für 

a) Bergbauernbetriebe der oberen Erschwerniszone 

S 1.100.- je ha landwirtschaftlicher Nutzfläche 

(ohne Hutweiden, Streuwiesen, Bergmähder und Almen), 

jedoch mindestens S 9.000.- und höchstens S 22.000.

je Betrieb, 

und 

b) Bergbauernbetriebe der mittleren Erschwerniszone 

S 550.- je ha landwirtschaftlicher Nutzfläche 

(ohne Hutweiden, Streuwiesen, Bergmähder und 

Almen), jedoch mindestens S 4.500.- und höchstens 

S 11.000.- je Betrieb. 

(2) Almauftriebsprämien für Bergbauern, die auf Almen Rinder, 

Pferde, Schafe oder Ziegen halten, und für Bewirtschafter von 

Almen betragen je Rind S 100.~, je Pferd S 120.-. je Schaf 

S10.- und je Ziege S 10.-. 

3) Prämien gemäß Abs. 1 und 2 sind jährlich einmal bis 

. spätestens Ende Juli des Jahres zuzuwenden. 

(4) Prämien gemäß Abs. 1 und 2 sind jedes Jahr nach dem 

Jahre des Inkrafttretens di.eses Abschnittes nach Maßgabe 

des Gesamtindexes der Verbraucherpreise des österreidhischen 

Statistischen Zentralamtes zu verändern. 
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Durchführung 

§ 124 (1) Die Durchführung der Förderung obliegt dem Bundes-

minister für Land- und Forstwirtschaft, der die Gewährung 

von Zuwendungen den Landwirtschaftskammern nach Maßgabe 

ihrer örtlichen Zuständigkeit unter Erteilung von Richtlinien, 

mit Vertrag zu übertragen hat. 

(2) Verträge nach Abs. 1 haben insbesondere festzulegen: 

.. 

a) das Ausmaß der jährlich zur Verfügung stehenden 

finanziellen Mittel und den Zeitpunkt der Zurver

fügungstellung, 

b) . die Verpflichtung der jewei"ligen Landwirtschafts .... 

kammer, die ihr übertragenen Aufgaben n~ch den Be

stimmungen dieses Abschnittes durchzuführen und 

c) 

die ihr zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel 

gesondert zu verwalten, 

das Recht des Bundesministers für Land- und Forst

wirtschaft, der jeweiligen Landwirtschaftskammer 

verbindliche Richtlinien für die Gewährung von 

Prämien gemäß § 121 zu geben, und 

d) die Verpflichtung der jeweiligen Landwirtschaftskammer, 

rechtswidrig, insbesondere vertragswidrig, gegebene 

oder verwendete finanzielle Mittel zurückzufordern. 

(3) Richtlinien nach Abs. 1 haben insbesondere festzulegen: 

a) die jeweilige Höhe der Bewirtschaftungs- und 

Almauftriebsprämien sowie ihre Berechnungsgrundlage 

(§ 123 , Abs. 1, 2 und 4); 

b) bei Bewirtschaftungsprämien die Voraussetzungen, 

unter denen eine Fläche als genutzt anzusehen ist, 

die Art der Ermittlung der Größe und der Neigung 

der Fläche; 
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c) bei Almauftriebsprämien die Voraussetzungen, . 

unter denen ei~e Tierhaltung auf einer Alm als 

gegeben anzusehen ist, und die Art der Ermittlung 

des Viehbestandesj 

d) das Verfahren für die Gewänrung von Prämien gemäß 

§ 121 an Bergbauern und Bewirtschafter von Almen; 

und 

e) Katasterkennwerte samt zugehörigem Punktesystem 

(§ 122 Abs.1, Z.1 und Abs.2, Z.1). 

(4) Vor Erlassung der Richtlinien oder deren Änderung ist 

die Präsidentenkonferenz der 'Landwirtschaftskammern österreichs 

.zu hören. 

(5) Die Richtlinien sind beim Bundesministerium für Land

und Forstwirtschaft zu jedermanns Einsicht und Abschrift

nahme aufzulegen. Das Bundesministerium für Land- und Forst

wir"tschaft hat dafür zu sorgen, daß die Richtlinien' auch 

bei den Landwirtschaftskammern aufgelegt werden. 

(6) Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 

Ihat darüber zu wachen, daß die Landwirtschaftskammern bei 

. der Erfüllung der ihnen gemäß Abs. 1 übertr~genen Aufgaben 

die Bestimmungen dieses Abschnittes, den abgeschlossenen 

Vertrag und die erteilten Richtlinien einhalten. 
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- Sicherun;J des Förderungs zweckes 

§ 125 (1) Förderungen im Sinne des § 121 sind nur zu gewähren, 

wenn 

a) der Förderu~gsberechtigte einen Antrag auf 

Gewährung der Zuwendung gestellt hat, 

b) eine allfällige Uberprüfung der Voraussetzungen 

für die Gewährung von Zuwendungen durch Be

·sichtigung an Ort und Stelle gestattet, 

. -e) die für die Gewährung der Zuwendung erforder

lichen Auskünfte erteilt und 

d) sich verpflichtet, die gewährte Zuwendung für den 

Fall wesentlich unrichtiger oder unvollständiger 

Angaben gegenüber den mit der Durchführung der 

Förderung .befaßten Organen oder für den Fall der 

gänzlichen oder teilweisen Unterlassung der Bewirt-. 

schaftung (§ 119Abs. 2) während des Förderungsjahres 

zurückzuerstatten. 
'., ' 

. Abschnitt V 

Vorsorge für Kris~nzeiten 

Zielsetzun;J 

§ 126 Zie·l der Bestimmungen dieses Abschnittes ist, 

a) Vorsorge für die Versorgung der Bevölkerung mit 

Grundnahrungsmitteln in Krisenzeiten durch Anlegung 

einer nationalen Grundnahrungsmittelreserve zu 

treffen und 

b) die gesetzliche Grundlage f~r Maßnahmen zu schaffen, die 

in Krisenzeiten notwendig sind, um die Versorgung der 

Bevölkerung mit Grundnahrungsmitteln sicherzustellen. 
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Grundnahrungsmittelreserven 

(1) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat 

für die Anlegung einer Grundnahrungsmittelreserve zu sorgen. 

Er hat sich dabei auch der Fonds (§ 13) zu bedienen. 

(2) Bei der Vollziehung und Durchführung des Abschnittes II 

ist auch auf die Anlegung einer Grundnahrungsmittelreserve 

entsprechend Bedacht zu nehmen • 

. Maßnahmen für Krisenzeiten 

§ a28 (Verfassungsbestimmung) 

(l) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat 

im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Handel, Gewerbe 

und Industrie, sofern es zur Versorgung der Bevölkerung in 

Krisenzeiten notwendig ist, mit Verordnung Grundnahrungs

mittel gemäß § 12 Abs. 1, Kartoffeln, Zuckerrüben, Hülsen

früchte, Obst und Gemüse, Erzeugnisse aus diesen sowie 

Geflügel und Eier zu bewirtschaften, insbesondere diese Waren 

zu erfassen, deren Verteilung zu regeln und den entsprechenden 

Verteilungsapparat einzurichten. 

(2) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft darf 

. eine Verordnung nach Abs. 1 nur erlassen, wenn der Hauptaus

schuß des Nationalrates mit einer Mehrheit von drei Vierteln 

der abgegebenen Stimmen das Bestehen einer Krise festgestellt 

hat. 

(3) Verordnungen gemäß Abs. 1" dürfen nur mit einer 

Geltungsdauer von höchstens drei Monaten erlassen werden. 

Sie dürfen nur verlängert werden, wenn der Hauptausschuß 

des Nationalrates mit einer Mehrheit von drei Vierteln der 

abgegebenen Stimmen das Fortbestehen der Krise festgestellt hat. 
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Strafbestimmungen 

§129 (1) Wer auf Grund des § 128 erlassenen Verordnungen, Be-

scheiden oder sonstigen Bewirtschaftungsmaßnahmen zuwiderhandelt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung, die von der Bezirksver

waltungsbehörde mit Arrest bis zu sechs Monaten oder mit Geld

strafe bis zu 300.000 S zu bestrafen ist. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 

(3) Uberdies können die den Gegenstand der strafbaren Handlung 

bildenden, dem Täter oder einem Mitschuldigen gehörigen Sachen 

oder ihr Erlös für verfallen erklärt werden. Auf den Verfall 

dieser Gegenstände kann auch selbständig, wenn keine bestimmte 

. Person verfolgt oder bestraft werden kann, erkannt werden • 

. Abschnitt .. VI 

Tierische Veredlungs produktion 

§ 130. (1) Die Haltung von Mastkälbern, Mastschweinen, Zuchtsauen, 

Masthühnern, Legehennen oder Junghennen bedarf einer Be

willigung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, 

soweit je Betrieb 

im einzelnen die Anzahl von 130 Mastkälbern, 400 Mastschweinen, 

50· Zuchtsauen, 22.000 Masthühnern, 10.000 Legehennen oder 

22.000 Junghennen überschritten wird. 

(2) Jeder der in Abs. 1 genannten, zahlenmäßig begrenzten Tier

bestände entspricht dem höchstzulässigen·Gesamtbestand von 100 %. 

Werden mehrere dieser Tierarten gehalten, so dürfen die Bestände 

... 
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insgesamt nicht mehr als 100 % betragen. 

(3) Die Bewilligung gemäß Abs. 1 darf nur erteilt werden, wenn 

dadurch die Erhaltung einer bäuerlichen Veredlungs produktion 

nicht gefährdet wird und stabile Verhältnisse auf den be

troffenen Märkten gewährleistet sind. Die Bewilligung hat sich 

auf bestimmte Tierarten mit der Wirkung zu beschränken, daß 

eine gegenseitige Aufrechnung mehrerer bewilligter Tierarten 

und das Halten auch anderer im Abs. 1 genannter Tiere durch 

denselben Betriebsinhaber - ausgenommen Bestände bis zu 2 v.H. 
. . 

der aus Abs. 1 sich ergebenden Größen, aufgerundet auf die 

ganze Tierzahl - nicht zulässig ist. Die Bewilligung geht auf 

den Betriebsnachfolger über. 

·(4) Vor Erteilung einer Bewilligung gemäß Abs. 1 ist die 

örtlich zuständige Landes-Landwirtschaftskammer zu hören. 

Umfaßt die Bewilligung das Halten von Mastrindern, -kälbern 

oder -schweinen ist außerdem der Viehwirtschaftsfonds, umfaßt 

di~·Bewilligung das Halten von Geflügel außerdem der Beirat 

gemäß § 10 des Bundesgesetzes vom 27. März 1969, BGBl.Nr. 135, 

zu hören. 

(5) Mehrere Personen, die einen Betrieb gemäß Abs. 1 gemeinsam 

bewirtschaften oder Einrichtungen, die der Tierhaltung dienen, 

gemeinsam benützen, gelten als ein Betriebsinhaber. Ebenso 

gelten mehrere Betriebe, die von einer Person bewirtschaftet 

werden, als ein Betrieb. gemäß Abs. 1. 

(6) Im Sinne des Abs. 1 sind: 

Mastkälber: Kälber, die zum Schlachten bestimmt sind; 

Mastschweine: Schweine mit einem Gewicht über 30 kg; 

ausgenommen Tiere, die zur Weiterzucht bestimmt sind 

und die selbst oder deren Elterntiere im Herdebuch 

eingetragen sind (Zuchtsauen, Zuchteber, Zuchtläufer) 
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',: 

Zuchtsauen: weibliche Schweine ab dem ersten Decken; 

Masthühner: männliche und weibliche Jungtiere, die zum Schlachten 

bestimmt sindj 

Legehennen: Hennen ab dem ersten Legebeginn und 

Junghennen: Hennen ab dem 15. Lebenstag bis zum ersten Lege

beginn. 

. UherwachUng 

§ 131 Organen, die mit der Überwachung der Einhaltung des § 130 

betraut sind, ist 

1. der Zutritt zu allen Wirtschaftsräumen und Betriebs

flächen zu gestatten, die der Haltung der im § 130 

genannten Tiere dienen oder dienen könnten, und 

2 •. Auskunft über einschlägige Betriebsvorgänge zu geben. 

§ 132 Wer § 130 Abs. 1 oder § 131 zuwiderhandelt, begeht eine 

Verwaltungsübertretung, die von der Bezirksverwaltungsbehörde 

mit Geld bis zu 100.000 S, im Falle der Uneinbringlichkeit 

mit Arrest bis zu sechs Wochen, zu bestrafen ist. 
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<. 

Abschnitt VII 

Biospritverwertung 

Z ie lset ZUl!..9:. 

§ 133' Ziel der Bestimmungen dieses Abschnittes ist, 

a) Vorsorge für die Versorgung der Bevölkerung 

mit heimischem Biosprit zu treffen, 

b) die Erzeugung von Biosprit in einem dem Bedarf 

entsprechenden Umfang zu sichern, und 

c) im Interesse der Einsparung ausländischer 

Energie die gesetzliche Grundlage für die 

Verwendung von Biosprit zu schaffen. 

, BIÖsp'rlt 

§134 Unter Biosprit im Sinne dieses Abschnittes ist Ethanol 

(Äthylalkohol) .zu verstehen, das zur Verwendung als Treib

stoff für Verbrennungskraftmaschinen bestimmt ist. 

, Belmengungs zw an 9 

§ 135 Unternehmen, die Vergasertreibstoff erzeügen oder importieren 

und im Bundesgebiet in Verkehr setzen, haben diesem Treibstoff 

nach Maßgabe des § 136 und der darauf beruhenden Ver

ordnungen Biosprit beizumengen. 
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Verordnungs ermächtigung 

§ 136 Der Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie hat 

. mit Verordnung u insbesondere 

1. die Beimengung von Biosprit zu Vergasertreibstoff, 

2. das Ausmaß der Beimengung von Biosprit, 

3. Art und Menge des vom Beimengungszwang er faßten 

Vergasertreibstoffes, 

4. den Reinheitsgrad, die Vergällung von Biosprit 

und deren Art und Ausmaß und 

5. die Zeitdauer, während der ein Beimengungszwang 

besteht 

. anzuordnen. 

. Abschni.t.t . V.I.I I 

§ 137 Zur finanziellen Bedeckung der in den Abschnitten I bis VII 

dieses Bundesgesetzes. vorgesehenen Maßnahmen sind im Bundes

finanzgesetz jährlich Ausgaben in einer Höhe vorzusehen, die 

die· Erreichung der in diesem Bundesgesetz gesetzten Ziele 

(§§ 1, 11~ 14, 56, 79, 103, 113, 119, 126 und 133) gewährleisten, 

und getrennt auszuweiseno 

J 
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§ 138 (1) Zur finanziellen Bedeckung der im Weinwirtschafts

gesetz, BGBI.Nr. 296/1969, in geltender Fassung vorgesehenen 

Maßnahmen, insbesondere der Werbung, Marktentlastung und 

Exportf6rderung, hat der Bund im Bundesfinanzgesetz jährlich 

Ausgaben vorzusehen, die die Erfüllung der im Weinwirtschafts

gesetz vorgesehenen Ausgaben gewährleisten, und getrennt aus

zuweisen. 

(2) Vor Erstellung des jeweiligen Bundesvoranschlages hat 

der Bundesminister für Finanzen eine. auf die \ieinwirtschaft 

bezogene Prognose gemäß § 5 Abs. 1 lit.c einzuholen und im 

Sinne des Abs. 1 zu beachten. 

Abschnitt IX 

Schluß- Und UbergangshestimmUngen 

A. . Land\..,rirtschafts gese tz 

(1) Verordnungen, die auf Grund des Landwirtschaftsgesetzes 

.vom 9.6.1976, BGBl.Nr. 299, in.geltender Fassung erlassen 

worden sind, bleiben, soweit sie nicht mit Bestimmungen 

dieses Bundesgesetzes im Widerspruch stehen, als solche in 

Geltung. 

(2) Bestehende Vereinbarungen, die·auf Grund des § 5, Abs. 1 

und 2 des Landwirtschaftsgesetzes getroffen worden sind, werden 

durch dieses Bundesgesetz nicht berührt. 

§ 140 (1) Der Bericht über die wirtschaftliche" Lage der Land- und 

Forstwirtschaft für das Jahr 1981 (§ 3) ist nach den Bestimmungen 

des Landwirtschaftsgesetzes zu erstellen. 
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(2) Die Kommission gemäß § 7 des Landwirtschaftsgesetzes 

bleibt bis 31.12.1982 im Amt. 

B. Marktordnungsgesetz 1967 und Viehwirtschaftsgesetz 1976 

§. 141 (1) Der Milchwirtschaftsfonds tritt in die Rechte und Pflichten 

des durch das Marktordnungsgesetz 1967, BGBl.Nr. 424/1968, in 

geltender Fassung errichteten gleichnamigen Fonds an. 

(2) Der Getreidewirtschaftsfonds tritt in die Rechte und Pflichten 

des durch das Marktordnungsgesetz 1967 errichteten gleichnamigen 

Fonds ein. 

(3) Der Viehwirtschaftsfonds ist neu zu errichten und tritt 

in die Rechte und Pflichten der durch das Viehwirtschaftsgesetz 

1976, BGBl.Nr. 258, in geltender Fassung eingerichteten Vieh~ 

und Fleischkommission ein. 

(4) Bestehende Dienstverträge der Fonds bleiben aufrecht. 

(5) D~e auf Grund der bisherigen Vorschriften bestellten 

Kommissionen gelten als auf Grund der Bestimmungen dieses 

Bundesgesetzes bestellt. 

(6) Bestinunungen von Verordnungen, die gemäß § 61 Abs. 3 

. des ~arktordnungsgesetzes als. Bundesgesetz in Geltung stehen, 

bleiben weiter in Geltung. Sie treten in dem Zeitpunkt, in 

dem entsprechende, auf Grund dieses Bundesgesetzes im Verord

nungswege erlassene Regelungen Geltung erlangen, außer Kraft. 

(7) Verordnungen, die auf Grund des Marktordnungsgesetzes 1967 

und des Viehwirtschaftsgesetzes 1976 erlassen worden sind, 

bleiben, soweit sie nicht mit Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 

in Widerspruch stehen, als solche in Geltung. 
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(8) Rechte und Pflichten, die auf Grund des Marktordnungs

gesetzes 1967 und desViehwirtschaftsgesetzes 1976 durch 

Bescheid begründet oder die gemäß § 61 Abs. 4 des Markt

ordnungsgesetzes 1967 aufrecht erhalten worden sind, bleiben 

aufrecht. Sie unterliegen in Hinkunft den Vorschriften dieses 

Bundesgesetzes. 

(1) Bewilligungen gemäß § 13 Abs. 2 des Viehwirtschafts

gesetzes 1976, BGBI.Nr. 258, in der geltenden Fassung, gelten 

als Bewilligungen gemäß § 130 Abs.1~ 

(2) '.,Betr~ebent deren Bestand .. an Junghennen 

zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des § 130 über das 

festgelegte Ausmaß hinausgeht, ist gemäß § 130 Ahs. 1 eine Be

willigung jedenfallS in dem Ausmaß des Tierbestandes am 1.7.1982 
. . 

zu erteilen. Darüber hinaus kann, nach Einholung einer Stellung

nahme der zuständigen Landes-Landwirtschaftskarruner, abvJeichend 

v~n § 130 Abs. 3, über Antrag eine Bewilligung ertei 1 t vJerden I 

soweit dies zur Vermeidung von unzumutbaren Härten für den 

Betrieb erforderlich ist. 

Co· Lebensmittelbewirtschaftüngsg:esetz1952 

Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes tritt das 

Lebensmittelbewirtschaftungsgesetz 1952, BGBl.Nr. 183 in 

geltender Fassung (samt den daz~ erlassenen Verordnungen) 

außer Kraft. 
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D. Besondere Bergbauernförderung 

§ 144 Bis zur richtlinienmäßigen Festlegung von Katasterkennwerten 

samt zugehörigem Punktesystem sind für die Einstufung von 

Bergbauernbetrieben gemäß § 122 Abs. 1 und 2 auf diesem Gebiet 

bestehende Richtlinien des Bundesministeriums für Land- und 

Forstwirtschaft samt zugrundeliegenden Unterlagen der Präsi

dentenkonierenz der Landwirtschaftskammern Österreichs heran

zuziehen. 

E. Finanzre"chtliche" Übergangsbestimmungen 

§ 145 Ausgab~n auf Grund dieses Bundesgesetzes im Jahre 1982 sind 

nach Maßgabe bundesfinanzgesetzlich vorgesehener und gegepenen

falls noch vorzusehender Mittel zu bedecken. 

"" F. Tnkra"ftt"r"eten," VOlTzi"ehUn"g," DUr"chfÜhrUng 

§ 146 (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Juli 1982 in Kraft. 

(2) Die Wahrnehmung der privatwirtschaftlichen Aufgaben des 

Bundes nach Abschnitt II, Unterabschnitt F, obliegt dem Bundes

minister für Handel, Gewerbe und Industrie, die Wahrnehmung 

d~r übrigen privatwirtschaftlichen Aufgaben nach diesem Bundes

gesetz dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft. 

(3) Mit der Vollziehung des Art.I und des Art.II, §§ 3 Abs.5, 

100 Abs.1 hinsichtlich der Bundesverwaltungsabgaben, 128 und 

140 Abs.1 ist die Bundesregierung betraut. 

.. 
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(4) Mit der Vollziehung der §§ 18 Abs.3, 32 Abs.2 und 11, 

§§ 33, 35, 38 lit.a, 62, 70 Abs.3 und 4, 83 Abs.9, 84 Abs.3, 

86 Abs.8 letzter Halbsatz, Abs.9, 10 und 11, § 87 Abs.4 und 5, 

§ 100 Ahs.1, §§ 137, 138 und 145 ist der Bundesminister für 

Finanzen betraut. 

(5) Mit der Vollziehung der §§ 48 Abs.4, 99 und 112 ist der 

Bundesminister für Justiz betra'ut. 

(6) Mit der Vollziehung des Abschnittes VII ist der Bundes

minister für Handel, Gewerbe und Industrie betraut. 

(7) Mit der Vollziehung der übrigen Bestimmungen ist der 

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft betraut, jedoch 

hinsichtlich der §§ 45, 53 und 76' im Einver'nehmen mit dem 

Bundesminister für Finanzen und hinsichtlich des § 98 im 

Einvernehmen mit den Bundesministers für Finanzen und für 

Handel, Gewerbe und Industrie. 

In formeller Hinsicht wolle dieser Antrag dem Ausschuß 

für Land- und Forstwirtschaft zugewieseL werden. 
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